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meine Damen und Herren, wurde uns vom Deutschen 
Bibliotheksverband betätigt. Es wirft aber ein völlig ver-
zerrtes Licht auf die Nutzungsstruktur.  
 

Grundsätzlich muss man einmal die Frage stellen, was 
die Einführung von Gebühren bei Bibliotheken tatsäch-
lich gebracht hat. Denn oftmals hören wir jetzt von den 
Kommunen, die eine Nutzungsgebühr eingeführt haben, 
dass die erzielbaren Einnahmen so gering sind, dass sie 
in keinem Verhältnis zu dem dadurch verursachten Ver-
waltungsaufwand stehen. Außerdem muss man grund-
sätzlich sagen, dass Gebühren auch immer erst einmal 
eine gewisse Barriere darstellen und so manchen von 
einem Bibliotheksbesuch abhalten.  
 

Alarmierend ist für uns die Zahl der Bibliothekschließun-
gen. Die Quote betrug in den zurückliegenden Jahren 
25 %. Ich denke, dass die Politik Bibliotheken in Zukunft 
viel stärker als Bildungseinrichtungen begreifen und die 
Kommunen finanziell so ausstatten muss, dass sie in der 
Lage sind, die Bibliotheken zu erhalten und vor allen 
Dingen auch deren Bestand zu erneuern. Denn Biblio-
theken werden auch an ihrer Aktualität und an ihrer Qua-
lität gemessen. 
 

Aus Zeitgründen kann ich auf bestimmte Bereiche, die in 
der Anfrage und in den Antworten eine Rolle gespielt 
haben, nicht weiter eingehen. Ich wollte es hauptsäch-
lich auf die Bereiche, die eng mit Kindern und Jugend-
lichen im Kulturbereich zusammenhängen, reduzieren. 
 

Dennoch sind die von der Landesregierung gegebenen 
Antworten insgesamt aufschlussreich. Auch wenn die 
Landesregierung hier und da geantwortet hat, dazu lä-
gen keine Erkenntnisse vor, kann das für uns sehr auf-
schlussreich sein.  
 

Bei Ballettschulen und Kunstschulen zum Beispiel gibt 
es keine konzeptionellen Vorstellungen des Landes. Wir 
sind der Meinung, dass man zum Beispiel einmal dar-
über nachdenken sollte, dass die landeseigene Kunst-
stiftung bei der Betreuung von Kunstschulen in Zukunft 
vielleicht eine tragendere Rolle spielt. Denn grundsätz-
lich sollte sich Kreativitäts- und Talentförderung in unse-
rem Lande nicht auf Sport, Musik und Theater beschrän-
ken. Ich denke, dass es weitere künstlerische Bereiche 
gibt, wo so manches Talent im Land noch schlummert 
und geweckt werden könnte. 
 

Zusammenfassend will ich sagen: Das kulturelle Netz in 
Sachsen-Anhalt ist dicht und vielfältig, aber, meine Da-
men und Herren, wir müssen die Risse erkennen und 
dürfen uns als Land auch nicht weigern, hier und da 
steuernd einzugreifen. Beginnen muss dies - das habe 
ich schon oft gesagt - mit der bereits genannten besse-
ren Finanzausstattung der Kommunen; denn vor allem 
dort findet das kulturelle Leben statt.  
 

Mit den von mir vorgetragenen Ankündigungen zu par-
lamentarischen Initiativen wird meine Fraktion auch 
künftig versuchen, einen Beitrag für das Kulturland 
Sachsen-Anhalt zu leisten. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank für die Einbringung, Herr Gebhardt. - Für 
die Landesregierung erteile ich jetzt dem Kultusminister 
Herrn Professor Dr. Olbertz das Wort. Bitte schön, Herr 
Professor. 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Antwort der Landesregierung liegt Ihnen vor. Ich 
werde also nicht so sehr auf einzelne Fragen bzw. Aus-
sagen in den Antworten eingehen; vielmehr möchte ich 
ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen. 
 

Wie Sie wissen, verfügt Sachsen-Anhalt über ein sehr 
umfangreiches kulturelles Potenzial - eine Einsicht, die 
nicht neu ist. Auch in früheren Großen Anfragen und den 
damaligen Antworten wurde dieser Befund deutlich ge-
macht.  
 

Die Förderung von Kunst und Kultur ist bereits im Jahr 
1992 - aus guten Gründen, wie ich finde - als Staatsziel 
in unsere Landesverfassung aufgenommen worden, 
nicht der Höhe nach - das versteht sich -, aber dem 
Grunde nach. Seitdem besteht für das Land und für die 
Kommunen so etwas wie eine Verpflichtung, man kann 
auch sagen, eine freiwillige Pflichtaufgabe oder - zuge-
spitzt - eine politische Pflichtaufgabe, Kunst und Kultur 
zu fördern.  
 

Parteienübergreifend wird daran gearbeitet, für die kultu-
relle Entwicklung im Land günstige Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und die finanziellen Ressourcen, soweit 
es irgend geht, zu sichern. 
 

Nachdem die Enquetekommission des Bundestages 
„Kultur in Deutschland“ ihren umfangreichen Schluss-
bereicht vorgelegt hat, sind verschiedene kulturpolitische 
Initiativen in Bund und Ländern und natürlich in den 
Kommunen zu verzeichnen. 
 

Die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE führt zahl-
reiche kulturelle Themen auf. Dabei werden unter ande-
rem die Perspektiven der Kultureinrichtungen in Verbin-
dung mit der Kreis- und Gebietsreform betrachtet. Auch 
die statistische Bestandsaufnahme, die zur Beantwor-
tung der Großen Anfrage erforderlich war, ist nützlich, da 
sie einen besseren Überblick über strukturelle Gegeben-
heiten und Veränderungen schafft.  
 

Ich kann nicht unerwähnt lassen, dass einige der befrag-
ten Landkreise, Kommunen, Kulturverbände und -ein-
richtungen zum Ausdruck gebracht haben, dass der Er-
kenntnisgewinn bei verschiedenen Fragen in keinem 
Verhältnis zum sehr hohen Aufwand solcher Erhebun-
gen und Ermittlungen steht.  
 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind im Übrigen wissen-
schaftlich auch nicht so stark abgesichert, dass von ei-
nem repräsentativen, statistisch relevanten Rang ge-
sprochen werden kann. Das liegt schon daran, dass die 
Beantwortung solcher Fragen natürlich freiwillig ist, so-
dass wir manchmal stereotyp sagen mussten: Uns lie-
gen hierzu keine Daten vor bzw. ihre Erfassung ist nicht 
möglich. Ich finde, es ist mein gutes Recht, dann auch 
darauf aufmerksam zu machen. 
 

Die Kultur in Sachsen-Anhalt ist geprägt vom Zusam-
menspiel öffentlichen und privaten Handelns. Das Spek-
trum reicht von staatlich getragenen und kommunal ge-
tragenen Kultureinrichtungen über öffentliche und private 
bis hin zum bürgerschaftlichen Engagement. In den Leit-
linien zur Gestaltung der Kulturpolitik, die wir vor nicht 
allzu langer Zeit erörtert haben, sind allgemeine konzep-
tionelle Vorstellungen dazu niedergelegt.  
 

In diesem Zusammenhang wird auf die Prinzipien Sub-
sidiarität, Dezentralität und Pluralität gesetzt. Diese Prin-
zipien bilden die Grundlage für verantwortungsbewuss-
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tes Handeln sowohl der Landesregierung als auch der 
Träger der Kultureinrichtungen vor Ort.  
 

Ich finde es sehr wichtig, dass dabei die Autonomie der 
Kultureinrichtungen und der Künstlerinnen und Künstler 
unbedingt zu respektieren ist. Das ist einer der Gründe, 
weshalb ich nicht steuernd eingreife, sondern anregend, 
entwickelnd und durch die Platzierung der Landesinte-
ressen, nicht aber durch subtile Vorgaben, bei denen ich 
am Ende noch Spielpläne abzeichnen müsste. Das wür-
de ich niemals tun. 
 

Die so genannte kulturelle Daseinsvorsorge gehört zum 
Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung. Natürlich 
müssen wir diesen Begriff im Sinne eines kulturpoliti-
schen Vokabulars verstehen; denn im juristischen 
Sprachverständnis wäre das sonst problematisch inter-
pretierbar - denken wir nur an den Kontext zur Wett-
bewerbsfreiheit im Rahmen von EU-Bestimmungen oder 
an beihilferechtliche Fragen. 
 

In den Vorbemerkungen zu unserer Antwort habe ich 
versucht, diesem Sachverhalt gerecht zu werden. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, kann man sich, glaube 
ich, darauf verständigen, dass die Kulturförderung 
grundlegend auf die Erfüllung des Verfassungsauftrags 
gemäß Artikel 36 durch Land und Kommunen bezogen 
ist. 
 

Meine Damen und Herren! Zur Sicherung der kulturellen 
Daseinsvorsorge sind nach Auffassung der Enquete-
kommission folgende Schritte erforderlich: erstens die 
Errichtung bzw. der Erhalt von Kultureinrichtungen, zwei-
tens die Förderung von Kunst und Kultur und kultureller 
Bildung, drittens die Initiierung und Finanzierung kultu-
reller Veranstaltungen und schließlich viertens die Ge-
staltung angemessener Rahmenbedingungen für die ak-
tiv Beteiligten, in Sonderheit für die Künstlerinnen und 
Künstler und die Angehörigen der Kulturberufe ein-
schließlich freier Kulturträger und Kulturwirtschaft. 
 

Die Fragen nach inhaltlichen Konzepten für die einzel-
nen Sparten aber obliegen den Einrichtungen und den 
Trägern selbst. Es muss also berücksichtigt werden, ob 
sich die Kultureinrichtung in Landesträgerschaft, in kom-
munaler oder in freier Trägerschaft befindet.  
 

Natürlich ist dabei die Landesregierung bzw. das zu-
ständige Fachressort stets ein Partner des Dialogs. Vom 
Land, aber auch vom Kultursenat Sachsen-Anhalts und 
von den Fachverbänden sind bereits in zahlreichen Be-
ratungen kulturpolitische Empfehlungen zur Bündelung 
von Kapazitäten, zur Vernetzung der Angebote sowie 
zur Kooperation der Kultureinrichtungen untereinander 
gegeben worden. 
 

Grundsätzlich geht es darum, dass ein Angebot an kultu-
rellen Leistungen und an kultureller Bildung sicherge-
stellt wird, das sowohl kulturellen Qualitätsansprüchen 
genügt als auch - was mir sehr, sehr wichtig ist - eine 
breite kulturelle Teilhabe in den Regionen ermöglicht.  
 

Weitere Gesichtspunkte, die für kulturpolitische Zielset-
zungen und Maßnahmen relevant sind, betreffen das 
Stichwort „kulturelle Vielfalt“, deren Schutz eine eigene 
Unesco-Konvention gewidmet ist. Deswegen verlangt 
die Kulturförderung auch die Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten, kulturhistorischer Bezüge und Traditio-
nen, die keineswegs immer mit den jeweiligen infrastruk-
turellen Gegebenheiten vor Ort korrespondieren.  
 

Denken wir etwa an das Weltkulturerbe, das sehr oft in 
Regionen liegt, die nicht gerade von Reichtum gekenn-

zeichnet sind. Also müssen wir hier ausbalancieren, 
Schwerpunkte setzen, uns an Programmarbeit beteiligen 
und vor allem die Verantwortung wahrnehmen, diese 
Stätten des Weltkulturerbes zu erhalten, zu fördern und 
dem Publikum aufzuschließen. 
 

Eine weitere Fassette des Themas bilden die modernen 
Medien, denken wir nur an den öffentlichen Rundfunk, 
denken wir an die Kultureinrichtungen, die sich mit der 
Medienkonkurrenz ernsthaft auseinandersetzen müssen. 
Wir werden das nachher noch beim Tagesordnungs-
punkt „Digitale Bibliotheken“ hören. Deswegen verkürze 
ich das für diesen Moment. 
 

Kunst und moderne kulturelle Angebote zeichnen sich 
oft auch durch ihre Einmaligkeit und zeitliche Begren-
zung aus. Viele bedeutende Kunst- und Kulturereignisse 
sind unwiederholbar. Deshalb ist es auch manchmal 
schwierig, Kriterien, die auf Dauerhaftigkeit, Nachhaltig-
keit, Qualität und ausgewogene regionale Verteilung ge-
richtet sind, zu formulieren. Gleichwohl müssen wir das 
tun, um dann auch eine Ausbalancierung kultureller Hö-
hepunkte über das Land hinweg gewährleisten zu kön-
nen.  
 

Das versucht die Landesregierung, indem sie sach-
gerechte und qualitative Parameter für die Kulturförder-
politik mit den jeweils Betroffenen aushandelt und diese 
dann auch in so genannten Zielvereinbarungen, nämlich 
in Theaterverträgen, niederlegt. Dabei geht es natürlich 
auch um Augenmaß, um Realitätssinn und um möglichst 
große Gestaltungsspielräume für die Träger, damit sich 
diese als Kunst- und Kulturstätten selbst profilieren kön-
nen.  
 

Natürlich geht es auch um Wettbewerb, und angesichts 
begrenzter finanzieller Ressourcen kann nicht jedes kul-
turelle Vorhaben unterstützt werden. Die Initiatoren von 
Kulturprojekten bzw. die Kultureinrichtungen müssen al-
so schon mit plausiblen Konzepten die Fördermittel-
geber davon überzeugen, dass der kulturpolitische Zu-
wendungszweck optimal erfüllt wird und dass - jetzt für 
uns betrachtet - das Landesinteresse Beachtung findet.  
 

Mit der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zum Beispiel ha-
ben wir im Land inzwischen eine Institution, die sehr in-
novative Fördermethoden entwickelt, zum Beispiel durch 
eigene Initiativprojekte. Aber auch die Fachbeiräte, die 
an Förderentscheidungen mitwirken, verfügen über ein 
entsprechendes Problembewusstsein, über Kompetenz 
und Aufgeschlossenheit. So oder so ist die Kultur nicht 
nur von guten Ideen, sondern auch von finanziellen Res-
sourcen abhängig. 
 

An dieser Stelle möchte ich gern einflechten, dass es 
nicht viel nützt, wenn wir hier jeweils Punkte erörtern, die 
alle darauf hinauslaufen, dass wir mehr Geld benötigen. 
Diese Auffassung teile ich zwar, gleichwohl sehe ich den 
begrenzten Rahmen, die Konfrontation mit anderen Ge-
staltungszielen der Landesregierung oder zumindest die 
Konkurrenz. Dies müssen wir im Rahmen einer politi-
schen Prioritätensetzung oder im Rahmen einer Debatte 
über die Prioritäten ausbalancieren.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Dann müssen wir alle da-
zu stehen!) 

 

- Selbstverständlich, natürlich. - Diesbezüglich hat das 
Parlament einmal parteiübergreifend Positionen vertre-
ten, die mir jedenfalls alles andere als unsympathisch 
waren - um es einmal so zu formulieren. Das war auch 
allen Beteiligten, so glaube ich, irgendwie klar.  
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Letzten Endes haben wir deutliche Grenzen zu respek-
tieren. Diesbezüglich muss ich, ob mir das angenehm 
und komfortabel ist oder nicht, auch Fragen der Wirt-
schaftlichkeit aufwerfen. Dort haben wir im Moment in 
der Tat beispielsweise die Diskussion über die Staats-
kapelle Halle. Einige Kolleginnen und Kollegen sind heu-
te hier zu Gast und verfolgen die Diskussion. Sie haben 
heute Morgen im Übrigen auf eine ausgesprochen heite-
re und trotzdem sehr ernsthafte Weise, nämlich nicht 
durch lautes Geschrei, sondern durch Musik, ihren An-
spruch auf die Respektierung ihrer Interessen geltend 
gemacht. Mir hat das gefallen und ich nehme das sehr 
ernst.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Aber es bleibt gleichwohl das Problem bestehen, dass 
wir die Staatskapelle Halle, also das Opernhausorches-
ter und die Philharmonie zusammengenommen, in den 
letzten Jahren mit einer Summe gefördert haben, die 
40 % über den vergleichbaren Oberzentren Dessau und 
Magdeburg lag.  
 

Es ist klar, dass man als zuständiger Kultusminister ir-
gendwann unter einen gewissen, legitimen Druck von-
seiten der Abgeordneten gerät, dies ein bisschen aus-
zubalancieren - übrigens nicht zu nivellieren. Diesbezüg-
lich stehe ich ganz und gar für Sie ein. Wir haben nicht 
drei gleiche A-Orchester im Land, sondern wir haben 
höchst unterschiedlich gewachsene Angebotsprofile und 
Traditionen, die das Parlament und die Landesregierung 
durchaus zu respektieren imstande sind.  
 

Gleichwohl muss man schauen, wie weit die Schere ei-
gentlich aufgeht. In Bezug darauf bin ich einfach in Sor-
ge und sah mich veranlasst, diese Förderrelation vor-
sichtig und mit Augenmaß ein bisschen auszubalancie-
ren.  
 

Lieber Herr Gebhardt, ich habe nur einmal kurz in den 
Text gesehen und habe schlagartig das Wort „Staats-
kapelle“ - nur das eine Beispiel auf Seite 28 - gefunden 
- das nur am Rande. Ich habe es einfach einmal pro-
biert; denn letzten Endes - -  
 

(Zuruf von Herrn Gallert, DIE LINKE)  
 

- Herr Fraktionsvorsitzender, wer hat denn angefangen, 
mich zu ermutigen, Wörter auszuzählen? Ich kann Ihnen 
auch sagen, wovon das kommt: Wir haben tatsächlich 
nur zwei Orchester, die ausschließlich sinfonisch tätig 
sind, also nicht an ein Musiktheater gebunden sind und 
nicht in einem Kontext mit der Opernhausbespielung und 
dergleichen stehen. Dabei handelt es sich, ob man will 
oder nicht, um Wernigerode und Schönebeck. Das darf 
man doch sagen.  
 

Ansonsten gibt es - das steht auf Seite 28; Ihr Fraktions-
vorsitzender überprüft gerade meine Angaben - den Ver-
bund Oper/Staatskapelle. Und genau das ist es, was wir 
fördern.  
 

Wir fördern im Übrigen auch nicht jede einzelne Spiel-
stätte in einem Oberzentrum, sondern wir fördern den 
Träger. 
 

(Zuruf von Herrn Gallert, DIE LINKE) 
 

Wir versuchen, diese Förderung im Hinblick auf die Ver-
teilung in die Hände der Kommunalautonomie zu legen. 
In Halle gibt es eine Diskussion darüber, ob man zwei 
Sprechtheater benötigt. Magdeburg hat eine solche Ent-
scheidung getroffen.  

Man muss schauen, wie man das ausbalanciert. Ich 
kann hier nur Anregungen geben, ich kann keine Vor-
schriften machen. Ich werde bestimmt nicht die Rolle ei-
nes Kulturministers übernehmen, der sozusagen die 
kommunale Autonomie übersteuert und den Leuten vor 
Ort Vorschriften macht.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Im Übrigen ist es auch jetzt noch so - auch das muss ich 
sagen -, dass die hallesche Staatskapelle mit den neu 
entworfenen Theaterverträgen, die wir demnächst im 
Kabinett erörtern werden, immer noch ein Drittel der ge-
samten Theater- und Orchesterförderung des Landes für 
sich in Anspruch nehmen kann. Ich halte das für be-
trächtlich.  
 

Wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, dann würden 
auch alle, einschließlich der Staatskapelle, mehr bekom-
men, aber ganz gewiss nicht nur die Staatskapelle, weil 
ich das einfach nicht rechtfertigen kann. Was soll ich 
denn machen? Auch das muss also deutlich ausgespro-
chen werden.  
 

Ich habe auch bei vielen Gesprächen mit Mitgliedern des 
Orchesters durchaus Verständnis für diese Argumenta-
tionsbasis gefunden. Natürlich ist ein Orchester, welches 
künftig möglicherweise auf 99 Mitglieder begrenzt wird, 
bei dem Aufgabenprofil in Halle zu klein. Das sehe ich 
allerdings auch; denn sie müssen die Oper bespielen, 
sie müssen das Händel-Festspiel-Orchester sozusagen 
aufrechterhalten und sie müssen natürlich sinfonisch ar-
beiten. Ich denke schon, dass man darüber noch einmal 
reden muss.  
 

Unter der Voraussetzung, dass die Mitglieder des Or-
chesters für einen ausbalancierten, klugen und auch ir-
gendwie verantwortungsbewussten Haustarifvertrag an-
sprechbar sind - sie haben mir signalisiert, dass sie für 
eine solche Gesprächsgrundlage ansprechbar sind -, 
 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 
 

kann man, glaube ich, durchaus ein Orchester in der 
Größenordnung von Düsseldorf, Köln oder Stuttgart vor-
halten, weil die Aufgabenprofile vergleichbar sind. Im 
Übrigen arbeiten fast alle Orchester in Deutschland - mit 
ganz wenigen Ausnahmen - auf der Basis von Haustarif-
verträgen.  
 

Also, möglich ist das durchaus, aber ich kann der Stadt 
keine Vorschriften machen. Ich kann mich nur in dieses 
Gespräch hineinbegeben und dies habe ich der Stadt 
Halle ausdrücklich angeboten. Ich möchte, dass der Or-
chestervorstand von Anfang an in diese Gespräche ein-
bezogen wird. - So viel vielleicht.  
 

Ich wäre froh, wenn Sie sich im Parlament weiterhin ak-
tiv und engagiert daran beteiligen würden, für eine an-
gemessene finanzielle Ausstattung des Kulturetats un-
seres Landes zu sorgen. Zum Glück wird in Sachsen-
Anhalt die Kultur partei- und ressortübergreifend als 
wertvolles Gut angesehen. Die Rendite aus diesem 
Reichtum kommt schließlich uns allen zu Gute. - Vielen 
Dank.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Der erste engagierte Abge-
ordnete, Herr Gerry Kley, hat bereits um das Wort gebe-
ten.  
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Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister: 
 

Herr Kley, ich habe fest damit gerechnet.  
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Bevor ich Herrn Kley das Wort erteile, möchte ich Da-
men und Herren der Stadtverwaltung Magdeburg auf der 
Südtribüne begrüßen. Herzlich willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Bitte schön, Herr Kley, Sie haben das Wort.  
 
 

Herr Kley (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Minister, Sie hatten vorhin auf den 
Legitimationsdruck hingewiesen, dem Sie sich ausge-
setzt sähen, wenn Sie eine Institution besonders fördern 
würden, weil die Abgeordneten sicherlich kein Verständ-
nis dafür hätten. Wie kommt eigentlich Ihre Kollegin in 
Sachsen mit der Förderung der Semperoper, des Ge-
wandhausorchesters oder des Schauspielhauses Leip-
zig mit einem deutlich höheren Anteil zurecht und mit der 
klaren Bezeichnung als Landesensemble? 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister: 
 

Lieber Herr Kley, ich würde mir wirklich wünschen, dass 
wir in Sachsen-Anhalt in den frühen 90er-Jahren im Kon-
text der Wiederherstellung der deutschen Einheit auch 
die gute Idee gehabt hätten, mit den gleichen Finanzmit-
teln in der Hand ein Kulturraumgesetz zu erlassen. Ich 
kann nicht begründen, warum wir es nicht getan haben; 
es wird für unser Land sicherlich nicht einfach gewesen 
sein. Aber wir haben es nicht und wir können es jetzt 
nicht einfach herbeizaubern.  
 

Das, was ich aber jeweils in den Theaterverträgen ver-
ankert habe, ist in der Tat eine stärkere verbindliche Ko-
operationserwartung gegenüber Bühnen in Nachbar-
schaft, beispielsweise Halle und Eisleben oder Schöne-
beck und Magdeburg. Dort sind natürlich Ressourcen für 
die Kooperation und auch beispielsweise für die Ab-
stimmung von Spielplänen enthalten.  
 

Lieber Herr Kley, da Sie die Frage gestellt haben, be-
antworte ich sie eigens für Sie. Ich kann im Moment 
nicht vergleichen, ob meine Kollegin Frau Stange über 
die Auslastung, über Defizite in der Spielplankoordina-
tion, über die Einspielquoten und über die Bezuschus-
sung je verkaufter Karte genauso beunruhigt sein muss, 
wie ich in Bezug auf Halle schlicht besorgt bin.  
 

Dort können Sie über die letzten Jahre verfolgen, dass 
es zunehmend ein Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage gibt. Ich habe selbst noch nie vorher er-
lebt, dass Karten für die Händel-Festspiele bis zum 
Schluss erhältlich gewesen sind. Das war in den letzten 
zwei, drei Jahren der Fall.  
 

Ich sehe, dass die Koordination von Angeboten und Hö-
hepunkten nicht optimal ist, und ich sehe die Auslas-
tungsdaten bzw. die wirtschaftlichen Daten der Häuser. 
Diese Daten liegen mir im Ländervergleich vor; sie ma-
chen den Handlungsdruck in Halle deutlich kenntlich. Im 
Übrigen sage ich das ohne jeden konfrontativen Unter-
ton. Dies ist nur eine Beschreibung.  
 

Dieser Probleme ist sich die Stadt Halle durchaus be-
wusst; denn nicht ohne Grund kümmert sie sich um ei-
ne Zusammenfassung der Kulturangebote unter einem 
Dach. Sie will genau diese Koordinationsdefizite und ge-

nau diese bessere Ausbalancierung zwischen Angebo-
ten und Nachfrage durch die Gründung der Kultur GmbH 
hinbekommen.  
 

Ich glaube, dass sie vom Grundsatz her, also im syste-
matischen Sinn, auf einem guten und richtigen Weg 
sind; denn wir können jedenfalls Effizienzdefizite nicht 
auf Dauer finanzieren. Das ist unfair und ungerecht ge-
genüber den anderen Standorten wie Magdeburg oder 
Dessau, die in dieser Beziehung wesentlich besser auf-
gestellt sind und sich wesentlich früher um diese An-
sprüche herum neu formiert haben.  
 

Das kann ich nicht ausgleichen, indem ich einfach sage: 
Hier machen wir jetzt die Augen zu und schauen, dass 
wir das den anderen Bühnen, die auch alle in großen 
Sorgen um ihre finanzielle Absicherung sind, abziehen. 
Das kann ich einfach nicht tun. 
 

Ich bin nun einmal - obwohl ich als Hallenser sagen 
muss, dass mir bei solchen Redepassagen das Herz 
blutet - für das Ganze in die Pflicht genommen worden 
und aus dieser Pflicht kann ich mich als Hallenser nicht 
einfach hinausbegeben. Ich glaube, rein menschlich wird 
das verstanden.  
 

Ansonsten teile ich die Sorgen, die sie haben, und ver-
suche ja auch, mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu fin-
den, zu der wir uns in einer klugen Mitte treffen und 
dann auch diese wirtschaftlichen Belange besser in den 
Griff bekommen, und zwar ohne Einbußen im künstleri-
schen Anspruch und in dem überregionalen Wirkungs-
anspruch der Staatskapelle. Dies ist für mich so klar, 
dass ich mich über jeden wundere, der etwas anderes 
erzählt.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank für die Beantwortung, Herr Professor. Herr 
Gebhardt hatte noch eine Nachfrage. - Bitte schön, Herr 
Gebhardt.  
 
 

Herr Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Herr Minister, am Anfang nur eine kurze Klarstellung: Ich 
hatte nicht behauptet, dass in der gesamten Antwort der 
Landesregierung der Begriff „Staatskapelle Halle“ nicht 
vorkomme. 
 

(Herr Tullner, CDU: Doch!) 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Doch, Sie haben es gesagt.  
 

(Frau Weiß, CDU: Klar, wir haben es alle gehört!) 
 
 

Herr Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Nein, nein, ich habe gesagt - - 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Das müssen wir einmal nachlesen. 
 
 

Herr Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Das müssen wir einmal nachlesen. Ich habe eindeutig 
gesagt, dass in dem Bereich Orchesterlandschaft, den 
20 Einzelfragen betrafen, der Begriff „Staatskapelle Hal-
le“ nicht vorkommt, und darauf bezog sich meine Kritik. 
Dass sie nebenbei erwähnt wurde, wenn es um das 
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Opernhaus im Bereich Theater ging, habe ich nicht ab-
gestritten.  
 

Aber es war systematisch ja auch anders gefragt, wenn 
es um die Orchesterlandschaft geht. Und bei der Bedeu-
tung, die Sie eben für die Staatskapelle Halle hervorge-
hoben haben, hätten wir eigentlich erwartet, dass sich 
diese Bedeutung auch in Ihren Antworten niederschlägt, 
wenn man nach der Orchesterlandschaft fragt. 
 

Ich habe aber noch eine Frage, Herr Minister. Sie haben 
eben gesagt, dass Ihnen das Handeln des Parlaments 
bei der Rücknahme der Kürzung um 3 Millionen €, die 
von der Landesregierung bei den Theatern vorgesehen 
war, nicht unsympathisch gewesen sei.  
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Muss das sein? So etwas darf ich doch sagen, oder? 
 
 

Herr Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Das ist doch in Ordnung. Natürlich dürfen Sie das. Sie 
dürfen alles sagen, Herr Minister. Ich wollte nur nachfra-
gen - - 
 

(Zuruf von Frau Bull, DIE LINKE) 
 

Ich wollte von Ihnen nur wissen, ob Sie vorhaben, bei 
den nächsten Haushaltsberatungen auf dem Formblatt 
gleich einen Sternchenvermerk bei den Kürzungen an-
zubringen: „muss vom Parlament zurückgeholt werden“,  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE, lacht) 
 

oder ob denn Ihre Kürzungsvorschläge immer gleichzei-
tig ein Auftrag an das Parlament sind, diese Kürzungen, 
die von Ihnen anvisiert werden oder zumindest erst ein-
mal im Entwurf verankert sind, zu korrigieren? 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Bitte, Herr Minister. 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Lieber Herr Gebhardt, es gibt Anmerkungen, die sind 
fair, und es gibt solche, die sind - ich sage es einmal so - 
weniger fair. - Wenn Sie damit zufrieden wären, würde 
ich es gern dabei bewenden lassen. 
 

Ich möchte aber gern das Parlament anregen, darüber 
nachzudenken, ob man nicht - ähnlich dem, worauf wir 
uns bei den Hochschulen verständigt haben - eine Dy-
namisierungsklausel für die Theaterverträge in Betracht 
ziehen kann.  
 

(Frau Weiß, CDU: Das wäre nicht schlecht!) 
 

Das wäre wahrscheinlich ein Weg, zumindest den un-
verhofften Bedrängnissen zu begegnen; die verhofften 
- wenn es dieses Wort überhaupt gibt - kann man da-
durch ausschließen, dass man sich über vier Jahre ver-
traglich bindet, was wir übrigens sehr verlässlich ma-
chen. Wir haben noch nie auch nur einen Euro jenseits 
unserer über vier Jahre laufenden vertraglichen Rege-
lungen weggenommen, wohl aber haben die Träger dies 
gelegentlich getan. 
 

(Frau Weiß, CDU: So ist es!) 
 

Deshalb bin ich übrigens auch dafür eingetreten - dafür 
durfte ich, wie so häufig, Spießruten laufen -, dass auch 
die Träger verbindliche, verlässliche mehrjährige Zusa-

gen machen. Denn ich kann mit Verlässlichkeit nichts 
anfangen, wenn sie nur zur Hälfte gilt. Das ist wie bei ei-
ner Brücke: Wenn ein Pfeiler fragil ist, stürzt sie in Gän-
ze ein, auch wenn der andere Pfeiler hält.  
 

(Zuruf von Herrn Weigelt, CDU) 
 

Das heißt, diese beiden Neuerungen hoffe ich durchset-
zen zu können. Das eine setzt ein Einvernehmen mit der 
Kommunalaufsicht voraus oder aber eine gesetzliche 
Regelung. Deswegen - Herr Weigelt, darin sind wir beide 
uns ganz und gar einig, es ist ja unser Projekt - wollen 
wir es versuchen, die gesetzliche Basis für eine solche 
verlässliche Zusage auch auf der Trägerseite irgendwie 
hinzubekommen. Das wird nicht ganz einfach, aber ich 
denke, die Herausforderung werden wir wohl annehmen. 
 

Der zweite Punkt ist eben in der Tat, dass man versucht, 
in einem allerdings begrenzten Umfang - denn ich weiß, 
es geht um Geld, und dabei kann man schnell Forde-
rungen aufmachen, um Beifall zu kriegen; das will ich 
eben gerade nicht so machen - zumindest anzuregen, 
ob man nicht eine Dynamisierungsklausel für die Tarif-
entwicklung oder die Kostenentwicklung mit einbaut.  
 

Das ist natürlich auch Sache des Parlaments, aber ich 
werde das der Landesregierung vorschlagen. Ich bin 
aber Demokrat genug, um zu wissen, dass es einmal 
passieren kann, dass man mit einem solchen Vorschlag 
aus guten Gründen überstimmt wird. Das würde ich hin-
nehmen müssen. Insofern kann es schon einmal passie-
ren, dass Vorlagen der Landesregierung von der parla-
mentarischen Seite anschließend noch einmal modifi-
ziert werden. Was ist denn dabei?  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank für die Beantwortung, Herr Minister. - Wir 
kommen dann zu den Debattenbeiträgen. Der erste De-
battenredner kommt von der SPD und erhält eine Rede-
zeit von acht Minuten. Die FDP hat eine Redezeit von 
fünf Minuten, die CDU von zwölf und DIE LINKE noch 
einmal von acht Minuten. Ich bitte darum, dass Sie sich 
an die Zeiten halten. 
 

Die Abgeordnete Frau Reinecke von der SPD hat jetzt 
das Wort. Bitte schön. 
 
 

Frau Reinecke (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der deutsche Kulturrat versteht laut einem Posi-
tionspapier unter kultureller Daseinsvorsorge ein konti-
nuierliches, flächendeckendes und qualitativ hochwer-
tiges Kulturangebot in verschiedenen künstlerischen 
Sparten zu erschwinglichen Preisen mit niedrigen Zu-
gangsschwellen.  
 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 
lässt meiner Meinung nach den Schluss zu, dass die 
Kulturangebote in Sachsen-Anhalt diesem Anspruch bis-
her weitgehend gerecht werden.  
 

Mit großen Anstrengungen ist es gelungen, sowohl in 
den Zentren als auch im ländlichen Raum Kulturange-
bote der verschiedenen künstlerischen Sparten zu er-
schwinglichen Preisen und mit niedrigen Zugangs-
schwellen abzusichern. Dies ist in Zeiten knapper öffent-
licher Kassen ein Verdienst des Landes und des Land-
tages, aber auch der Kommunen, die trotz Auflagen der 
Kommunalaufsicht in vielen Fällen die freiwillige Aufgabe 
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der Kulturförderung so behandeln, als wäre sie eine 
Pflichtaufgabe. Dafür, denke ich, gebührt ihnen Aner-
kennung.  
 

Eine große Rolle spielt dabei sicherlich die Erkenntnis, 
dass das kulturelle Angebot einer Stadt oder einer Re-
gion in Zeiten demografischer Verwerfungen dazu bei-
trägt, Menschen zu halten oder anzulocken, Ansiedlun-
gen von Unternehmen zu befördern und Arbeitsplätze zu 
sichern bzw. neu zu schaffen, also so genannte Halte-
punkte zu schaffen. 
 

Allerdings darf man auch nicht verkennen, dass die För-
dermittel sehr knapp bemessen sind. Das wurde bereits 
festgestellt und muss auch immer wieder beachtet wer-
den. Gegenwärtig verwenden wir einen Anteil von 1 % 
des Gesamthaushaltes für Kunst und Kultur. Eine Flan-
kierung der öffentlichen Mittel durch private Geldgeber 
hält sich in unserem Land in engen Grenzen. Denn 
Sachsen-Anhalt ist eben nicht München, Hamburg oder 
gar New York. 
 

Der Kulturbetrieb und die Kulturwirtschaft sind ein wich-
tiger Beschäftigungsfaktor; auch das wurde angespro-
chen. Bewusst ist uns in diesem Zusammenhang, dass 
viele Künstlerinnen und Künstler bzw. Beschäftigte von 
ihrem Verdienst oft nur sehr bescheiden leben können. 
All das sollte man im Blick haben, wenn man über die 
kulturelle Daseinsvorsorge spricht.  
 

Die Frage lautet meiner Meinung nach, inwieweit wir 
dem Anspruch des deutschen Kulturrates auch in Zu-
kunft gerecht werden können. Der Bevölkerungsrück-
gang, die niedrige Geburtenrate bei gleichzeitiger Über-
alterung der Bevölkerung, die finanziellen Konsolidie-
rungsanstrengungen von Land und Kommunen bei 
gleichzeitiger Rückführung der Finanzzuweisungen des 
Bundes verlangen konzeptionelle Überlegungen und vor 
allem Strategien.  
 

Für uns Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker besteht 
insbesondere im Rahmen der gegenwärtigen Strategie-
debatte der Landesregierung und auch vor dem Hinter-
grund der Novellierung des Landesentwicklungsplanes 
die Aufgabe darin zu beschreiben, welche Bedarfe und 
Notwendigkeiten sich für die künftige Kulturförderung 
des Landes ergeben. 
 

Meine Damen und Herren! Nach meiner Ansicht wird ei-
ne wesentliche Zielstellung in den nächsten Jahren darin 
bestehen, die Kulturförderung so auszurichten, dass sie 
sowohl der besonderen Bedeutung der Zentren als auch 
den kulturellen Ansprüchen der Fläche Rechnung trägt. 
Denn Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland. 
 

Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die vorgehal-
tenen Kulturangebote weiterhin für alle Bürger und Bür-
gerinnen erschwinglich bleiben. Dabei sollten wir uns 
auch darüber Gedanken machen, wie wir die Kommu-
nen darin unterstützen können, die finanziellen Aufwen-
dungen für die Kultur trotz der Konsolidierungsverpflich-
tungen für ihre Haushalte nicht aus den Augen zu verlie-
ren bzw. diese mit Blick auf die Auflagen der Kommu-
nalaufsicht überhaupt tätigen zu können. Wenn sich die 
Kommune zu ihren Kultureinrichtungen bekennt und sie 
kontinuierlich finanzieren möchte, muss ihr das auch 
möglich sein. Hierfür müssen Regelungen gefunden 
werden; der Minister hat es gerade angedeutet.  
 

Ich gehe ebenfalls davon aus, dass wir ein Kulturraum-
gesetz, mit dem sich auch Regionen über die Kultur 
identifizieren, in Anbetracht des Verlaufes sicherlich 

nicht erreichen werden. Aber wenn wir das oben be-
schriebene Ziel erreichen, dann haben wir, denke ich, 
schon sehr viel gekonnt. 
 

Meine Damen und Herren! Wir müssen verhindern, dass 
sich immer mehr Kulturangebote aus dem ländlichen Be-
reich verabschieden. Das möchte ich am Beispiel der so 
genannten kulturellen Flaggschiffe unseres Landes, der 
Theater, erläutern. 
 

In den Jahren 2002 und 2003 schlossen die Theater in 
der Lutherstadt Wittenberg und in Zeitz, weil die Träger 
ihre Finanzierungsanteile nicht mehr erbringen konnten. 
Wie bekannt ist, wird die Einrichtung in Zeitz seitdem 
durch andere Theaterensembles in Form von Gastspie-
len bespielt. Auch in Wittenberg hat sich das kulturelle 
Angebot nicht unbedingt verschlechtert, aber es muss 
nun dort unter erschwerten Bedingungen darauf hinge-
wirkt werden, Netzwerke in diesem Bereich aufzubauen 
bzw. zu erhalten. 
 

Zum Glück kam es nicht zu den befürchteten Ketten-
reaktionen, also zu Schließungen weiterer Theater. Alle 
anderen Theater im Land konnten erhalten werden, weil 
sich die Träger klar zu ihnen bekannten und das Land 
durch die Theaterverträge Planungssicherheit gewähr-
leistete.  
 

Dabei bewegen sich die Preisangebote insbesondere für 
Einkommensschwache in einem sehr vertretbaren Rah-
men, sodass der Besuch einer Theatervorstellung jedem 
Interessierten möglich sein sollte.  
 

Meine Damen und Herren! Sie erinnern sich: Vor genau 
einem Jahr wurden wir Parlamentarier im Rahmen der 
Haushaltsberatungen für die Jahre 2008/2009 mit einer 
Kürzung der Theaterförderung um 3 Millionen € im Re-
gierungsentwurf konfrontiert. Wäre das Parlament dem 
gefolgt, wären weitere Standorte in ihrer Existenz be-
droht gewesen und wir hätten heute eine ganz andere 
Diskussion zum mittlerweile vorgelegten Theaterkonzept 
der Landesregierung. Es ist also dem Parlament glück-
licherweise gelungen, die vorgesehene Kürzung der 
Theaterförderung zurückzunehmen und das Budget für 
den neuen Vertragszeitraum von 2009 bis 2012 zu ver-
stetigen. 
 

Wir wissen, dass man aufgrund des Abschlusses des 
Tarifvertrages und wegen der allgemeinen Teuerungs-
rate auch mit einer Verstetigung der Mittel nicht allen Er-
fordernissen gerecht werden kann. 
 

Die vom Kultusministerium im Rahmen des gleichblei-
benden Budgets vorgesehene Veränderung der Vertei-
lung der Mittel auf die einzelnen Theaterstandorte, also 
der Binnenverteilung, ist aus unserer Sicht gerechtfertigt 
und sichert einen qualitativ hochwertigen Theaterbetrieb 
sowohl in den Zentren als auch im ländlichen Raum.  
 

Bei der vorgesehenen Kürzung der Fördermittel für den 
Standort Halle sollte nicht vergessen werden, dass die 
Stadt immer noch ein Drittel aller Fördermittel des Lan-
des erhält. Die Problematik der Staatskapelle wurde in 
diesem Zusammenhang explizit genannt, auch die aktu-
ellen Bemühungen um eine Lösung. Aber ich gehe 
schon davon aus, dass man nicht alle Probleme, die hier 
auf der Tagesordnung stehen, zur vollen Zufriedenheit 
wird lösen können. 
 

Ich hoffe einfach, dass die Theaterverträge nun in Kürze 
unterschrieben werden, soweit es noch nicht passiert ist, 
und damit Planungssicherheit bis zum Jahr 2012 ge-
währleistet sein wird. 
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Zum Thema Theater gehören für mich auch die Theater-
jugendklubs. Ich kann es an der Stelle einfach nur er-
wähnen. 
 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 
liefert eine Fülle an weiterem Datenmaterial zum Kultur-
betrieb im Land. Aus Zeitgründen kann ich an dieser 
Stelle nicht auf alle darin enthaltenen Details eingehen.  
 

Neben dem Thema der Theater möchte ich das Stich-
wort Bibliotheken nennen und anmerken, dass das The-
ma Bibliotheken für uns ein weiterer wichtiger kultureller 
Schwerpunkt ist, der aufgrund seines intensiven Bezu-
ges zur Schule eine hohe bildungspolitische Relevanz 
besitzt.  
 

Rein statistisch ist festzustellen, dass die Zahl der 
hauptamtlich und nebenamtlich geführten Bibliotheken 
im Land Jahr für Jahr kontinuierlich sinkt. Auch der Be-
stand an Schulbibliotheken ist zurückgegangen.  
 

Die Kooperation von Bibliothek und Schule soll die Le-
sekompetenz der Schüler stärken und ihnen Freude an 
Literatur sowie an Wissen vermitteln. Ich denke, die Bi-
bliotheken in unserem Land haben unbestreitbar auch 
einen Bildungsauftrag. Wir, die Parlamentarier, haben 
die Aufgabe, diesen abzusichern. Deshalb müssen wir 
uns darüber Gedanken machen, wie wir für die Biblio-
theken im Land verlässliche Rahmenbedingungen schaf-
fen können.  
 

Die SPD und die CDU haben vor diesem Hintergrund in 
ihrem Koalitionsvertrag vereinbart zu prüfen, welche 
Chancen und Möglichkeiten hierzu ein Bibliotheksgesetz 
bieten würde. Wir, die SPD, stehen dem sehr aufge-
schlossen gegenüber.  
 

Ich denke, im Zusammenhang mit den Bibliotheken im 
Land spielt der Medienetat eine Rolle. Den muss man 
inhaltlich noch einmal besprechen; denn der Anteil des 
Medienetats am Gesamthaushalt aller Bibliotheken im 
Land beträgt 5,7 %. 
 

Ich könnte jetzt noch auf die Situation der Museen in öf-
fentlicher Trägerschaft im Land eingehen. Bekannt ist, 
dass wir über 155 Museen verfügen. Diese wurden bis-
lang von mehr als 2,6 Millionen Menschen besucht. 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Frau Reinecke, würden Sie langsam zum Schluss kom-
men? 
 
 

Frau Reinecke (SPD): 
 

Ich gehe davon aus, dass wir auch hierbei die Aufmerk-
samkeit nicht nur auf die „Leuchttürme“ in Halle und 
Magdeburg richten dürfen. Vielmehr müssen wir uns 
auch den kleineren Museen widmen und sie im Blick ha-
ben. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein Land wie 
Sachsen-Anhalt sollte sich auch darüber definieren, wie 
es mit den kulturellen Schätzen, unter anderem mit den 
Weltkulturerbestätten der Unesco, umgeht und welche 
kulturellen Angebote den Bürgern zur Verfügung stehen.  
 

Wir haben in Sachsen-Anhalt ein fassettenreiches Po-
tenzial an Kunst und Kultur. Das darf nicht als Last, son-
dern muss als Chance für eine weitere Identifizierung, 
Identitätsfindung und Entwicklung unseres Landes ver-
standen werden. 

Wie gesagt: Ich kann nicht auf alle Bereiche eingehen. 
Ich denke, ich habe den roten Faden unserer Fraktion 
hier aufgeführt. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Vielen Dank. Das haben Sie ausführlich gemacht, Frau 
Reinecke. - Ich erteile jetzt dem Abgeordneten der Frak-
tion der FDP Herrn Kley das Wort. Bitte schön. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Jetzt wird es 
spannend!) 

 
 

Herr Kley (FDP): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Über 20 000 Jahre der Menschheitsgeschichte war 
das gesamte Volkswissen kulturell gebunden. Über Lie-
der, über Gedichte wurde das weitergegeben, was sich 
unsere Vorfahren erarbeitet hatten. Frühzeitig bekamen 
junge Menschen Kontakt mit den klassischen Tugenden, 
die wir heute so ehrfürchtig anschauen und bestaunen. 
Der Gesang für den Säugling war ein erster Kontakt mit 
der Mutter. Er schaffte auch die notwendige Grundlage 
für die Entwicklung der Sprachfähigkeit des Kindes. 
 

(Frau Feußner, CDU: Das schaffte er auch!) 
 

Das wird heute nicht mehr gesehen. Die Notwendigkeit 
des Klanges, das Übereinstimmen des Hörens und des 
Fühlens eines Rhythmus muss unbedingt gegeben sein, 
um daraus später Sprachkompetenz, Ausdruckskompe-
tenz und Ähnliches zu entwickeln. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Das ist ja richtig 
klasse, was Sie hier sagen! - Zuruf von Herrn Bi-
schoff, SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Da haben wir 
wieder das Problem, das uns dann in der Schule be-
gegnet, nämlich die Frage: Können die Kinder noch 
sprechen? Kann man sich noch ausdrücken? Ist man 
noch in der Lage, wesentliche Erkenntnisse weiterzu-
geben?  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Auweia!) 
 

Deshalb ist die Problematik der kulturellen Daseinsvor-
sorge viel weiter zu stricken als nur bis zu den Fragen 
„Habe ich in diesem oder in jenem Land ein Theater?“ 
bzw. „Wie kann ich daran jeweils partizipieren?“ 
 

Wir haben auch - das wissen die Historiker - das Pro-
blem, dass das gesprochene, das gesungene Wort von 
Flüchtigkeit ist - der Minister hat darauf hingewiesen -, 
weshalb es umso notwendiger, umso dringender ist, 
dass wir im gesamten Land die Möglichkeit haben, das 
gesprochene, das gesungene Wort oder eben orchestra-
le Stücke zu hören, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. Über das Fernsehen, mit CDs und was auch 
immer kann man nicht den Kulturgenuss vermitteln.  
 

Ohne Kultur ist gerade das deutsche Volk - dieser Mei-
nung bin ich - nicht länger in der Lage, das aufrechtzu-
erhalten, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute 
sind, nämlich ein Volk der Dichter, der Denker und der 
Ingenieure. 
 

(Beifall bei der FDP - Oh! bei der SPD - Zuruf von 
Herrn Borgwardt, CDU) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Gesamt-
diskussion möchte ich nicht auf das Thema eingehen, 
auf das in der Großen Anfrage nicht Bezug genommen 
wird, nämlich Ausbildung und Schule, hier konkret auf 
die Fragen: Haben wir noch Musiklehrer? Was ist aus 
dem schönen Fach Zeichnen geworden, das mittlerweile 
zum Fach Gestalten heruntergekommen ist und für das 
es noch gar keine Ausbildung für Lehrer gibt? 
 

(Frau Feußner, CDU: Genau!) 
 

Über dieses Thema wird an anderer Stelle wieder disku-
tiert werden müssen. Heute sind wir dazu aufgerufen, 
uns auf die Aufgabe des Landtages zu orientieren, im 
Wesentlichen für eine Finanzierung in der Fläche zu 
sorgen, um einerseits die Kultur überhaupt, aber auch 
Maßnahmen der Hochkultur aufrechtzuerhalten. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Was sind Maß-
nahmen der Hochkultur?) 

 

- Sehr geehrter Herr Minister, es ist so, dass in Sachsen 
einzelne Institutionen im Landeshaushalt stehen. Es 
geht nicht um das Kulturraumgesetz, das die einzelnen 
Kommunen mit heranzieht. Vielmehr geht es darum, 
dass bestimmte Einrichtungen abgesichert sind. So et-
was ist auch in Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2003 in 
den Theaterverträgen mit der Stadt Halle zur Staats-
kapelle, damals noch Philharmonisches Staatsorchester, 
dezidiert ausgewiesen gewesen. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist notwen-
dig, für bestimmte Institutionen, die eben nicht in der 
Fläche zu finden sind, sondern etwas Herausragendes 
darstellen, wieder etwas zu tun, ein klares Bekenntnis 
des Landtages abzugeben. Denn wie soll man sich ori-
entieren, wenn man nicht etwas hat, das herausragend 
ist?  
 

Ich finde es geradezu unanständig, immer zu sagen: Wir 
können Kultur nur erhalten, wenn wir über Haustarife, 
über deren Absenkung und Ähnliches reden. Kein 
Mensch regt sich auf, wenn irgendeiner, der über den 
Platz stolpert und gegen einen Ball tritt, Millionen ver-
dient. Das ist richtig. Wenn einer mit einem Auto im 
Kreis herumfährt und dafür 20 Millionen € erhält, sagen 
auch alle, das ist richtig. Aber bei Kultur ist das erste 
Wort, das ich immer höre, Haustarifverträge. 
 

(Frau Feußner, CDU: Da müssen Sie die Men-
schen ändern!)  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer Qualität 
haben will, der muss auch Qualität bezahlen wollen.  
 

(Beifall bei der FDP - Minister Herr Prof. Dr. Ol-
bertz: Lesen Sie einmal die Reden von Herrn Pa-
qué!) 

 

An dieser Stelle ist es natürlich auch notwendig, dass 
das Land ein bestimmtes Bekenntnis abgibt.  
 

(Frau Feußner, CDU: Dazu müssen Sie die Men-
schen ändern! Das machen die Menschen selbst!) 

 

Wir kennen die Entwicklung der Staatskapelle, die ur-
sprünglich als ein Landesorchester angelegt war. Das 
Land hat sich über viele Jahre der Gründung einer 
GmbH entzogen und sich zurückgehalten.  
 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU)  
 

Andere Staaten, andere Länder um uns herum sind da 
anders; die bekennen sich klar dazu.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es hilft auch 
nicht weiter, hier in diesem Hohen Hause über ein Kul-
turraumgesetz zu diskutieren. Wenn sich der Finanz-
minister hinstellt und sagt, die Verbundquote mit den 
Kommunen müsse gesenkt werden, kann ich doch nicht 
ehrlichen Herzens davon ausgehen, dass eben jene 
Kommunen, denen ich das letzte Geld wegnehme, dann 
in der Lage sind, die Kultur aufrechtzuerhalten. Hierbei 
sind dieser Landtag und dieses Land gefragt.  
 

(Beifall bei der FDP - Minister Herr Prof. Dr. Ol-
bertz: So einfach kann man Applaus kriegen!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wissen na-
türlich, dass es im Kulturbereich viele Möglichkeiten gibt, 
sich den Menschen zu nähern. Ich glaube, es tut gut, 
wenn hier wiederholt über dieses Thema diskutiert wird 
und eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht wird.  
 

Gerade die Emotionsarmut der letzten beiden Reden, 
die ich soeben zu diesem Thema gehört habe, zeigt mir, 
dass es dringend geboten ist, dem Einzelnen mehr 
Kenntnisse zu vermitteln, dass es vielleicht auch einmal 
notwendig ist, diesen oder jenen Landtagsabgeordneten 
wieder in ein Theater oder in ein Konzert zu bringen.  
 

(Zustimmung von Herrn Weigelt, CDU) 
 

Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, nichts 
geht über den Genuss von Kultur. Das ist es, was den 
Menschen erst zum Menschen gemacht hat. In diesem 
Sinne hoffe ich, dass wir alle auch bei der nächsten 
Haushaltsdiskussion zu einem vernünftigen Ergebnis 
kommen.  
 

Herr Minister, natürlich sind wir immer dafür, dass ent-
sprechend den Tarifen angepasst wird. Es liegt nicht an 
uns. Kämpfen Sie im Kabinett, wir werden dafür sorgen, 
dass hier entsprechend Rückenwind aufkommt.  
 

(Zuruf von Minister Herrn Prof. Dr. Olbertz) 
 

Wir werden Sie auch genauso kritisieren, wenn Sie erst 
die Mittel streichen, wie es im Fall von Halle geschehen 
ist, und dann sagen, diese arme Stadt solle gefälligst 
das ausgleichen, was ihr nicht gegeben habt. Das ist 
einfach eine Unverschämtheit.  
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der LINKEN)  
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Das war der - - 
 
 

Herr Kley (FDP): 
 

Ich darf noch kurz die Gelegenheit nutzen. Der Herr Mi-
nisterpräsident befindet sich im Saal. - Ich darf Ihnen die 
Petition des Orchestervorstandes der Staatskapelle Hal-
le übergeben. - Danke schön. 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Bitte, dann machen Sie das. - Vielen Dank für den Bei-
trag der FDP-Fraktion. Ich erteile jetzt für die CDU-
Fraktion dem Abgeordneten Herrn Weigelt das Wort. Bit-
te schön. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Mehr Maßnah-
men für die Hochkultur!) 

 
 

Herr Weigelt (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Also, das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn 
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man einmal an einem Donnerstagvormittag in den Ple-
narsaal schaut und dort noch frische Gesichter sieht. 
Das ist schon etwas anderes, als wenn man sonst im-
mer an einem Freitagnachmittag redet, wenn manch ei-
ner bereits an das wohlverdiente Wochenende denkt 
und meint: Hoffentlich macht die Kultur kurzen Prozess. 
- Das meine ich natürlich nur in diesem zeitlichen Sinne.  
 

Aber wir sprechen heute über eine Große Anfrage zum 
Thema „kulturelle Daseinsvorsorge“. Meine Damen und 
Herren! Das bringt - ich glaube, zum ersten Mal - die 
Kultur in eine Poleposition; wir sind Platz Nr. 1. 
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
 

Das Thema als solches - darüber sind sich sicherlich alle 
Kolleginnen und Kollegen in diesem Hohen Hause ei-
nig - stößt nicht nur bei den Medien auf ein großes Inte-
resse, sondern es ist in der Tat von allgemeinem Inte-
resse. Denn tagesaktuelle Medien berichten nun einmal 
- das liegt in der Natur der Sache - am liebsten über Din-
ge, bei denen sie sicher sind, dass sie viele Leser, viele 
Zuhörer und eben auch viele Fern-Seher erreichen.  
 

Alles, was sich unter dem Begriff „kulturelle Daseinsvor-
sorge“ zusammenfassen lässt, wird selbst in den Bevöl-
kerungskreisen, die von speziellen kulturellen Angebo-
ten eher seltener Gebrauch machen, heftig diskutiert. 
Aber die grundsätzliche Sorge um den möglichen Ver-
lust von kultureller Substanz treibt - völlig zu Recht - vie-
le Menschen in unserem Lande um.  
 

Dass wir auch und gerade in Sachsen-Anhalt ein ver-
gleichsweise nicht schlecht bestelltes Angebot an kultu-
rellen Möglichkeiten, und das nicht nur in den Oberzen-
tren, sondern auch in der Fläche vorhalten, zeigt ja 
schon die Anzahl der Fragen. Sie hatten es schon ge-
sagt: 129 Fragen in acht Themenkomplexen.  
 

Ich möchte jetzt nicht damit beginnen, darüber zu strei-
ten, ob die Einbringung der Großen Anfrage im April die-
ses Jahres zeitlich gesehen eine Punktlandung war; 
denn Sie, meine Damen und Herren von der LINKEN, 
sahen sich ja zu dem umfangreichen Fragenkatalog 
nach eigener Begründung infolge der Kreisgebiets- und 
Verwaltungsreform veranlasst. Da erlebe ich als Bürger 
und als Kommunalpolitiker doch sehr vieles noch in ei-
nem Gärungsprozess, also noch nicht in einem Klä-
rungsprozess, sondern in einem Gärungsprozess. Das 
wiederum heißt, dass manches von dem, was uns das 
Kultusministerium an Antworten geben konnte, vielleicht 
schon morgen Makulatur sein wird.  
 

Lieber Herr Kollege Gebhardt, das soll jetzt keine Schel-
te sein: Aber ich meine, mit etwas mehr Geduld hätten 
Sie Ihr erklärtes Ziel - ich zitiere -, „konkrete Vorschläge 
für die Landesentwicklung unterbreiten zu können“ noch 
treffsicherer anvisieren können. Die dazu nötige aktuelle 
Bestandsaufnahme, die sich ja bei Ihnen auf die Jah-
re 2002 bis 2007 beziehen muss, scheint mir hier und da 
noch zu sehr ergebnisoffen zu sein, wenn ich an die 
noch längst nicht zur Ruhe gekommenen Turbulenzen 
des laufenden Jahres 2008 denke.  
 

Ich erinnere mich. Vor wenigen Tagen waren wir mit Kul-
tusminister Herrn Olbertz bei der Staatskapelle in Halle. 
Dort ist unter anderem zum ersten Mal auch die Dyna-
misierungsklausel ins Gespräch gebracht worden. Es ist 
in der Tat so, es ist ein emotional stark beladenes The-
ma. Aber ich glaube - Herr Weller sitzt oben auf der Tri-
büne -, wir haben hier eine Gesprächsebene finden kön-
nen, auf der es jetzt in Halle weitergehen muss.  

Für mich wären diese analytisch-statistischen Fragen, 
wie Sie es nennen, oder besser noch, die daraus resul-
tierenden Antworten gerade für das Umbruchjahr 2008 
besonders wichtig in ihrem Aussagewert. Dennoch bin 
ich der Oppositionsfraktion DIE LINKE dankbar für die 
129 Fragen. Meine Dankbarkeit steigert sich noch ge-
genüber dem Kultusministerium in Bezug auf seine um-
fangreichen Antworten. Ich gehe nicht ganz mit Ihrer 
Beurteilung mit, lieber Herr Gebhardt. Ich weiß sehr 
wohl, wie schwierig es ist, aus dem kommunalen Be-
reich - dort liegen die Trägerschaften; Sie haben das be-
tont - zu bestimmten Themen klare und ergiebige Ant-
worten zu bekommen.  
 

In gleicher Weise habe ich mich auch über den Redebei-
trag des Kultusministers Herrn Olbertz gefreut, weil er, 
wie ich glaube, zum ersten Mal - zumindest im Parla-
ment - etwas grundsätzlich Neues zur Frage der Förde-
rung von Kunst und Kultur in unserem Lande angemerkt 
hat. Da ich diese ministerielle Eingangsbemerkung für 
besonders wichtig und zukunftsorientiert halte, möchte 
ich sie wenigstens in dem Sinne wiederholen, wie ich sie 
verstanden habe. 
 

Herr Minister Olbertz wies zu Recht darauf hin, dass die 
Förderung von Kunst und Kultur als Staatsziel bereits in 
unserer Landesverfassung verankert ist. Daraus abgelei-
tet ergibt sich sowohl für das Land als auch für die 
Kommunen quasi eine Verpflichtung. Herr Olbertz, Sie 
kreierten daraus eine „politische Pflichtaufgabe“, Kunst 
und Kultur zu fördern.  
 

Sie nehmen es mir sicherlich ab, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wenn ich feststelle, dass mir diese 
den Kommunen aus der verfassungsmäßig festgeschrie-
benen Verantwortung erwachsende „politische Pflicht-
aufgabe“, Kunst und Kultur zu fördern, vom Gedanken 
und vom Selbstverständnis her überhaupt nicht fremd 
ist. Denn immerhin gehört die Pflege der Kultur zu den 
selbstverständlichsten Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten einer jeden Kommune.  
 

Ich verrate hier sicherlich nur ein offenes Geheimnis, 
wenn ich sage, dass in den zuständigen Arbeitskreisen 
der Koalitionsfraktionen derzeit sehr ernsthaft darüber 
nachgedacht wird, wie man die Kommunen künftig noch 
besser oder im Einzelfall überhaupt erst in die Lage ver-
setzen kann, ihrer politischen Pflichtaufgabe im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung nachzukommen. Das 
ist alles kein einfacher Prozess. 
 

Aber unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten 
zunehmenden Bedeutung der hier andebattierten kultu-
rellen Daseinsvorsorge sollten auch schwierige Fragen 
dieser Zeit einer nachhaltig festgeschriebenen Lösung 
zugeführt werden. Das jedenfalls, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wünsche ich mir leidenschaftlich 
und von ganzem Herzen.  
 

Da ich weiß, dass zumindest bei den Fachkollegen frak-
tionsübergreifend - das haben wir heute auch hören 
können - das Ziel unserer Bemühungen im Großen und 
Ganzen das Gleiche ist, bin ich auch von der Hoffnung 
getragen, dass wir mit Blick auf den Grundsatz der 
gleichwertigen Lebensbedingungen in unserem Land 
auch für die kulturelle Daseinsvorsorge, hinter der sich ja 
noch viele andere wichtige Begriffe wie „kulturelle Bil-
dung“ - Sie nannten es - oder - ein relativ neues Wort - 
„Kulturwirtschaft“ verbergen, zukunftsfeste und bestands-
sichernde pflichtige Rahmenbedingungen schaffen wer-
den. 
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Vieles von dem, was auf diesem Wege wichtig und zu 
beachten ist, wurde bereits im Redebeitrag des Herrn 
Ministers sehr deutlich herausgestellt; ich kann mir und 
Ihnen die wiederholende Aufzählung ersparen. Nur ei-
nes möchte ich noch anmerken, weil ich glaube, dass 
auch das auszusprechen wichtig ist:  
 

Kulturpolitiker, lieber Gerry Kley, haben durchaus das 
Recht und die Pflicht, das Gute in dieser Welt - und das 
ist nun einmal die Kultur - teuer zu erkaufen bzw. zu er-
halten. Andererseits besitzen sie auch den Realitätssinn 
zu erkennen, dass nicht alles Wünschenswerte bezahl-
bar ist.  
 

Zwischen diesen beiden Polen sehe ich noch immer ge-
nügend Handlungs- und Gestaltungsspielräume, die es 
mit Engagement auszufüllen gilt. Dann wäre uns allen 
auch die von Ihnen, Herr Minister, angesprochene Ren-
dite aus dem in unserem Lande reichlich vorhandenem 
kulturellen Vermögen sicher. - Meine Damen und Her-
ren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank dem Abgeordneten Herrn Weigelt. Dem 
Fragesteller steht das Recht auf ein Schlusswort zu. - Er 
verzichtet. Damit sind wir am Ende des ersten Themas. 
Beschlüsse werden gemäß unserer Geschäftsordnung 
nicht gefasst und wir können die Aussprache zu der ers-
ten Großen Anfrage abschließen.  
 

Bevor ich die zweite Große Anfrage aufrufe, begrüße ich 
Damen und Herren des SPD-Ortsvereins Wernigerode 
auf der Südtribüne. Herzlich willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 
 

Ich rufe die zweite Große Anfrage auf:  
 
 
 

Sonderpädagogische Förderung in Sachsen-Anhalt  
 

Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE - Drs. 5/1149  
 

Antwort der Landesregierung - Drs. 5/1302 
 
 
 

Für die Debatte wird folgende Reihenfolge vorgeschla-
gen: SPD, FDP, CDU und LINKE mit folgenden Rede-
zeiten: acht Minuten SPD, fünf Minuten FDP, zwölf Mi-
nuten CDU, acht Minuten Die LINKE. Zuerst erteile ich 
natürlich der antragstellenden Fraktion DIE LINKE das 
Wort. Frau Abgeordnete Bull, Sie haben das Wort. Bitte 
schön. 
 
 

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es geht einmal mehr 
um den neuralgischsten Punkt im deutschen Bildungs-
system: um den Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungschancen. Genau genommen geht es 
um die Frage der Bildungschancen für Schülerinnen und 
Schüler mit so genannten Behinderungen oder vermeint-
lichen Behinderungen; denn das markiert die drama-
tischste Stelle dieser Frage nach Bildungschancen-
gleichheit.  
 

Unsere Große Anfrage war dazu gedacht, zunächst den 
Stand der Dinge zu klären. Wo liegt das Problem? Das 
Problem lässt sich in drei Befunden zusammenfassen.  

Erstens. Wir haben in Sachsen-Anhalt einen stetig, aber 
langsam wachsenden Anteil von Schülern, bei denen ein 
so genannter sonderpädagogischer Förderbedarf diag-
nostiziert wird.  
 

Zweitens - und hierin liegt das eigentliche Problem -: Der 
weit überwiegende Teil davon sind im wahrsten Sinne 
des Wortes sozial behinderte Schülerinnen und Schüler. 
Das sind Schülerinnen und Schüler, die eben nicht im 
klassischen Sinne, also durch eine organische Schädi-
gung - wenn man eine solche klassische Vorstellung von 
Behinderung hat - beeinträchtigt sind. Nein, das sind 
Kinder, die durch das soziale und das familiäre Umfeld 
völlig unzureichend gefördert worden sind, und es sind 
Kinder - das gehört zur Wahrheit -, die auch durch die 
institutionalisierten Bildungsangebote, sprich Kinder-
tagesstätte und Schule, nicht so gefördert wurden, dass 
diese Benachteiligungen kompensiert werden konnten.  
 

(Zuruf von der CDU: Das verstehe ich nicht!) 
 

Drittens - dies ist eine immer zentraler werdende Fra-
ge -: Es sind weit überwiegend Jungen. 60 % der Lern-
behinderten sind Jungen. Fast 63 % der geistig Behin-
derten sind Jungen, und fast 75 % der Schüler der sons-
tigen Förderschulen sind Jungen. Das allein wäre eine 
Extradebatte wert. Angesichts der Zeit werde ich sie 
heute nicht führen.  
 

Wir haben deshalb gefragt: Wie geht Schule mit dem 
wachsenden Bedarf an sonderpädagogischer Förderung 
um? Welche Bildungschancen haben Schüler mit sol-
chen Lernproblemen und Behinderungen? Das zentrale 
Problem ist: Die allgemeine Schule pflegt eine Philoso-
phie des Abgebens - so im Übrigen auch das Kultus-
ministerium in der Antwort auf die Große Anfrage.  
 

Das ist in einem gegliederten Schulsystem auch legitim, 
denn es ist gerade dazu gedacht. Es ist vielerorts das al-
te Verständnis von Schulpädagogik, das einfach nicht 
mit Heterogenität und Vielfalt umgehen kann und will, 
um Schule produktiv zu gestalten. Es ist das alte Ver-
ständnis von Schulpädagogik, das davon ausgeht: Es 
bedarf einer stark normierten Schülerschaft, um Schüle-
rinnen und Schüler optimal fördern zu können.  
 

Nach wie vor erhalten nur 5,5 % der Schülerinnen und 
Schüler mit so genannten Behinderungen die Chance, 
gemeinsam mit ihren Altersgefährtinnen und -gefährten 
an der so genannten Regelschule weiterzulernen und 
sich dort mit ihnen zu messen, von ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern Anregungen zu bekommen, voneinan-
der, miteinander zu lernen. Sachsen-Anhalt liegt damit 
bundesweit auf dem letzten Platz, und zwar mit großem 
Abstand. Dabei befindet sich das Land Sachsen-Anhalt 
schon auf der Erfolgsspur, wie die Zahlen belegen. Die 
Quote lag vor einigen Jahren noch bei 1 bis 2 %.  
 

Das zentrale Problem besteht nicht nur darin, dass für 
den weitaus größten Teil der Schülerinnen und Schüler, 
denen sonderpädagogischer Förderbedarf bescheinigt 
wird, zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, sondern 
das zentrale Problem ist, dass damit der Umstand ver-
bunden ist, ein global herabgestuftes Bildungsangebot 
zugewiesen zu bekommen. Sie werden damit auf ein 
Bildungsgleis gesetzt, von dem sie nicht ohne Weiteres 
herunterkommen. Das ist keine Unterstellung, meine 
Damen und Herren, sondern Tatsache. Zur Frage der 
Durchlässigkeit komme ich später.  
 

In dieser Philosophie des Abgebens und des Normie-
rens müssen sich Lehrkräfte jedoch legitimiert fühlen. 
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Wir haben die Landesregierung nach ihrem Verständnis 
von Behinderung gefragt, nach ihrem Verständnis von 
sonderpädagogischem Förderbedarf - bei Interesse auf 
Seite 32 nachlesbar. Die Landesregierung antwortet 
darauf: Wenn die Kinder deutlich länger Zeit brauchen, 
wenn sie weniger behalten und kaum in der Lage sind, 
Wissen anzuwenden, und wenn sie nicht in der Lage 
sind - wortwörtlich -, im gleichen Schrittmaß mit Gleich-
altrigen zu lernen.  
 

(Zuruf von der CDU: Wer sagt das?) 
 

Meine Damen und Herren, ich nahm nach den inten-
siven Debatten eigentlich an, dass die Zeiten, in denen 
die Bildungsadministration in solchen Kategorien des 
Gleichmaßes, des Gleichschrittes dachte, vorüber seien.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Einmal abgesehen davon zeigt es, wie relativ die An-
schauung ist, wer als behindert und wer nicht als behin-
dert gilt. Das ist nämlich abhängig von der Toleranz-
schwelle von Lehrerinnen und Lehrern, von Schule, von 
sozialer Umgebung. Es ist abhängig von methodischer 
und didaktischer Kompetenz, also davon, wie es Lehrer-
innern und Lehrer schaffen, mit Vielfalt umzugehen. Es 
ist abhängig von den organisatorischen Rahmenbedin-
gungen, und es ist letztlich von der pädagogischen 
Grundhaltung von Lehrkräften abhängig, ob sie nämlich 
Kinder mit erheblichen Lernproblemen unterrichten wol-
len oder eben nicht.  
 

Ich will gleich klarstellen: Selbstverständlich sind Lern-
schwierigkeiten keine Pappkameraden. Aber, meine Da-
men und Herren, Behinderung ist auch keine festste-
hende Diagnose,  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

ein statisches Merkmal, das man wie einen Zettel an ei-
nem Kind vorfindet nach dem Motto: „Einmal behindert, 
immer behindert“. Es gibt eben auch nicht ein ohne Wei-
teres messbares Merkmal, wo eine Behinderung anfängt 
und wo sie aufhört. Bei der Diagnose „Behinderung“ gibt 
es einen unheimlich großen Ermessensspielraum der-
jenigen, die sie feststellen oder auch nicht. Das ist in et-
wa wie bei Schullaufbahnempfehlungen am Ende der 
4. Klasse, allerdings - das will ich an dieser Stelle auch 
klar sagen -, mit sehr viel weitreichenderen und dramati-
scheren Folgen.  
 

Ich wiederhole: Die schulische Diagnose „Lernbehinde-
rung“ und „geistige Behinderung“ ist deshalb so hoch-
problematisch, weil dafür eben nicht nur zusätzliche 
Ressourcen aufgewendet werden müssen - das ginge 
noch in Ordnung -, sondern damit in ganz vielen Fällen 
verbunden ist, ein global herabgestuftes Bildungsange-
bot zugewiesen zu bekommen. Auf einen Satz gebracht, 
meine Damen und Herren: Auf diese Weise mündet so-
ziale und materielle Armut in Bildungsarmut und umge-
kehrt. Das ist ein Zirkelschluss, den wir durchbrechen 
müssen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Was konnten die Förderzentren erreichen, die es seit 
dem Schuljahr 2004/2005 gibt, um diesen Trend des 
Abgebens zu stoppen? Ich will mit der Habenseite an-
fangen. 
 

(Herr Tullner, CDU: Es gibt erst einmal eine!) 
 

Die Arbeit der Förderzentren hat ohne Zweifel einen po-
sitiven Effekt hinsichtlich der schulischen Integration ge-

habt. Erstens gibt es mehr Schülerinnen und Schüler, 
die weiterhin gemeinsam mit ihren Altersgefährten an 
der Regelschule lernen dürfen. Erfreulicherweise ist 
auch bei den Neuanmeldungen der letzten Jahre der An-
teil des gemeinsamen Unterrichts deutlich gestiegen.  
 

Zweitens hat der steigende Anteil an gemeinsamem Un-
terricht auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 
darauf, dass sich Lernkultur und Lernklima an der so 
genannten Regelschule verändern. Was meine ich da-
mit? - Ich denke, allein die Anwesenheit von Schülerin-
nen mit Lernschwierigkeiten unterschiedlicher Art ist ei-
ne Herausforderung an die Klasse und an didaktisch-
methodisches Können. Ich denke, das ruft nach einer 
Veränderung des eigenen Handelns. Ich habe vielerorts 
bei Gesprächen in den Förderzentren auch erfahren, 
dass allein die Anwesenheit und die Teamarbeit zwi-
schen Sonderpädagogen und allgemeinen Schulpäda-
gogen zu einer kritische Reflexion über das führt, was 
Lehrkräfte an der Regelschule leisten können und wie 
man mit heterogenen Leistungsgruppen umgehen kann. 
 

Drittens arbeiten Förderzentren in allen Landkreisen mit 
Ausnahme des Landkreises Jerichower Land. Wir haben 
damit also nahezu flächendeckend Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner.  
 

Viertens - das will ich nicht unerwähnt lassen - ist auch 
positiv hervorzuheben, dass die Landesregierung in 
steigendem Maße Ressourcen zur Verfügung stellt, um 
den gemeinsamen Unterricht zu begleiten.  
 

Wo liegen nun die großen Probleme? - Ich will mich auf 
drei beschränken. Mit einem Satz gesagt: Das große 
Problem ist die extrem geringe Dimension, von der wir 
an dieser Stelle sprechen.  
 

Erstens. Wir sprechen von einem Anteil von 5 % der 
Schülerinnen und Schüler, die mittlerweile an der Regel-
schule weiterlernen können, weil sich dort - das un-
terstelle ich einmal positiv - etwas verändert hat. Wir 
sprechen von einer Steigerungsrate von etwa einem 
Prozentpunkt pro Jahr. Jeder kann sich ausrechnen, 
wann wir bei einer integrativen Schule angekommen 
sein werden.  
 

Zweitens. Der Anteil der allgemeinen Schulen, der so 
genannten Regelschulen, die an der erfolgreichen Um-
setzung des Projekts schulische Integration beteiligt 
sind, ist ausgesprochen gering. Wenn man sich einmal 
die Schulen ansieht, die in die Arbeit von Förderzentren 
eingebunden sind, dann stellt man fest, dass dieser An-
teil durchschnittlich nur 16 % beträgt. Das ist viel zu we-
nig, um einen Paradigmenwechsel herbeiführen zu kön-
nen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Wenn man sich den Anteil der allgemeinen Schulen an-
sieht, die meinetwegen auch außerhalb des Förderzen-
trums gemeinsamen Unterricht anbieten, also sozusa-
gen auf eigene Rechnung, dann stellt man fest, dass 
dieser Anteil bei den Grundschulen 43 % - das ist eine 
akzeptable Größe - und bei den Sekundarschulen 26 % 
beträgt.  
 

Sie werden sich an dieser Stelle wundern, Herr Minister. 
Sie haben in einer Pressemitteilung im Sommer gesagt, 
45 % der Schulen seien am gemeinsamen Unterricht be-
teiligt. Damals habe ich gedacht, oha, das ist durchaus 
eine erfolgreiche Hausnummer, und in meinem Obrig-
keitsglauben habe ich gedacht, er wird schon Recht ha-
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ben. So steht es auch in der Antwort auf die Große An-
frage: 2006/2007 40 %. Das ist durchaus ein akzeptabler 
Anteil. 
 

Wir haben Sie unbeabsichtigt zweimal das Gleiche ge-
fragt. Auch Frau Fiedler hat in einer Kleinen Anfrage 
nach den beteiligten Schulformen gefragt. Die Frage war 
gleich, nur die Antwort war unterschiedlich. Bei Frau 
Fiedler waren es im Jahr 2006/2007 48 Sekundarschu-
len und in der Antwort auf die Große Anfrage waren es 
im gleichen Jahr schon 70 Schulen. Es sind also 22 da-
zugekommen, wo auch immer diese herkamen. Immer-
hin sorgt dieser kleine Unterschied dafür, dass der pro-
zentuale Anteil auf das Doppelte wächst. Vielleicht lag 
es auch daran, dass das eine Kleine Anfrage und das 
andere eine Große Anfrage war. 
 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 
 

Alles in allem, meine Damen und Herren, lässt sich Fol-
gendes feststellen: Partner für schulische Integration 
sind vor allem die Grundschulen. Das kann eine Kritike-
rin des gegliederten Schulsystems, wie ich eine bin, 
nicht weiter verwundern. Diese Baustelle kann ich an 
dieser Stelle jedoch nicht aufmachen.  
 

(Zurufe von Herrn Borgwardt, CDU, und von 
Herrn Tullner, CDU) 

 

Die schulische Integration - das ist ein Problem - redu-
ziert sich allerdings gerade im Bereich der Sekundar-
schule sehr oft auf den organisatorischen Einzelfall statt 
auf den pädagogischen Paradigmenwechsel.  
 

Lassen Sie mich ein letztes Problem aufwerfen, und 
zwar die Frage der Durchlässigkeit zwischen den Bil-
dungsgängen. Das Kriterium der Durchlässigkeit ist im-
merhin eine der zentralen Legitimationen des geglieder-
ten Bildungssystems. Ich will Folgendes in Erinnerung 
rufen: Der Bildungsgang der Schule für Lernbehinderte 
- das betrifft den Löwenanteil der Schülerinnen und 
Schüler - ist verbunden mit diesen global herabgestuften 
Lern- und Lehrplänen, und zwar in Umfang, in Tiefe und 
in Komplexität.  
 

Wir haben die Landesregierung nach der Durchlässigkeit 
gefragt. Sie antwortete:  
 

„In den Schuljahrgängen 3 und 4 der Förderschule 
für Lernbehinderte werden in den Fächern Deutsch 
und Mathematik Inhalte behandelt, die mit denen 
vergleichbar sind, die in der Grundschule am Ende 
der Klasse 3 behandelt werden. Deshalb ist für 
Schülerinnen und Schüler, deren sonderpädagogi-
scher Förderbedarf aufgehoben wird, der Besuch 
des 4. Schuljahrganges der Grundschule möglich.“ 

 

Nun frage ich Sie, meine Damen und Herren: Wie soll 
jemand, der an der Lernbehindertenschule, in der bei-
spielsweise die Malfolgen erst in der Klasse 4 behandelt 
werden, in einen Bildungsgang wechseln, in dem dieses 
Thema bereits am Ende der 3. Klasse behandelt wurde?  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Ich kann Ihnen sagen, wie das geht: Es geht nur durch 
Überholen ohne Einzuholen - das war schon einmal 
nicht unbedingt von Erfolg gekrönt -,  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

und das von jemandem, dem erhebliche Lernprobleme 
bescheinigt werden.  

Wie sehen denn eigentlich die realen Zahlen aus? - Vor-
aussetzung für den Wechsel in den höheren Bildungs-
gang ist die Aufhebung des sonderpädagogischen För-
derbedarfs. Wir haben die Landesregierung deshalb ge-
fragt, wie viel mal dieser sonderpädagogische Förder-
bedarf aufgehoben worden ist. Die Antwort der Landes-
regierung lautete: Darüber liegen der Landesregierung 
keine statistischen Angaben vor.  
 

Ich finde das, meine Damen und Herren, einen sehr 
merkwürdigen Vorgang. Über das zentrale Kriterium des 
Erfolgs - das ist der Auftrag der Förderschulen, nämlich 
schulische Reintegration zu fördern - wird keine Statistik 
geführt. Das finde ich schwierig. 
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Ich muss hierzu fragen: Woher nehmen Sie dann die 
Überzeugung, dass die Bildungsgänge untereinander 
kompatibel und durchlässig wären?  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Das ist die Frage!) 
 

Sie sind weder kompatibel noch durchlässig. Ganze 
30 Schülerinnen konnten im vergangenen Schuljahr den 
Bildungsgang wechseln; das ist ein Anteil von 0 %. An 
dieser Stelle muss man die Frage nach der Integrations-
leistung der Förderschulen schon einmal stellen dürfen.  
 

Das alles führt zu der Frage, ob das Konzept der För-
derschulen bzw. das bisherige Handlungskonzept aus-
reicht, um in wirklich ernst zu nehmendem Maße nach 
vorn zu kommen. Die Landesregierung sagt nein. Des-
halb wird auch an einem neuen Konzept gearbeitet, das 
man bereits in Bruchstücken erkennen kann.  
 

Notwendig wird es sein, meine Damen und Herren, alle 
Regelschulen in die Kooperationsnetzwerke für schuli-
sche Integration einzubinden. Davon bin ich fest über-
zeugt. Der gemeinsame Unterricht für Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf muss zum Regelfall werden.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Der Ausschluss von diesem gemeinsamen Unterricht 
bedarf der besonderen Begründung. Das ist ein Stück 
weit die Umkehr der Beweislast. Wir müssen auch Fehl-
anreize beseitigen. Vielleicht kommen wir im nächsten 
Tagesordnungspunkt unter dem Stichwort Schulleiterin-
nen dazu.  
 

Das Budget für den gemeinsamen Unterricht muss für 
die Lehrkräfte vor Ort flexibler handhabbar sein. Meine 
Damen und Herren! Wenn in einer Klasse Schülerinnen 
und Schülern nach unterschiedlichen Rahmenrichtlinien 
und zieldifferent unterrichtet werden müssen und dafür 
nur anderthalb Stunden sonderpädagogische Begleitung 
vorgesehen sind, dann ist das, so finde sich, dem An-
spruch - das ist eine große Herausforderung - bei Wei-
tem nicht angemessen. 
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Es bedarf eines Paradigmenwechsels in unseren Schu-
len. Der Umgang mit heterogenen Leistungs- und Lern-
gruppen wird hierzu der Schlüssel sein - davon sind wir 
fest überzeugt -, und zwar über die derzeit gegliederte 
Schulform hinaus. Lernen durch partnerschaftliches Ler-
nen. Lernen durch gegenseitiges Erklären, szenisches 
Lernen usw. usf. Der Möglichkeiten und der methodi-
schen Konzepte gibt es viele. Man muss es nur wollen. 
 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Präsident Herr Steinecke: 
 

Herzlichen Dank, Frau Bull. Es gibt eine Nachfrage des 
Abgeordneten Herrn Borgwardt. Möchten Sie diese be-
antworten? - Bitte schön, Herr Borgwardt. 
 
 

Herr Borgwardt (CDU): 
 

Herr Präsident, eine Klarstellung, eine Feststellung und 
eine Frage, wenn Sie gestatten.  
 

Frau Kollegin, das Thema heißt „sonderpädagogische 
Förderung“, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie ha-
ben ungefähr 80 % Ihrer Rede mit einer eigenen Wort-
schöpfung gestaltet, die ich bisher noch nirgends gele-
sen habe, nämlich „soziale Behinderung“. Meinten Sie 
damit vielleicht „sozial benachteiligt“? 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Bitte schön, Frau Bull, Sie haben das Wort. Wenn Sie 
wollen, können Sie jetzt antworten.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Es gibt in der Bildungsadministration in der Tat nicht den 
Begriff „sozial behindert“. Wenn man aber diese beiden 
Worte miteinander verbindet, macht es das Problem 
deutlich, dass es eben keine organischen Schädigungen 
sind. Bei 90 % der Schülerinnen und Schüler mit Lern-
behinderungen liegt eine solche Schädigung nicht vor. 
Es handelt sich vielmehr um eine „Schädigung“ durch 
das soziale Umfeld. Deshalb der Begriff „soziale Behin-
derung“. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Herr Borgwardt hat noch eine Nachfrage, Frau Bull. Bitte 
schön, Ihre Nachfrage. 
 
 

Herr Borgwardt (CDU): 
 

Dann habe ich es richtig verstanden, dass das Etikett Ih-
re Wortschöpfung ist? 
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Ja, das haben Sie richtig verstanden. 
 
 

Herr Borgwardt (CDU): 
 

Danke. 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Dann erteile ich jetzt der Landesregierung das Wort. 
Herr Professor Olbertz, für Sie ist das Rednerpult frei.  
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es sind vor allem zwei Befunde, die uns seit gerau-
mer Zeit immer wieder beschäftigen: der hohe Anteil von 
Förderschülerinnen und -schülern an der Gesamtschü-
lerzahl und der hohe Anteil derjenigen Förderschüler, die 
an Förderschulen und nicht in den so genannten allge-
meinen Schulen gefördert werden. Dieser beträgt näm-
lich mehr als 90 %, wenn auch der bundesweite Anteil 
mit rund 85 % nicht gerade um Größenordnungen an-
ders ausfällt. 

Dieser Befund hat sicherlich mehrere und sehr verschie-
dene Ursachen, darunter auch solche, die sich unserem 
direkten Einfluss entziehen. Umso mehr sollten die Fak-
toren in den Vordergrund gerückt werden, die änderbar 
sind, genauer gesagt: die verantwortungsvoll änderbar 
sind; das ist ein großer Unterschied. 
 

Natürlich kann man mit ein paar Federstrichen dafür sor-
gen, dass weniger Kinder die Förderschule besuchen. 
Eine andere Förderquote ist als solche aber noch kein 
pädagogischer Erfolg.  
 

(Zustimmung von Herrn Scharf, CDU - Herr Borg-
wardt, CDU: Richtig!) 

 

Dazu bedarf es mehr als einer statistischen Korrektur, 
nämlich einer Förderung, die ihren Namen verdient und 
die nicht ungewollt neue Traumatisierungen von jungen 
Menschen nach sich zieht oder Ausgrenzung nur subtiler 
vollzieht. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Stigmatisierung!) 
 

Im Übrigen auch Stigmatisierung; denn ich muss Ihnen 
offen sagen: Die Bezeichnung „soziale Behinderung“ 
schreckt mich auch ein bisschen auf. 
 

(Beifall bei der CDU - Herr Borgwardt, CDU: Ge-
nau so ist es!) 

 

Ich verstehe wohl, was Sie damit meinen,  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Das haben schon einmal 
Gesellschaftsordnungen gemacht, diese Stigma-
tisierung!) 

 

aber die Begriffsbildung führt - Frau Bull, ich denke, bei 
Ihnen ganz bestimmt unbeabsichtigt, aber ich möchte es 
trotzdem sagen - - 
 

(Unruhe bei der CDU - Frau Weiß, CDU: Nein! 
Nein!) 

 

- Nein, ich möchte Frau Bull nicht unterstellen, dass Sie 
mit Absicht Leute stigmatisiert.  
 

(Herr Kurze, CDU: Na klar!) 
 

Ich finde, die Verantwortung haben wir alle, die wir in der 
Politik sind, bei der Wortwahl sehr vorsichtig zu sein, 
damit ein solcher Effekt, auch wenn er gar nicht gewollt 
ist, auf jeden Fall nicht eintritt. Das wollte ich damit ei-
gentlich nur sagen. 
 

Wir brauchen mehr als statistische Korrekturen, auch 
wenn ich sehe, dass ein erhebliches Legitimationspro-
blem für die Bildungspolitik im Lande auch darin verbor-
gen ist, dass wir diese enorm hohe Quote von Förder-
schülerinnen und Förderschülern haben. Es werden 
aber auch enorm viele Schülerinnen und Schüler an die-
sen Schulen sehr gut gefördert. Auch das ist ein Inhalt 
unserer hohen Förderquote.  
 

Es nützt also auch nichts, mehr Förderschüler auf unvor-
bereitete und nicht ausreichend mit qualifiziertem Perso-
nal versehene Grundschulen zu schicken. Es sind also 
keine schnellen und spektakulären Aktionen gefragt, 
sondern ein sehr sorgfältiger konzeptioneller und organi-
satorischer Vorlauf für einen neuen, auch integrativen 
Grundansatz der sonderpädagogischen Förderung. 
 

Dabei tun wir gut daran - das ist mir sehr wichtig -, den 
vorhandenen Sachverstand zu nutzen. Den sehe ich vor 
allem bei unseren Förderschullehrerinnen und Förder-
schullehrern. Sie reden im Unterschied zu uns nicht nur 
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über Förderpädagogik, sondern sie sind diejenigen, die 
Tag für Tag mit diesen Kindern und Jugendlichen arbei-
ten. Deshalb spricht alles dafür, Sie bei jedem Konzept, 
das wir entwerfen, zu befragen, nicht erst in der Phase 
der Umsetzung, sondern bereits in der Phase der Pla-
nung. Das versuchen wir auch. 
 

Ich war erst kürzlich auf einer sonderpädagogischen 
Fachtagung in den Franckeschen Stiftungen, bei der mir 
aufgefallen ist, wie behutsam die qualifizierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Förderschulsystems diese 
Frage der Integration aufwerfen und erörtern und wie 
verantwortungsvoll sie das nicht entlang einer Statistik 
machen. 
 

(Zustimmung von Frau Feußner, CDU) 
 

Klar, Sie mögen denken, dass es dabei auch um die In-
teressen des Berufsstands geht. Ich fände es aber ge-
genüber den Schülerinnen und Schülern, die uns am 
Herzen liegen müssten, nicht fair, diesen Gedanken 
ernsthaft zu verfolgen. 
 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Blick auf die 
Antwort auf die Große Anfrage. Der Anteil von Lehrkräf-
ten mit einer grundständigen sonderpädagogischen 
Qualifikation - also DDR-Ausbildung oder Lehramt - ist 
von 41,2 v. H. im Schuljahr 1995/1996 auf 35,6 v. H. zu-
rückgegangen, was vor allem mit Altersgründen zusam-
menhängt. Berücksichtigt man aber alle berufsbeglei-
tenden Studiengänge und Zertifikatskurse, die in eine 
Lehrbefähigung einmünden, dann beträgt der spezifi-
sche Ausbildungsgrad der Lehrkräfte im Förderschul-
bereich inzwischen immerhin 65 %.  
 

Auch fast alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verfügen über eine entsprechende Qualifikation 
zum Beispiel als Lehrer für untere Klassen, als Hort- 
oder Heimerzieher oder als Kindergärtnerin. Etwa 150 
Mitarbeiter haben den beruflichen Abschluss Krippen-
erzieher oder Krankenschwester bzw. Krankenpfleger. 
824 der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten eine Anpassungsfortbildung mit dem Abschluss 
des oder der staatlich anerkannten Erziehers/Erzieherin 
erfolgreich abschließen - immerhin, möchte ich dazu sa-
gen. 
 

Bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in therapeutischer Funktion sind es übrigens mehr 
als 90 %, die einen Abschluss als Physiotherapeut, 
Krankenschwester, Krankenpfleger oder Krankengym-
nast haben. 
 

Um die sonderpädagogische und die präventive Förde-
rung zu verbessern, wurden in den letzten Jahren regio-
nale und überregionale Förderzentren gegründet. Ich 
fand es gut, dass Sie deren Arbeit gewürdigt haben; 
denn diese verfolgen neben einem wohnortnahen För-
derangebot unter anderem das Ziel, die Zusammen-
arbeit zwischen Schulen zu stärken, den gemeinsamen 
Unterricht auszuweiten, die Förderkompetenz der Lehr-
kräfte in allen Schulen zu stärken und auf diesem Weg 
die Zahl der Förderschülerinnen und -schüler allmählich 
zu senken; denn in diesem Ziel sind wir uns, glaube ich, 
alle einig. 
 

Um aber diese Aufgabe zu erfüllen, stehen den Förder-
zentren ganz verschiedene Fördermöglichkeiten zur Ver-
fügung: zum Ersten ambulante Kurse zur Förderung, 
zum Zweiten mobile Beratungs- und Fortbildungsange-
bote, zum Dritten Kooperationsklassen, zum Vierten der 
gemeinsame Unterricht und zum Fünften die Förderung 

in einer Förderschule mit dem Ziel, die Schüler auf den 
Besuch einer allgemeinen Schule vorzubereiten. 
 

Die Zahl der Förderzentren hat seit dem Jahr 2005 kon-
tinuierlich zugenommen. Sie wissen das. Im Schuljahr 
2007/2008 haben 31 genehmigte Förderzentren gearbei-
tet. Für das Schuljahr 2008/2009 sind weitere fünf Regi-
onen mit ihren Konzepten zur Bildung eines Förderzen-
trums im Gespräch und haben die Konzepterprobung 
aufgenommen.  
 

Das Angebot der ambulanten Förderung ist im Schuljahr 
2006/2007 gegenüber dem Schuljahr 2007/2008 nahezu 
verdoppelt worden. Im Schuljahr 2006/2007 haben 
1 360 Kinder an den 239 angebotenen ambulanten Kur-
sen teilgenommen. Im Schuljahr 2007/2008 waren es 
schon 2 260 in insgesamt fast 500 Kursen. 
 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 
 

Auch die Zahl der Kooperationsklassen hat sich von elf 
im Schuljahr 2005/2006 auf 42 Klassen im Schuljahr 
2008/2009 mit immerhin 365 Schülern ausgeweitet. 
 

Das gilt übrigens auch für den gemeinsamen Unterricht, 
der vor acht Jahren gerade einmal 200 Schüler umfasst 
hat, im laufenden Schuljahr aber immerhin schon 1 300 
umfasst. 
 

Ich trage das nur vor, um zu zeigen, dass wir hier auf ei-
nem, glaube ich, ganz guten Entwicklungsweg sind. Ich 
trage das nicht vor, um Ihnen einzureden, ich wäre mit 
dieser Entwicklung bereits zufrieden und ich würde die 
durchaus ernste Problematik der hohen Förderschulquo-
te geringschätzen oder ihr nicht den nötigen Stellenwert 
in der Landespolitik beimessen. 
 

Aber gleichwohl: Schulische Integration findet gegenwär-
tig an jeder zweiten allgemeinen Schule statt. Ich halte 
das für ein erfreuliches Ergebnis, bin aber gern bereit, 
Frau Bull, noch einmal nachzurechnen, wenn es so ist, 
wie Sie sagen. Das muss ich nachrechnen; das konnte 
ich ad hoc nicht machen. Damit haben Sie mich kalt er-
wischt. 
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Ich konnte es nicht liegen 
lassen!) 

 

- Nein, das hätte ich auch nicht liegen gelassen, jeden-
falls dann nicht, wenn es stimmt. Ich habe ein gewisses 
Verständnis dafür. Das rechne ich einfach nach. Mög-
licherweise steckt der Unterschied zwischen absoluten 
und relativen Zahlen dahinter.  
 

Jedenfalls haben wir nach wie vor das Problem, dass 
etwa 74 % der Anmeldungen für die Förderschulen Kin-
der vor Übertritt in die Jahrgangsstufe 3 betreffen und 
fast 20 % Kinder vor Schuleintritt, im Rahmen der Auf-
nahmegespräche.  
 

In diesem Zusammenhang hätten Sie Recht, wenn Sie 
sagen würden, die Grundschule mit flexibler Eingangs-
phase funktioniere nicht in der Weise, wie wir sie uns 
konzeptionell gedacht hätten. Sie ist konfrontiert mit ei-
nem traditionellen oder konventionellen Ansatz der Ein-
teilung in Jahrgänge. Wenn jemand für die Schulein-
gangsphase drei Jahre benötigt, dann ist das in der öf-
fentlichen Wahrnehmung der Schule und offensichtlich 
auch der Eltern so etwas Ähnliches wie sitzenbleiben.  
 

Da nützt es uns gar nichts, wenn wir in Jahren rechnen 
und dann letztlich Kinder tatsächlich als zurückbleibende 
Kinder empfunden und erlebt werden, obwohl sie eigent-
lich nur in ihrem individuellen Tempo ein bisschen an-
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ders gefördert und geleitet werden müssen und dafür 
einfach ein Jahr länger brauchen. Es ist aber sowohl 
sprachlich als auch im öffentlichen Bewusstsein sehr 
schwer zu etablieren, dass dies eigentlich nur Varianten 
einer Schulform sind und nicht das Hängenbleiben, Sit-
zenbleiben oder Zurückbleiben.  
 

Was die ersten Erkenntnisse aus der Eingangsphase 
anbelangt, stellt sich nicht nur mir die Frage, ob wir nicht 
mitunter zu früh das Feststellungsverfahren beantragt 
sehen. Es ist schließlich ein Unterschied, ob man nach 
der Eingangsphase zu dem Ergebnis kommt, dass son-
derpädagogischer Förderbedarf fortbesteht, oder ob 
man das schon vorher macht und damit nur den Lernort 
wechselt und die Entwicklung, die in der Grundschule 
stattfinden könnte, gar nicht abwartet, bevor man zu ei-
ner Förderentscheidung in Bezug auf den institutionellen 
Kontext kommt. Darüber bin ich auch nicht glücklich. Da 
sind wir auch dran.  
 

Ich möchte Ihnen nicht vorschnell mit moralischen Kate-
gorien kommen oder gar Schuldvorwürfe erheben. Am 
wahrscheinlichsten scheint mir, dass sich in der Grund-
schule immer noch viele Verantwortliche irgendwie 
schwer tun mit der Vorstellung von einer heterogenen 
Schülerschaft. Ich glaube, das ist eine Beschreibung, 
der ich nicht widersprechen sollte. Es ist tatsächlich 
auch nicht leicht, in heterogenen Gruppen - die werden 
immer heterogener durch die sehr unterschiedlichen Be-
dingungen des Aufwachsens - gemeinsame Ziele zu 
formulieren.  
 

Umgekehrt, Frau Bull, finde ich es auch richtig, Kinder 
daran zu vergleichen, ob sie annähernd gleiche Lern-
fortschritte zeigen. Eine gute Pädagogik könnte indivi-
duell gar keine Zuwendung organisieren, wenn sie nicht 
vorher die Ausgangssituation feststellen würde und auch 
den Abstand der Kinder untereinander nach einem eini-
germaßen gut definierten Erwartungsdurchschnitt fest-
stellen würde. Das ist anders gar nicht möglich. Anders 
kann ich individuellen Förderbedarf nicht einmal identifi-
zieren.  
 

Deshalb würde ich es nicht befehden, dass festgestellt 
werden muss, ob die Kinder einigermaßen gleichmäßig 
zu einigermaßen gleichen Ergebnissen kommen. Das ist 
kein Verstoß gegen Heterogenität. Das ist die Voraus-
setzung, um diejenigen zu identifizieren, denen ich mit 
besonderer Zuwendung helfen muss. 
 

Ich wollte zum Schluss noch sagen, dass wir zunächst in 
zwei Landkreisen auf der Grundlage der Arbeit in den 
Förderzentren Lehrkräfte aus Förderschulen modellwei-
se in Regelschulen einsetzen wollen; denn anders geht 
es gar nicht. Da haben Sie Recht. Umgekehrt soll diese 
Zusammenarbeit, verknüpft mit Fortbildungsangeboten, 
Grundschullehrerinnen und -lehrer in die Lage verset-
zen, ihrerseits Förderpläne zu erstellen und umzusetzen, 
besondere Förderbedarfslagen zu erkennen und vor al-
lem in ihrer Unterrichtsgestaltung diesen Bedarfslagen 
zu entsprechen.  
 

Mit dieser Erprobung sollen Kinder mit besonderem För-
derbedarf im Lernen und in der emotional-sozialen Ent-
wicklung zunächst im Rahmen des flexiblen Schulein-
gangs gefördert werden. Eine Einschulung oder Umset-
zung in Förderschulen wäre dann also hier schon nicht 
mehr vorgesehen.  
 

Das wollen wir gern ausprobieren. Wir machen es vor-
sichtig mit diesen Modellregionen, weil man einen be-
trächtlichen Einsatz an konzeptioneller Vorbereitung und 

an Qualifikation der Lehrkräfte dafür voraussetzen muss; 
denn es ist eine außerordentlich anspruchsvolle Auf-
gabe. Wir werden das beobachten.  
 

Das heißt mit anderen Worten: Wir sind schon auf dem 
Weg, auch bis in die institutionelle und methodische Re-
form hinein, diese Kinder viel stärker zu integrieren als 
bisher. Aber wir werden das nicht ad hoc machen, nur 
damit wir uns anschließend politisch auf die Schulter 
klopfen können, weil die Statistik wieder einigermaßen 
stimmt und dem bundesdeutschen Durchschnitt folgt.  
 

Wir werden diese Integration vielmehr sehr behutsam 
und versuchsweise organisieren. Ein Grundstein ist mit 
den Förderzentren gelegt worden. Dies kann und soll 
sich weiterentwickeln. Aber am Ende muss all das nicht 
mit politischen Ambitionen verknüpft sein, sondern mit 
dem Interesse am Wohl der betreffenden Kinder. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Herzlichen Dank, Herr Minister. - Wir kommen jetzt zu 
den Debattenbeiträgen der Fraktionen. Die SPD-Frak-
tion hat jetzt für acht Minuten das Wort. Frau Dr. Späthe, 
bitte schön.  
 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 
 

Sehr verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Die Große Anfrage der LINKEN zum sonderpäda-
gogischen Förderbedarf bei den Schülern unseres Lan-
des greift eine weitere Fassette der bildungspolitischen 
Diskussion auf, die den Landtag, die entsprechenden 
Gremien, den Bildungskonvent und die breite Öffentlich-
keit seit Langem bewegt. 
 

In fast jeder Sitzung des Landtages haben wir bildungs-
politische Themen abgearbeitet. Über den Sachverhalt 
wurde auch auf dem bildungspolitischen Forum der Be-
hindertenvertretungen am 5. Mai 2008 diskutiert. Im Ple-
num haben wir uns damit am 29. Mai 2008 sowie in der 
vorletzten und in der letzten Sitzung des Landtages zum 
Teil sehr kontrovers und sehr vehement beschäftigt. Sie 
erinnern sich an die Auseinandersetzung über die Be-
griffe der Ausgrenzung und Separierung der Schüler. 
 

Das heutige Thema fügt sich aus meiner Sicht jedoch 
besonders in die Debatte ein, da nunmehr umfangrei-
ches Zahlmaterial vorliegt. Dieses Thema muss man aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Es ist ganz klar 
ein Fall für die bildungspolitische Sprecherin. Es ist we-
gen der Armutsbekämpfung aber auch für die sozialpoli-
tischen Sprecher von Interesse. Und es ist natürlich ein 
ganz wichtiges Thema aus der Sicht der Behinderten-
politik. Auf dem Weg zur Integration und Inklusion von 
Menschen ist es grundlegend von Bedeutung.  
 

Deshalb möchte ich Ihnen allen, meine sehr verehrten 
Kolleginnen und Kollegen im Raum, die Auswertung die-
ser Großen Anfrage unter dem Dreiklang Bildung, Sozia-
les und Behindertenpolitik ans Herz legen - und das 
möglichst unter Integration der Finanzpolitiker. 
 

Fakt ist, wir haben 14 773 Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderungsbedarf, den höchsten Anteil bundes-
weit. Fakt ist, entsprechend der demografischen Ent-
wicklung sind nicht nur die Kinderzahlen zurückgegan-
gen, sondern abgenommen hat auch die Zahl der Kinder 
mit sinnes-, geistig oder körperlich bedingtem sonder-
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pädagogischem Zusatzbedarf. Fakt ist aber auch, dass 
bei einem Rückgang der Gesamtzahl um zirka 30 % seit 
dem Jahr 1995 der Anteil der Lernbehinderten relativ 
gesehen immer noch überproportional hoch ist und sich 
der Anteil der Kinder mit einem sozial-emotional gepräg-
ten Förderbedarf im selben Zeitraum verdoppelt hat. 
 

Wir sehen diese Entwicklung kritisch und mit Besorgnis. 
Warum? - Weil die Einschulung in eine Förderschule fast 
immer eine Einbahnstraße ist und eben nicht eine zeit-
lich begrenzte Fördermaßnahme - die Rückführung von 
der Förderschule in die Regelschule ist selten, die Zahl 
30 wurde genannt -, weil diese Einbahnstraße bei Schü-
lern mit lernbedingtem und sozial-emotionalem Förder-
bedarf - hier ca. 60 % - ohne Abschluss endet und nach 
vielfältigen Zwischenstationen von Maßnahmen in die 
Arbeitslosigkeit oder in die Werkstatt für Behinderte führt 
und weil schon das Einbiegen in diese Einbahnstraße 
den Interessen der Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den meisten Fällen widerspricht und 
auch nicht mehr zeitgemäß ist.  
 

(Zustimmung von Frau Grimm-Benne, SPD) 
 

Dies erfordert langfristig gesehen die notwendige Ent-
wicklung unseres gegliederten Förderschulsystems hin 
zum gemeinsamen integrativen Ansatz, worüber hier im 
Haus Gott sei Dank keine Zweifel herrschen. 
 

(Frau Feußner, CDU: Was?) 
 

Die von diesem Hohen Haus nachdrücklich begrüßte 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen regelt in Artikel 24 das Recht auf Bildung. 
Die Vertragsstaaten werden verpflichtet, ein integratives, 
inklusives - das ist noch unklar - Bildungssystem einzu-
führen, das sicherstellt, dass Kinder nicht aufgrund ihrer 
Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschul- und Sekundarschulunterricht ausgeschlos-
sen werden.  
 

Artikel 24 der Konvention erteilt dem gegliederten Sys-
tem der Förderschulen - natürlich mit den gebotenen 
Ausnahmen - perspektivisch eine klare Absage. Das ha-
ben wir am 26. April 2007 in großer Einmütigkeit ohne 
Gegenstimmen hier beschlossen. 
 

(Herr Scharf, CDU: Frau Kollegin, ich denke, Sie 
überinterpretieren jetzt einiges! Ich muss wider-
sprechen, damit wir uns hinterher nicht streiten 
und Sie behaupten, dass wir uns einig waren!) 

 

Zurück zu den Ergebnissen der großen Anfrage. 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE, an die SPD gewandt: 
Ob uns das passt oder nicht, wir machen das 
trotzdem!) 

 

Vor uns liegt ein umfangreiches Faktenmaterial. Ich 
möchte mich in weiteren Ausführungen auf ausgewählte 
Punkte beschränken, ohne alle anderen in ihrer Bedeu-
tung zu schmälern. Das hat seine Ursache in der Kürze 
der Zeit, die ohnehin viel zu schnell vergeht.  
 

Die Meinung über die Ursachen der aufgezeigten Ent-
wicklung im Bereich der sozial-emotionalen lernbezoge-
nen Förderung sind so vielfältig wie die Ursachen selbst. 
Bildungsferne Elternhäuser, Arbeitslosigkeit, allgemei-
nes Desinteresse, totale Reizüberflutung in einer hekti-
schen Welt etc. - davon ist die Rede, aber auch von 
mangelnder Bereitschaft, das Anderssein von Kindern 
zu akzeptieren, von mangelnder Bereitschaft, gleiche 
und gemeinsame Beschulung als selbstverständlich zu 

betrachten und nicht als Hemmschuh für andere usw. 
usf.  
 

Aus humanitären, aber auch aus finanziellen Gründen 
müssen wir einfach eine nachhaltige Senkung der Schü-
lerzahlen erreichen, ohne die bedarfsgerechte Versor-
gung dieser Schüler dabei zu gefährden. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Es sind zwei grundlegende Aufgabenfelder erkennbar 
- ich muss mich jetzt kurz fassen -: Erstens müssen wir 
alles tun, um die Notwendigkeit des Eintritts in die För-
derschulen möglichst von vornherein zu vermeiden oder 
zumindest hinauszuzögern.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Derzeit kommen die meisten Anmeldungen für ein Fest-
stellungsverfahren auf Förderbedarf bereits aus den Ki-
tas und danach aus den Grundschulen; das heißt, hier 
ist ein Handlungsfeld gegeben. Wir haben bereits sehr 
viel unternommen bzw. vieles ist in Arbeit. Das geht los 
mit „Bildung elementar“, Aus- und Weiterbildung des Er-
ziehungspersonals in den Kitas, die Sprachstandsfest-
stellung mit der sich daraus ergebenden Förderung, per-
sonelle Ressourcen in den Kitas usw.  
 

Uns ist aber auch bewusst - das in aller Kürze -: Wollen 
wir den Kindern helfen, müssen wir zuerst den Eltern 
helfen. Das soziale Umfeld der Kinder ist ebenso zu be-
trachten. Hierbei haben wir Möglichkeiten durch Kinder-
Eltern-Zentren, Mehrgenerationenhäuser und familien-
politische Maßnahmen.  
 

Starke, aufmerksame Eltern - das sei in alle Richtungen 
gesagt -, die ihren Kindern vorlesen, statt eine CD einzu-
legen, sind auch ein gutes Mittel, um Sprachschwierig-
keiten von vornherein zu vermeiden. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Die von Praktikern in vielen Gesprächen immer wieder 
geforderte Maßnahme, die Möglichkeit der Ganztags-
betreuung wieder einzuführen, dürfen wir ebenfalls nicht 
aus den Augen verlieren.  
 

Fakt ist: Bei vielen hat sich nunmehr die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass Versäumnisse in diesem Zeitraum 
der Entwicklung sehr schwer, sehr langwierig und nur 
sehr finanzintensiv wieder aufzuholen sind.  
 

Das zweite Aufgabenfeld bezieht sich auf die Schulen 
selbst. Dazu gehört ein Hinwirken auf das Umdenken in 
der Gesellschaft, zu dem die Leiterinnen und Leiter so-
wie die Mitarbeiter der Förderzentren bereits eine her-
vorragende Arbeit geleistet haben. Ich möchte das aus-
drücklich würdigen, ohne es nochmals auszuführen. Die 
Ausgangslage war keineswegs günstig, und es sind Ver-
besserungen eingetreten. Es gibt aber auch noch gravie-
rende Probleme: Qualifikation, Weiterbildung, Einsatz 
von Sozialarbeitern usw.  
 

Meine Damen und Herren! Keine noch so modern aus-
gestattete Schule kann ohne motiviertes Personal eine 
gute Schule sein. Eine gute Voraussetzung für eine en-
gagierte und motivierte Arbeit ist die Planungssicherheit 
der Schulleitung bezüglich des Lehrerkollegiums.  
 

(Zuruf von Minister Herrn Prof. Dr. Olbertz) 
 

Diese Sicherheit bietet dann den Raum für gezielte Fort-
bildungsangebote an den allgemeinbildenden Schulen 
und an den Förderschulen sowie den Raum für neben-
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berufliche Qualifikation im Sonderschulbereich, wenn 
man sie denn auch dort weiter verwenden kann. 
 

Die allgemeinbildenden Schulen sind in sächlicher und 
personeller Hinsicht zu ertüchtigen, den gemeinsamen 
Unterricht als Regelfall und nicht als Ausnahme zu ge-
stalten.  
 

Einen Satz möchte ich unbedingt noch anbringen, weil 
dieses Anliegen in vielen Diskussionen an uns herange-
tragen wurde: Die besondere Verantwortung für die Wei-
terentwicklung dieses Prozesses liegt auch bei den Lei-
terinnen der Basisförderschulen. Das Gehalt dieser Lei-
terinnen ist aber an die Schülerzahl gekoppelt. Wer sich 
unter diesen Bedingungen dem Ziel der schülerarmen 
Förderschule verschreibt, ist selber schuld. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Das ist nicht nachvollziehbar, aber gültig. Die schon oft 
angemahnte Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
wird nicht aufgegriffen, vielleicht weil es zu wenige Be-
troffene sind. Diesbezüglich stehen wir uns mit unseren 
Gesetzlichkeiten selbst im Weg. 
 

Erwähnen wollte ich noch den Modellversuch im nörd-
lichen Sachsen-Anhalt. Herr Professor Olbertz hat das 
bereits getan. - Ich komme damit aber wirklich zum aller-
letzten Satz. 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Aber wirklich. 
 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 
 

Aber wirklich. - Dass Kinder unterschiedliche Stärken 
und Schwächen haben, mit unterschiedlichen Voraus-
setzungen in die Schule kommen und unterschiedlich 
schnell und intensiv lernen können, ist keine Gefahr für 
den Einzelnen; im Gegenteil: Alle können davon profitie-
ren. - Dieser Satz ist bereits im Jahr 2005 in der SPD-
Broschüre „Bildungsland Sachsen-Anhalt 2020“ ver-
öffentlicht worden. Unter diesen Bedingungen dürfte 
es niemanden verwundern, wenn wir aus menschlicher 
Überzeugung und finanzpolitischer Verantwortung die 
Empfehlungen des Bildungskonvents nachdrücklich un-
terstützen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank, Frau Dr. Späthe. Das war ein schöner lan-
ger Satz, aber doch ein Schlusspunkt. - Jetzt erteile ich 
dem Abgeordneten Herrn Kley von der FDP-Fraktion 
das Wort. Bitte schön, Herr Kley. 
 
 

Herr Kley (FDP):  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Wohl kaum ein Thema verleitet so sehr zu Schnell-
schüssen wie das vorliegende. Jeder kennt die Lösung, 
jeder kennt die Statistiken, die Sachsen-Anhalt als 
Schlusslicht ausweisen, und natürlich besteht auch im-
mer wieder die Herausforderung, trotz allem zu dem 
Ganzen seriös zu debattieren. 
 

Wir haben soeben vernommen, dass es vielschichtige 
Probleme gibt. Und wir haben auch schon gehört, dass 
die Analyse, die Ursachenforschung kein klares Bild 
zeichnet.  

Nichtsdestoweniger ist es für uns notwendig, uns ver-
stärkt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich freue 
mich außerordentlich, dass an dieser Stelle die demo-
grafische Entwicklung einmal einen positiven Effekt aus-
strahlt; denn all jene Kinder, die bisher unbeachtet aus 
den Schulen entlassen wurden und deren weiteren be-
ruflichen Weg man nur nebenbei verfolgt hat, werden 
plötzlich für die Industrie interessant. Ja, man stellt fest, 
man dürfe in diesem Land doch niemanden abseits ste-
hen lassen.  
 

Ich hoffe, dass wir in diesem Bereich endlich ein konzer-
tiertes Vorgehen von Arbeitgebern, Schule, politisch Ver-
antwortlichen und natürlich auch jenen, die im Sozial-
bereich tätig sind, spüren werden. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gar 
nicht wieder auf die Debatte zur Kultur zurückkommen. 
Wir haben es eben gehört: Wer seinen Kindern vorliest 
oder vorsingt, tut ihnen etwas Gutes. Auch diese ein-
fachen Kulturtechniken sind es sicherlich, die neben den 
Programmen, die wir in den Kindergärten haben, neben 
der Vorverlegung der Einschulungsuntersuchungen und 
Ähnlichem wesentlich dazu beitragen können, dass nur 
noch sehr wenige in jene Schulen gehen müssen, die 
wir Förderschulen nennen, und die natürlich von Zeit zu 
Zeit für den einen oder anderen unbedingt notwendig 
sind, um den ihm entsprechenden Förderbedarf abbilden 
zu können.  
 

Aber es gibt eine große Anzahl von Instrumenten, die 
miteinander verknüpft werden müssten, um Karrieren in 
Förderschulen - wir haben der Großen Anfrage entneh-
men können, dass dies häufig die Endstation ist - zu-
künftig gar nicht erst aufkommen zu lassen.  
 

Es gibt ein großes Engagement der Eltern, die auf ge-
meinsamen Unterricht drängen, und es gibt ein großes 
Engagement der bisherigen Förderschulen, die das in 
Förderzentren sehr gut ausleben. An dieser Stelle geht 
es auch darum, durch eine mögliche Betreuung, durch 
frühzeitige Intervention und Ähnliches den allgemeinen 
Bildungsgang an den Regelschulen wahrnehmen zu 
können. Das muss das Gebot der Stunde sein. 
 

Aber - ich glaube, das ist auch wichtig - das darf nicht 
verkrampft geschehen. Wer behauptet, das ginge mit al-
len Kindern, und dabei auf Länder im nordischen Be-
reich oder ähnliche Länder verweist, der möge sich auch 
anschauen, wie dort schon vorher selektiert wird, wie 
über Kliniken, Heime und Ähnliches ein Großteil der 
Schüler herausgefischt wird, die bei uns - das finde ich 
sehr vernünftig - noch verantwortungsvoll beschult wer-
den. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Man muss die OECD-Statistiken immer bewusst lesen. 
Man muss hinterfragen, wo das ist. Und man sollte sich 
nicht zu früh Asche aufs Haupt streuen, wenn man sich 
wirklich um jedes Kind kümmert. Dass dann natürlich der 
Gesamtanteil an der Kohorte derer, die dort beschult 
werden, etwas größer ist, ist nicht nur ein landesspezifi-
scher Effekt, sondern das ist das Ergebnis dessen, dass 
wir keinen stehen lassen. Ich glaube, das muss in der 
Debatte auch einmal positiv erwähnt werden. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass sich ei-
niges verbessern ließe, möchte ich nachher im Zusam-
menhang mit unserem Antrag noch bringen, der - so 
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glaube ich - deutlich darauf hinweist, dass die Praxis 
vielfach jenes genutzt hat, was ihr die Politik angeboten 
hat. Vor Ort findet schon viel mehr statt, als es die simp-
len Statistiken ausdrücken.  
 

Der Stand 2007, der in der Großen Anfrage abgebildet 
ist, ist sicherlich nicht mehr repräsentativ für das, was 
wir im Jahr 2008 erleben. Wer durch das Land fährt und 
sich anschaut, was für unsere Kinder und Jugendlichen 
getan wird, der stellt fest, dass sich ein zunehmend grö-
ßeres Interesse bei den beteiligten Institutionen an ei-
nem gemeinsamen Unterricht, an der Möglichkeit einer 
zukünftigen Entwicklung im allgemeinen Schulsystem 
vernehmen lässt. Ich glaube, das sollte auch ein Ergeb-
nis dieser Debatte sein, die wir zu dieser Großen Anfra-
ge führen können.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Schöne 
an diesem Bereich ist natürlich, dass sich Finanzpolitik 
und inhaltliche Politik eigentlich vereinen lassen. Wenn 
man einmal auf die hohen Kosten schaut, die ein Platz in 
einer Förderschule verursacht, und sich überlegt, dies 
auf drei oder vier verschiedene Betreuungssysteme auf-
zuteilen, um abzusichern, dass die Schülerinnen und 
Schüler im allgemeinen Zweig bleiben, dann sieht man 
für alle einen Gewinn. Diese Chance sollten wir unbe-
dingt nutzen. - Ich danke Ihnen.  
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Herr Kley, herzlichen Dank für Ihren Beitrag - Jetzt ertei-
le ich Frau Feußner von der CDU-Fraktion das Wort. Bit-
te schön, Frau Feußner. 
 
 

Frau Feußner (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit der Antwort auf diese Große Anfrage ist eine 
Vielzahl von statistischen Materialien zu der Thematik 
der sonderpädagogischen Förderung bzw. der Förder-
schulen zusammengetragen worden. Eine ergebnisori-
entierte bzw. eine genaue Erfassung ist, wie man der 
Großen Anfrage entnehmen kann, erst seit dem Jahr 
2000 möglich, weil vorher noch keine konkreten Daten 
vonseiten des Ministeriums erfasst worden sind.  
 

Anhand dieser nun vorhandenen Daten kann man die 
positive Entwicklung der Förderschulen bzw. der Förder-
zentren, aber auch der gemeinsamen Beschulung able-
sen. Deshalb war die Erfassung dieser Daten in der 
Antwort auf die Große Anfrage sehr dienlich. 
 

In den letzten Wochen und Monaten stand die Diskus-
sion um die Förderschulen, Förderzentren und die inte-
grative Beschulung von Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf ständig im Fokus verschiedener 
Veranstaltungen und Debatten. Ich erinnere dabei nur 
an den Bildungskonvent. Lassen Sie mich deshalb kurz 
einen historischen Abriss der Entwicklung der Förder-
schulen im Lande geben. Ich halte das an dieser Stelle 
für sehr wichtig.  
 

Seit 1990 wurde die sonderpädagogische Förderung in 
Sachsen-Anhalt grundsätzlich umgestellt - so steht es im 
Einführungssatz der Großen Anfrage. Ich würde eher 
sagen, sie wurde nicht umgestellt, sondern sie wurde 
grundsätzlich aufgenommen. Ich möchte daran erinnern, 
dass es zu DDR-Zeiten Hilfsschulen gab, die eher mit 
den heutigen Lernbehindertenschulen vergleichbar sind.  

Ein großer Teil der Schülerschaft, vorwiegend diejenige 
Schülerschaft, die heute die Förderschule für Geistig-
behinderte besucht, galt zu DDR-Zeiten als nicht be-
schulbar und unterlag nicht der Schulpflicht. - So viel zu 
den Menschenrechten zu DDR-Zeiten.  
 

Man kann froh darüber sein, dass heute jedes Kind das 
Recht hat, die Schule zu besuchen, und darüber, dass 
man - damit meine ich den Staat - für gute Lernbedin-
gungen in diesen Schulen sorgt, indem man für eine 
Vielzahl der Behinderungen entsprechende Unterrichts-
materialien zur Verfügung stellt. Auch im Hinblick auf 
den Ausstattungsgrad und den Sanierungsgrad von 
Schulgebäuden sollte man einmal vergleichen, was hier 
in den vergangenen 18 Jahren geschafft bzw. nachge-
holt wurde.  
 

(Zustimmung bei der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

Nun wird in einigen politischen Kreisen über die voll-
ständige Abschaffung der Förderschule diskutiert. Aus-
gerechnet die Partei, die zu DDR-Zeiten nicht einmal al-
len Kindern eine Beschulung zugestanden hat, stellt die-
se Forderung. Es ist schon bezeichnend, wenn sie heute 
von einer Ausgrenzung der Schüler spricht, die die För-
derschule besuchen, obwohl diese Kinder vor 20 Jahren 
nicht einmal das Recht hatten, in einer Schule zu lernen.  
 

Nun kann man nicht wegreden, dass Sachsen-Anhalt 
gegenüber anderen Bundesländern einen sehr hohen 
Anteil an Förderschulen aufweist. Daran müssen wir 
weiter arbeiten und das tun wir bereits sehr intensiv. Das 
zeigen - das ist auch der Antwort auf die Große Anfrage 
zu entnehmen - die Ergebnisse in den letzten Jahren. 
Die Zahlen muss ich an der Stelle nicht wiederholen, 
aber der positive Trend ist eindeutig erkennbar.  
 

Die zahlreichen Bemühungen der Erweiterung des ge-
meinsamen Unterrichts durch die Konzeption der För-
derzentren haben bereits Früchte getragen. Aber wer 
glaubt, wenn man die Förderschule mit einem Feder-
strich abschafft, seien auch die Probleme gelöst, der irrt. 
Ich gehöre zu denen, die froh darüber sind, dass man 
den Benachteiligten und Behinderten heute so viel indi-
viduelle Förderung zukommen lässt. Das heißt nicht, 
dass wir auf der Stelle treten sollen und dass wir an die-
ser Stelle auch schon zufrieden sind. Natürlich sind 
diesbezüglich weitere Anstrengungen nötig.  
 

Das Ziel, noch mehr Schüler als bisher gemeinsam im 
Unterricht der allgemeinbildenden Schule zu unterrich-
ten, steht und wird auch beharrlich weiter verfolgt und 
begleitet. Dies sind aber langwierige Prozesse, bei de-
nen viele Beteiligte gefragt sind - nicht nur die Politik, 
sondern auch die Betroffenen, die es vor Ort umsetzen 
müssen. Diesbezüglich reichen nicht Gesetze und Ver-
ordnungen; vielmehr müssen die Schulen intensiv darauf 
vorbereitet werden.  
 

Dazu gehört natürlich ausreichend Personal, das eine 
entsprechende Qualifikation, nämlich die sonderpäda-
gogische Ausbildung, vorweist. Die sonderpädagogische 
Ausbildung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen 
für die integrative Beschulung.  
 

Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass der 
gemeinsame Unterricht erst im Jahr 2001 in das Schul-
gesetz aufgenommen wurde. Förderzentren haben erst 
im Schuljahr 2004/2005 ihre Arbeit aufgenommen. Das 
heißt, dieses Problem wurde lange Zeit - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht thematisiert.  
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Auch die damalige PDS hat dies in der Zeit von 1994 bis 
2002, in der sie aktiv an der Regierungspolitik beteiligt 
war, nicht aufgegriffen. Umso mehr wundere ich mich 
darüber, wie intensiv sie das heute begleitet.  
 

Immerhin haben wir bei der gemeinsamen Beschulung 
einen doch merklichen Fortschritt erreicht. Im Jahr 2001 
sind 202 Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf mit anderen Schülern gemeinsam beschult wor-
den, heute sind es bereits mehr als 1 300 Schüler. Die-
sen Fortschritt muss man anerkennen, vor allen Dingen 
dank der Beteiligten vor Ort.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Das ist zwar in Bezug auf die 3 000 festgestellten Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Weitem 
nicht ausreichend, es zeigt aber, dass die Strukturen, die 
geschaffen wurden, jetzt endlich greifen. Hieran müssen 
wir weiterhin kontinuierlich arbeiten - und das in den 
nächsten Jahren immer mehr.  
 

Verehrte Damen und Herren! Ich möchte diese Debatte 
auch zum Anlass nehmen, zu dem Antrag der FDP-
Fraktion einiges zu sagen, der sich indirekt auf diese 
Große Anfrage bezieht bzw. die gleiche oder eine ähn-
liche Thematik betrifft. Inhaltlich möchte ich zu diesem 
Antrag eigentlich gar nicht sehr viel sagen. Zunächst 
sollten wir, denke ich, über die angesprochenen Proble-
me im Ausschuss beraten. Das heißt, wir werden diesen 
Antrag an den Ausschuss überweisen.  
 

Verwahren möchte ich mich aber dagegen, dass die 
Förderschulen als Sackgasse dargestellt werden. Wie 
ich bereits ausgeführt habe, gibt es sehr intensive Be-
mühungen, Förderschüler zu einem Schulabschluss zu 
bringen. Dies ist in stetig steigendem Umfang gelungen, 
wie man der Großen Anfrage entnehmen kann. Gleich-
wohl gibt es noch eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, 
die nach der Förderschule einsetzen. Diese sollten wir 
alle nicht vergessen; wir müssen sie intensiv nutzen und 
weiter unterstützen.  
 

Es schaffen immerhin 80 % bis 85 % der Schüler, die ei-
nen Schulabschluss in den Förderschulen anstreben, 
diesen Abschluss, nämlich vorwiegend den Hauptschul-
abschluss. Ich denke, das ist schon eine anzuerkennen-
de Größe.  
 

Eines darf jedoch nicht sein - ich muss an dieser Stelle 
sagen, das ist für mich ein riesengroßes Problem -: dass 
die Förderschüler zwar zu einem anerkannten Schul-
abschluss kommen - das ist allgemeiner Tenor in die-
sem Haus -, dann aber aus jeglicher Anschlussförderung 
herausfallen. Das ist ein riesiges Problem; denn die 
Agentur geht mit diesen Schülern wie mit Schülern aus 
den allgemeinbildenden Schulen um: Sie bekommen bei 
der Arbeitsvermittlung, in der Ausbildung usw. keine ge-
sonderte Förderung mehr. Das ist ein Problem, über 
welches das Kultusministerium gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsministerium beraten müsste. Es muss sicher-
gestellt werden, dass es solche Dinge nicht mehr gibt.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Wir streben für die Schüler einen Abschluss an und die 
Schüler fallen dann nach dem Schulabschluss hinten 
runter. Das können wir in diesem Hause doch nicht hin-
nehmen; denn wir wollen dem Schüler langfristig helfen. 
Das ist unser großes Ziel.  
 

Bezüglich der in dem Antrag der FDP-Fraktion gestellten 
Forderungen sollten wir erst einmal eine Bestandsauf-
nahme machen. Ich denke, es wäre ganz wichtig, die 

Frage zu klären, ob die von Ihnen, Herr Kley, genannten 
Kritikpunkte wirklich zutreffen. - Herr Kley, vielleicht ein 
letztes Wort; ich habe Sie ganz explizit angesprochen, 
dann bin ich auch motiviert, über Ihren Antrag zu disku-
tieren. Ich glaube Sie verstehen das. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Frau Feußner, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. - Nun 
hat der Fragesteller noch einmal das Wort. Frau Bull, bit-
te schön, Sie können reden.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Ich habe nur noch drei Bemerkungen. - Ja, Frau Feuß-
ner, Sie haben Recht, wie die DDR mit behinderten 
Menschen umgegangen ist, das war ein Skandal. Ich 
kenne niemanden in meiner Partei, der darauf stolz ist. 
Das spricht uns aber nicht die Legitimation dafür ab, das 
heute anders zu sehen.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Im Übrigen gab es solche Entwicklungen auch in der „al-
ten“ Bundesrepublik, aber die haben sehr viele Jahre 
früher angefangen, dort Ordnung zu schaffen.  
 

Ich will noch eine Bemerkung zu dem Begriff „soziale 
Behinderungen“ machen, weil ich Ihnen natürlich Ihren 
Pappkameraden nicht gönne. Mit der Sprache lassen 
sich Dinge auf den Punkt bringen, mit der Sprache kann 
man auch allerlei Stolpersteine legen. Aus diesem Grun-
de hat die Behindertenbewegung selber den Satz ge-
prägt: Wir sind nicht behindert, sondern wir werden be-
hindert. Das ist nämlich ebenso ein sprachlicher Stolper-
stein.  
 

In Anlehnung daran - damit keine Missverständnisse be-
stehen bleiben - will ich sagen: Die Schülerinnen und 
Schüler, von denen ich sprach, sind nicht sozial behin-
dert, sondern sie wurden und sie werden sozial behin-
dert. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Dieser Stolperstein ermöglicht nämlich auch einen Pers-
pektivenwechsel, nämlich zu sagen: Es geht nicht dar-
um, dass ein Kind ein Merkmal hat, sondern es geht 
darum, wie sein soziales Umfeld mit diesem Merkmal 
umgeht. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von Herrn 
Borgwardt, CDU) 

 

Ich will noch eine zweite Bemerkung machen, die die 
Gemüter hier schon das letzte Mal arg erhitzt hatte. Es 
handelt sich um die Frage des Umgangs mit dem Stig-
ma. Man kann dabei immer zweierlei Dinge tun. Man 
kann es zum einen verschweigen. Man kann sich an-
passen. Das ist eine ganz bekannte Stigma-Strategie: 
nicht auffallen. Dazu passt dann auch die Argumenta-
tion, man sollte die Begriffe nicht verwenden. Nur, meine 
Damen und Herren, dann müsste ich auch auf den Be-
griff „Behinderung“ verzichten. 
 

Und ich habe eine zweite Möglichkeit, indem ich die Be-
griffe offensiv nutze, mich damit offensiv auseinander-
setze. Das hat auch seinen Preis, das will ich nicht ver-
schweigen. Aber ich gehöre zu denen, die der letzteren 
Strategie deutlich mehr Potenzial für den gesellschaft-
lichen Wandel zutrauen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Deswegen ist es die meine, die unsere. 
 

Eine letzte Bemerkung noch zu der Frage der Einigkeit. 
Dazu hatten wir letztens einen Disput mit dem Behinder-
tenbeauftragten der Landesregierung, weil dieser auch 
der Auffassung war, wir seien uns bei der Frage der In-
tegration ja alle einig.  
 

Wir sind uns hierüber nicht einig, meine Damen und Her-
ren. Das können wir auch gar nicht. Damit habe ich auch 
kein Problem. Das liegt einfach daran, dass in dem Sys-
tem der Förderschulen die Kritik am gegliederten Schul-
system und damit auch die Frage, die zwischen uns so 
arg strittig ist, kulminiert. Deswegen können wir uns dar-
in nicht einig sein.  
 

Wir sind uns einig darin, dass der Zustand so, wie er ist, 
nicht bleiben kann. Aber wir sind uns nicht einig in der 
Frage, wie wir diesen Zustand beseitigen können und 
wie weit wir ihn beseitigen sollten - das vor allem ist die 
strittige Frage.  
 

Ein Indiz für diese strittige Frage - auch in der Gesell-
schaft - ist eben der Umgang mit der UN-Konvention, 
den Sie beschrieben haben. In der englischen Version 
stand tatsächlich etwas von „inklusiver Bildung“. Aber 
die Kultusministerkonferenz hat sich sehr schnell auf 
den Weg gemacht, den Begriff „Inklusion“ durch „Integra-
tion“ zu ersetzen. Das kann ich mir auch gut vorstellen.  
 

Man kann über den Begriff streiten, wie man will. Das 
können wir einmal machen; jetzt würde das aber zu weit 
führen. Der Begriff „Integration“ ist so weit ruiniert - - Der 
„olle Strauß“ hat einmal gesagt: Man braucht die Grund-
sätze nur so hoch zu hängen, dass jeder darunter 
durchgehen kann. Genau das ist mit diesem Begriff pas-
siert. 
 

Wenn Sie sich einmal die Denkschrift der Bundesregie-
rung ansehen zu diesem Artikel 24, dann sehen Sie, 
dass dort der Istzustand beschrieben wurde und dass 
daraus keinesfalls mehr Veränderungsbedarf interpre-
tierbar oder ableitbar, geschweige denn anstrebbar wä-
re. Diesbezüglich halte ich es überhaupt nicht mit Ihrer 
Einigkeit. 
 

Ansonsten will ich mich insbesondere in einer Frage 
meiner Vorrednerin anschließen: in der Frage der Fort-
setzung. Das Dilemma ist ja tatsächlich folgendes: Wenn 
wir pädagogisch wollen, dass der Status der Behinde-
rung irgendwann einmal aufgehoben wird, dann ist das 
für die betreffenden Schülerinnen und Schüler ein Di-
lemma; denn wenn sie zur Agentur kommen, ist genau 
diese Kategorie „Behinderung“ die Voraussetzung, die 
einen Rechtsanspruch begründet.  
 

(Frau Feußner, CDU: Genau!) 
 

Das ist die Schwierigkeit. 
 

Ansonsten nehme ich eines schon vorweg: Auch wir 
sind dafür, den Antrag der FDP an den Ausschuss zu 
überweisen. Dort schlummern ja mehrere Vorstellungen, 
auch irgendwann die der Landesregierung. Ich hoffe in 
diesem Sinne auf eine sachliche, meinetwegen auch 
kontroverse Debatte im Bildungsausschuss.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Frau Bud-
de, SPD) 

 
 

Präsident Herr Steinecke:  
 

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren! Ich sehe jetzt 
keine weiteren Wortmeldungen. Damit wären wir am 

Ende der Aussprache zur Großen Anfrage und können 
den Tagesordnungspunkt 1 verlassen. Es ist sehr schön, 
dass wir gleich den nächsten Tagesordnungspunkt mit 
einbezogen haben, sodass wir vielleicht sehr zügig zur 
Mittagspause kommen. Aber jetzt müssen wir erst noch 
arbeiten.  
 
 

Meine Damen und Herren! Der Tagesordnungspunkt 1 
ist abgeschlossen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 
auf: 
 
 
 

Erste Beratung  
 

Chancen für alle 
 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 5/1579 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Kley von der FDP. 
Sie haben das Wort. Es ist eine Fünfminutendebatte 
vereinbart worden. 
 
 

Herr Kley (FDP):  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Sicherlich kann man bei diesem Antrag vorausset-
zen, dass das Auditorium nach der eben abgeschlosse-
nen Debatte zur Großen Anfrage im Wesentlichen für 
dieses problematische Thema des Sonderförderbedarfs 
sensibilisiert ist. 
 

Unser Antrag bezieht sich darauf, dass sich seit dem 
Jahr 2003 in diesem Land eine Entwicklung vollzogen 
hat, die es unbedingt notwendig macht, eine Evaluation 
des bisher Getätigten, des Geschehenen durchzuführen 
und entsprechend nachzusteuern.  
 

Schaut man sich die ursprünglichen Konzepte für die 
Förderzentren an, die - darauf ist vorhin hingewiesen 
worden - durchaus ein Erfolgsmodell sind, dann stellt 
man fest, dass zum damaligen Zeitpunkt davon ausge-
gangen wurde, dass möglicherweise   e i n e   Lern-
behindertenschule mit   e i n e r   Geistigbehinderten-
schule und   e i n e r   Grundschule zusammenarbeiten 
und das Förderzentrum bilden. Das war die Grundkon-
zeption und darauf ist sicherlich auch vieles ausgerich-
tet. 
 

Sehen wir uns heute die Realität an, dann stellen wir 
fest, dass in einigen Gebieten unseres Landes zuneh-
mend mehr Schulen des allgemeinen Bildungsganges in 
Förderzentren zusammenarbeiten und dass an dieser 
Stelle natürlich auch ein erhöhter Bedarf an Kooperation, 
an Zusammenarbeit, aber eben auch ein erhöhter Be-
darf an Betreuung zu verzeichnen ist.  
 

Zunehmend mehr Eltern wissen, dass sie das Recht ha-
ben, einen Antrag auf den gemeinsamen Unterricht zu 
stellen, und nehmen dieses wahr. Die Schulen - das ist 
an dieser Stelle auch positiv zu verzeichnen - stellen 
sich dieser Aufgabe auch. Die normalen Grundschulen 
und die Sekundarschulen sagen sich: Wenn wir unseren 
Bestand rechtfertigen wollen, dann müssen wir auch 
diese Form der Beschulung anbieten, dann müssen wir 
uns der Herausforderung stellen. So hat man allgemein 
auch einen positiven Wechsel in der Grundauffassung, 
wie man mit Schülern mit Förderschwerpunkten umzu-
gehen hat.  
 

Schaut man allerdings einmal in die Realität, hat es nicht 
überall in Gänze funktioniert. Deswegen ist unser Antrag 
auch in der Grundaussage darauf angelegt, an der einen 
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oder anderen Stelle nachzuregeln, um das zu erreichen, 
was vielleicht erreicht werden sollte, oder um auf Pro-
bleme aufmerksam zu machen, die vor oder nach der 
Schule entstehen.  
 

Der Kindergarten - ich habe schon darauf hingewiesen - 
hat sich um die Kinder gekümmert, ist über den Bil-
dungsauftrag auch zunehmend daran interessiert, Kin-
dern frühzeitig die Chance zu geben, in die Schule ein-
zusteigen. Wir haben ein Vorziehen der Schuleingangs-
untersuchung, um Förderbedarfe frühzeitig festzustellen 
und um eigentlich - so sollte es sein - alle Schüler erst 
einmal in die Grundschule einzuschulen.  
 

Das passiert nicht in Gänze, das wissen wir. Es werden 
schon Anträge von Kindergärten gestellt, einen beson-
deren Bedarf vorher festzustellen, wodurch der Einstieg 
in die Grundschule erst einmal einem Teil unserer Schü-
lerinnen und Schüler verwehrt ist. 
 

Wir haben in der Grundschule die flexible Schulein-
gangsphase, die auch eine Chance bietet, über frühe in-
tensive Förderung den Kindern den Verbleib in den 
Schulen des allgemeinen Bildungsganges zu ermög-
lichen und diese hier zu einem zukünftigen Abschluss zu 
führen, der überall auf dem Markt eine gewisse Aner-
kennung gewinnt. 
 

Es gibt ja immer wieder die schräge Diskussion darüber, 
dass Schüler, die eine Lernbehindertenschule absolviert 
haben, keinen Abschluss hätten. Das ist falsch, aber lei-
der, so zeigt es sich dann in der Realität, ist es, was die 
Verwendbarkeit dieses Abschlusses betrifft, wiederum 
richtig. 
 

Im Einzelnen sind unsere Punkte natürlich so, dass spe-
zifische Probleme herausgegriffen wurden, die aber mit 
Sicherheit auch vielfach die Gesamtsymptomatik wider-
spiegeln. 
 

Der erste Punkt von uns betrifft das Problem, dass 
Schüler, bei denen ein Förderbedarf aufgrund von Pro-
blemen der emotionalen und sozialen Entwicklung fest-
gestellt wird, vielfach durch ein einjähriges Verweilen in 
einer Schule, die diesbezüglich eine besondere Betreu-
ung anbietet, die Chance hätten, wieder in die Schule 
zurückzukehren, die sie vorher besucht haben. Aber auf-
grund der gegenwärtig nicht vorhandenen Kompatibilität 
der Lehrpläne - - Wenn man in die Realität schaut, wenn 
man sich in den Schulen umschaut, dann stellt man fest, 
es ist der Fakt, dass sie das Jahr wiederholen müssen. 
Sie können nicht in die nächste Klasse einsteigen, sie 
müssen dieses Jahr an der Schule wiederholen. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Nur in der Schule 
können sie es!) 

 

- Richtig.  
 

Auf jeden Fall besteht die Schwierigkeit, dass dann zu-
nehmend eine Demotivierung eintritt. Ich danke der Kol-
legin Feußner, die hier auf diesen Fehler in der Recht-
schreibung in unserem Antrag hinwies, den wir selbst-
verständlich korrigieren. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist unsere 
Bitte an das Kultusministerium, einmal zu prüfen, ob es 
nicht möglich ist, dass zukünftig alle Schülerinnen und 
Schüler wieder über einen jährlichen Wechsel in die all-
gemeinen Schulen, in die entsprechende Klasse zurück 
können, um zusätzlich Motivation zu geben und den El-
tern klar zu machen, dass sich die zeitweilige Beschu-
lung in einer Förderschule insgesamt positiv auf die 

Entwicklung ihrer Kinder auswirkt und nicht die Gefahr 
besteht, dass der Abschluss, der am Ende erreicht wer-
den kann, entweder schwieriger zu erreichen ist oder 
nicht die volle Wertigkeit hat. 
 

Unser nächster Punkt bezieht sich darauf, dass der Ab-
schluss der Lernbehindertenschule vielfach nicht in ei-
nen weiterbildenden Ausbildungsgang führt.  
 

Hierbei geht es nicht um die Frage des Berufsvorberei-
tungsjahres, des Berufsgrundbildungsjahres oder was 
auch immer. An dieser Stelle wäre aus unserer Sicht ei-
ne Forderung an die Wirtschaft, konkret an die Industrie- 
und Handelskammern bzw. an die Handwerkskammern, 
einmal zu überlegen, welche Bildungsgänge dort anset-
zen können, wo einem Schüler die Möglichkeit gegeben 
werden kann, direkt in einen Ausbildungsgang einzu-
steigen.  
 

Wir können nicht ständig nur Klagen hören, „Wir brau-
chen Lehrlinge hier, wir brauchen Lehrlinge da“, sondern 
es muss darauf hingewirkt werden, dass man sagen 
kann, dieser Abschluss berechtigt mich, hier oder dort 
einzusteigen. Dabei geht es zum einen um Fragen der 
Ausbildungsgänge, die geklärt werden müssen, zum an-
deren um die Anerkennung der Lerninhalte, die an die-
sen Schulen vermittelt werden.  
 

Deswegen lautet unsere Bitte, im Rahmen einer Zusam-
menarbeit von Kultusministerium und Wirtschaft ent-
sprechende Möglichkeiten zu schaffen, damit die Schü-
ler motiviert sind, den Schulabschluss zu machen, aber 
auch die Lehrerinnen und Lehrer motiviert sind, die Kin-
der zu dem jeweiligen Abschluss zu bringen, der als 
vollwertiger Abschluss den Einstieg in das Wirtschafts-
leben ermöglicht.  
 

Das Problem ist: Die Kinder kommen aus der Schule. 
Sie haben einen Schulabschluss. Dann sagt man ihnen, 
jetzt musst du erst einmal in das Vorbereitungsjahr, in 
das Bildungsjahr oder was auch immer. Also: Man 
macht Ihnen eigentlich klar, so richtig vollwertig ist der 
Abschluss doch nicht.  
 

Die nächste Problematik, die wir hierin aufgetan haben, 
betrifft die Chance, einen Hauptschulabschluss zu errei-
chen durch die Möglichkeit eines Übergangs auf eine 
solche Schule des allgemeinen Bildungsganges. In die-
sem Zusammenhang muss ich die Frage stellen, ob die 
Schwellen, die dazu gesetzt werden, realistisch sind, ob 
sie notwendig sind.  
 

Wir diskutieren hier immer wieder groß und breit über 
den Wechsel aufs Gymnasium, über die Frage der 
Schullaufbahnempfehlung und Ähnliches. Dass es auch 
an dieser Stelle eine Schwelle gibt, die darin besteht, 
dass beispielsweise die Note 2 in Deutsch bzw. die No-
te 2 in Mathematik erreicht sein muss und in keinem 
Fach die Note 4 auf dem Zeugnis stehen darf, muss hin-
terfragt werden. Es muss geprüft werden, ob das realis-
tisch ist, ob das notwendig ist und ob nicht auch durch 
eine andere Art der Beurteilung, die durch die betreuen-
den Lehrer vielleicht verbal abgegeben werden könnte, 
vernünftig ein Übergang auf die Hauptschule ermöglicht 
und somit die Chance zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses eröffnet werden kann.  
 

Hier besteht offenkundig ein Bedarf. Diesbezüglich gibt 
es von Förderschulen immer wieder die Aussage: Si-
cherlich könnte es dieser oder jener Schüler noch schaf-
fen. Ein Hauptschulabschluss, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, das ist etwas. Damit kann man in 
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den dualen Bildungsgang einsteigen. Er bietet auch die 
Möglichkeit, sich später kontinuierlich weiterzuqualifizie-
ren.  
 

Es sollte - dieser Meinung bin ich - nicht die Zeit dadurch 
verloren gehen, dass man weitere Bildungsgänge be-
suchen muss. Es sollte also bei den Schülern, bei denen 
dies möglich ist, der direkte Übergang zur Hauptschule 
ermöglicht werden, sodass sie die Möglichkeit noch er-
halten, einen Hauptschulabschluss zu machen, mit dem 
sie in das Berufsleben einsteigen können. 
 

Die Nr. 4 ist mehr organisatorischer Natur. Es ist mehr 
ein Appell an das Kultusministerium. Ich habe es bereits 
gesagt: Die Förderzentren haben sich etwas anders ent-
wickelt als ursprünglich konzipiert - größere Flächen, 
mehr Schulen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die pro 
forma an einer Förderschule angestellt und in realitas 
nur noch im Lande unterwegs sind, weil sie sämtliche 
anderen beteiligten Schulen des Förderzentrums jeweils 
betreuen.  
 

Es muss ein anderer Umgang mit dem Job möglich sein. 
Hier müssen sich neue Bilder in der Ausführung wieder-
finden. Es ist auch notwendig, die Zeit, die ein Lehrer an 
Schulen des allgemeinen Bildungsganges im gemein-
samen Unterricht verweilt, zu erhöhen. Die Kollegin Bull 
hatte darauf hingewiesen: Eineinhalb Stunden - das 
reicht nicht. Das ist weder für die Lehrerkollegen, die 
daran partizipieren, noch für die Schüler sinnvoll. Dies-
bezüglich müssen andere Möglichkeiten gefunden wer-
den.  
 

Das setzt sich darin fort, dass eben immer noch jede 
Dienstfahrt einzeln beantragt werden muss, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. Diesbezüglich ist ein Hau-
fen Schreibkram zu erledigen, der eigentlich überflüssig 
wäre, wenn die Aufgabenbeschreibung an dieser Stelle 
klar wäre. Das kann man erheblich vereinfachen. 
 

Es wird auch die Frage gestellt: Warum erhält der Sozia-
le Dienst die große Wegstreckenentschädigung, aber die 
Lehrer bekommen die kleine Wegstreckenentschädi-
gung gewährt?  
 

Das sind Vorkommnisse, die sich im Laufe der Zeit aus-
prägen und in einer Vielzahl auftreten, die ich hier nicht 
darlegen möchte, die jedoch zeigen, dass vor Ort im 
Moment noch ein hohes Engagement besteht, diese Ar-
beit langfristig aber honoriert werden muss. Das heißt 
zum einen deutliche Entbürokratisierung, zum anderen 
Gleichbehandlung der Damen und Herren, die diese 
Aufgaben wahrnehmen, mit denen in anderen Berufs-
zweigen, wie gesagt, insbesondere mit dem Personal 
beim Sozialen Dienst. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ob wir den An-
trag jetzt in den Ausschuss überweisen oder direkt ver-
abschieden - - Gut. Bei direkter Verabschiedung hätten 
wir eine Berichterstattung gefordert. Wenn wir es in den 
Ausschuss überweisen, erhalten wir eine Berichterstat-
tung ohne Aufforderung. Den großen Unterschied macht 
es nicht, weil wir ja nicht gefordert haben, es möge die-
ses oder jenes sofort geschehen. Vielmehr geht es dar-
um, Aktionen in Gang zu setzen, um Auskünfte zu erhal-
ten und das Gespräch zu fördern.  
 

Deswegen hoffe ich, dass wir uns dem Thema in einem 
intensiven Dialog nähern können und dass wir auf diese 
Art und Weise dafür sorgen, dass die Förderzentren 
auch zukünftig das Erfolgsmodell bleiben, das sie in den 

letzten Jahren geworden sind. In diesem Sinne wünsche 
ich uns allen an dieser Stelle viel Erfolg. - Danke schön. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Vielen Dank, Herr Kley. - Ich erteile jetzt für die Landes-
regierung dem Kultusminister Herrn Professor Olbertz 
das Wort. Bitte schön. 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Aus einzelnen Passagen dieses Antrages, lieber 
Herr Kley, erwächst für mich wirklich die „Gefahr der Mo-
tivation“; denn es ist eine ganze Reihe von Dingen in 
dem Antrag enthalten, die, glaube ich, so nicht zutreffen 
- abgesehen davon, dass ich das falsche Manuskript 
habe und das richtige gleich hole. 
 

Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die 
Anpassung der Lehrpläne. Zutreffen wird sicher der Um-
stand, dass wir die Große Anfrage im Ausschuss be-
handeln werden und sich einige der Fragen dadurch 
wahrscheinlich von alleine erübrigen.  
 

Aber die Schülerinnen und Schüler mit einem sonder-
pädagogischen Förderbedarf in der emotional-sozialen 
Entwicklung, auf die Sie besonders abstellen, lernen ja 
vorrangig an Förderschulen mit Ausgleichsklassen. Ge-
rade diese Schule zielt aber besonders auf eine Rück-
kehr in eine allgemeine Schule. Deshalb lernen die 
Schülerinnen und Schüler dort bereits nach dem Lehr-
plan der Grund- und der Sekundarschule, sodass sich 
die Forderung, hierbei eine Anpassung vorzunehmen, 
eigentlich erübrigt. Außerdem ist durch Verordnung ge-
regelt, dass der Förderschwerpunkt jährlich festgestellt 
wird, gerade auch um den richtigen Zeitpunkt für eine 
Rückkehr in die allgemeine Schule anzuerkennen und 
die Förderung darauf auszurichten.  
 

Ich verfolge mit einer gewissen Sorge die Tendenz in 
unserer Diskussion, Unterschiede zu nivellieren. Wir be-
kennen uns auf der einen Seite oft sehr großartig zur 
Heterogenität - das finde ich auch richtig, weil das Leben 
so ist -, auf der anderen Seite versuchen wir aber nun, 
individuelle Zugänge und differenzierte Fördermöglich-
keiten als fraglich hinzustellen. 
 

Um ein Beispiel zu nennen: Natürlich kann man Sie zu-
friedenstellen, wenn man sagt, der erfolgreiche Wechsel 
von einer Förderschule in eine allgemeinbildende Regel-
schule sollte möglichst nicht mit dem Verlust eines Jah-
res verbunden sein. Man könnte aber auch sagen, viel-
leicht ist genau dieses Jahr die Voraussetzung dafür, 
dass ein bestimmtes Kind erfolgreich in einer solchen 
regulären Schule adaptiert werden kann und damit so-
zusagen überhaupt erst vor dem Scheitern bewahrt wird.  
 

Also: Warum soll ich diesen Umstand, dass möglicher-
weise eine Rückstufung um ein Jahr erfolgt, bewerten? 
Dies erfolgt doch nur aus einem einzigen Grund: das Ri-
siko zu mindern und die Erfolgswahrscheinlichkeit für 
dieses Kind zu erhöhen. Also: Warum befehden wir das? 
Wo kommt dieser Impuls her, möglichst solche Differen-
zierungsformen und solche Formen der Individualisie-
rung als fraglich hinzustellen?  
 

Wollen wir alle nur äußerlich zufrieden sein, dass allen 
dasselbe geboten wird und alle hoffentlich erfolgreich 
sein werden? Dann würden wir nämlich genau dem Ge-
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bot der individuellen Zuwendung und der individuellen 
Absicherung des Schulerfolges nicht mehr entsprechen. 
Ich finde es an sich zunächst einmal nicht schlimm, dass 
das so ist. Ich glaube, dass es oft mit guten Begründun-
gen so gemacht wird.  
 

Anders ist es in der Tat bei der Förderschule für Lern-
behinderte. Hier unterscheiden sich die Rahmenricht-
linien von der allgemeinbildenden Schule. Das heißt, der 
Unterricht ist sehr zieldifferent.  
 

Es gibt zwar mehrere Möglichkeiten des Übergangs 
- Sie haben das gesagt -, vor allem nach dem 2. Schul-
jahrgang, aber auch nach dem 4., dem 7. und dann noch 
nach dem 9. Schuljahrgang, um den Hauptschul-
abschluss zu erreichen. Auch hierbei kann man lange 
darüber reden, ob das nun zu viele oder zu wenige sind, 
die diesen Übergang wagen und die ihn vor allem auch 
meistern.  
 

Ich möchte auch vor einem wirklich und ausdrücklich 
warnen, lieber Herr Kley: Die Versuchung ist groß, die 
Probleme einfach durch das Herbsetzen der Maßstäbe 
zu lösen. Formal würde das gelingen. Wir würden am 
Ende unter Umständen das Ergebnis haben, dass alle 
Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger den glei-
chen Abschluss haben. Es würde nur so sein, dass sie 
dann auch allesamt mehr oder weniger nichts können. 
Deswegen warne ich davor, diese Differenzierung allzu 
schnell zu verwerfen.  
 

Zur Anerkennung des Abschlusses der Förderschule. 
Hier sehe ich es allerdings ähnlich wie meine Vorredner. 
Es ist tatsächlich ein Dilemma, dass diese Abschlüsse 
nicht in adäquate berufsschulische Angebote bzw. in 
Angebote der Berufsausbildung einmünden, sodass in 
der Tat dann sehr oft der Umstand eintritt, dass man in 
eine gestützte Werkstatt geht oder dass man in anderer 
Weise durchaus gefördert wird, aber eine Berufslauf-
bahn mit Möglichkeiten der weiteren Entwicklung damit 
tatsächlich nicht gegeben ist. 
 

Sie machen auf etwas aufmerksam, was mir auch große 
Sorgen bereitet. Auch wenn es so ist, dass der Ab-
schluss der Förderschule einen eigenen Wert hat, 
stimmt es, dass die Absolventen vor allem der Förder-
schulen für Lernbehinderte und für geistig Behinderte in 
der Regel eben keinen Ausbildungsbetrieb finden.  
 

Die Schüler der Förderschule für geistig Behinderte er-
füllen in der Regel ihre Schulpflicht in dieser Schulform. 
Von der Bundesagentur für Arbeit wird vielfach die Be-
rufsgrundbildung in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen vermittelt, die später auch in einen Ar-
beitsplatz in dieser Werkstatt einmündet. Aber auch 
diesbezüglich räume ich gern ein, dass das eigentlich 
nicht zwingend der einzige erfolgversprechende Weg 
sein muss, den diese jungen Leute gehen, die sich übri-
gens nach dem Erwerb des Abschlusses ja auch noch 
weiterentwickeln. Es ist eigentlich kaum zu vermuten, 
dass das in der Werkstatt möglich ist, weil das auch mit 
ihren Aufgaben nicht wirklich korrespondiert.  
 

(Frau Feußner, CDU: Die Werkstatt ist die eigent-
liche Sackgasse!) 

 

Zum Hauptschulabschluss für Absolventen der Förder-
schule für Lernbehinderte. Die gegenwärtig bestehenden 
Regelungen zum Erwerb dieses Abschlusses an der 
Förderschule sollen einen erfolgreichen Abschluss ge-
währleisten; das ist klar. Wegen der unterschiedlichen 
Anforderungen in der Lernbehindertenschule und in der 

Sekundarschule muss der Übergang mit zusätzlichen 
Lernangeboten und durch sehr gute Leistungen vorbe-
reitet werden. Deshalb gehören in der Tat gute bis sehr 
gute Leistungen in Deutsch und Mathematik, also in den 
Kernfächern, ein Leistungsdurchschnitt von insgesamt 
möglichst „befriedigend“, auch die Teilnahme am lehr-
gangsbezogenen Englischunterricht ab Klasse 7 und na-
türlich eine insgesamt positive Lernhaltung zu den Zu-
gangsbedingungen.  
 

Sehr interessant ist Folgendes: Von den Jugendlichen, 
Herr Kley, die nach dem 9. Schuljahrgang ein freiwilliges 
10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 
absolvieren - das ist immerhin rund ein Viertel der Schü-
lerinnen und Schüler an Lernbehindertenschulen; das ist 
beachtlich, finde ich -, erreichen 80 bis 85 % dieses Ziel. 
 

Ich kenne übrigens Schulen, in denen ganze Jahrgangs-
klassen diesen Weg - allerdings sehr stark begleitet von 
den Eltern und den Lehrern - erfolgreich gehen. Ein Vier-
tel der Schülerinnen und Schüler tut das. Von diesem 
Viertel sind immerhin 85 % erfolgreich. Das finde ich be-
achtlich. Das verdient großen Respekt vor den Lehrerin-
nen und Lehrern, die diese Jugendlichen so fördern, und 
auch vor den Eltern, die sehr oft dahinter stehen und das 
ermöglichen.  
 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU) 
 

Ich will zur Verbesserung bzw. zur Entbürokratisierung 
der Arbeitsbedingungen der Förderschullehrkräfte an 
den Förderzentren jetzt nichts sagen, weil das zu sehr 
ins Detail gehen würde. Ich habe ja empfohlen, dass wir 
über den Antrag trotz der irrtümlichen Voraussetzungen 
gerade bei den Förderschwerpunkten der emotionalen 
Entwicklung im Ausschuss beraten. Dann sollten wir das 
dort in aller Ruhe machen. - Vielen Dank. 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir kommen jetzt zu den 
Debattenbeiträgen. Als erster Debattenrednerin erteile 
ich Frau Dr. Späthe von der SPD-Fraktion das Wort, 
dann Frau Bull, Frau Feußner und Herr Kley noch ein-
mal. Bitte schön, Frau Dr. Späthe. 
 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 
 

Sehr verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Nachdem wir schon eine so umfangreiche Debatte 
zu der Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE hatten 
und weil wir uns jetzt langsam in den Zustand der Wie-
derholung begeben, ohne das Thema wirklich ausdisku-
tieren zu können, befürworte ich die Überweisung des 
Antrages in den Ausschuss und fasse mich hier kurz. 
 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 
 
 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Späthe. - Jetzt erteile ich der 
Fraktion DIE LINKE das Wort. Frau Bull.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Ich schließe mich den Aus-
führungen der Vorrednerin an!)  

 

Ich danke Ihnen. - Dann würde ich Frau Feußner fragen, 
ob sie sich auch anschließt. - Sie schließt sich auch an. 
- Der Abgeordnete Herr Kley von der FDP-Fraktion 
schließt sich ebenfalls an. Damit haben wir uns alle an-
geschlossen.  
 

(Heiterkeit) 
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Es wurde der Antrag gestellt, den Antrag der FDP-Frak-
tion in der Drs. 5/1579 in den Ausschuss für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zu überweisen. Wer dem zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ich schaue 
in die Runde: Alle Fraktionen stimmen zu. Damit ist der 
Antrag in den Ausschuss überwiesen worden. 
 

Meine Damen und Herren! Bevor ich der Abgeordneten 
Frau Knöfler das Wort erteile, möchte ich der Bitte der 
Vorsitzenden des Sonderausschusses zur Überprüfung 
der Abgeordneten nachkommen und Ihnen mitteilen, 
dass sich der Ausschuss anschließend im Raum B1 09 
trifft.  
 

Wie vereinbart, erteile ich jetzt für drei Minuten Frau 
Knöfler das Wort. Bitte schön, Sie können jetzt Ihre Er-
klärung außerhalb der Tagesordnung abgeben.  
 
 

Frau Knöfler (fraktionslos): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Glauben Sie mir, es gab schon weitaus ange-
nehmere Momente in meinem politischen Leben. Aber 
vor ca. drei Jahren habe ich mich zu einer Dummheit 
hinreißen lassen, ohne ein bestimmtes Ziel und ohne ei-
nen bestimmten Zweck damit zu verfolgen und ohne gar 
jemandem schaden zu wollen. Hiermit erkläre ich ge-
genüber Ihnen, den Mitgliedern des Landtages, und 
auch gegenüber der Öffentlichkeit, dass ich weder wis-
sentlich noch unwissentlich durch eigenes Handeln we-
der in bösartiger Absicht noch zu meinem eigenen Vor-
teil gehandelt habe.  
 

Damals empfand ich es als Scherz; es war sogar ein 
bisschen lustig. Heute ist aus der spaßigen Angelegen-
heit, deren Tragweite und Folgen für mich damals so 
nicht abzusehen waren, eine ernsthafte Angelegenheit 
geworden.  
 

Richtig ist, dass ich über die Möglichkeit des Mitschnei-
dens von Sitzungen informiert wurde. Richtig ist, dass 
die gemachten Aufnahmen mir zu keiner Zeit in einer 
technischen Version vorgelegen haben, von mir ausge-
wertet oder in irgendeiner Weise benutzt wurden. Sie 
standen mir zu keiner Zeit zur Verfügung.  
 

Richtig ist auch, dass ich dieses Anliegen einer subjek-
tiven und individuellen Datenaufnahme nicht ausrei-
chend bewertet habe, nicht ernst genommen habe, nicht 
wichtig genommen habe und im Verkennen der Tat-
sachen und der Tragweite auch nicht unterbunden habe. 
Ich bedauere diese Angelegenheit ausdrücklich und ha-
be daraus schon verschiedene Konsequenzen gezogen. 
Für weitere Fragen stehe ich gern persönlich zur Ver-
fügung.  
 

Ein letzter Satz: Ich möchte mich ganz herzlich, und 
zwar öffentlich, bei all jenen bedanken, die mir in die-
ser schwierigen Zeit zur Verfügung stehen. Oft sagt 
man nur: Kopf hoch, wir schaffen das schon! - Für das 
„Wir“ bedanke ich mich bei all jenen, die mir zur Seite 
stehen.  
 

Ich kann Ihnen auch sagen: Einen einzigen Brief habe 
ich bekommen. Obwohl man mir sagte: Leg die Mandate 
nieder! - 1 400 Menschen sind aufgefordert, das zu tun. 
Einer hat es getan. Das war ein Leserbrief, der in der 
Presse zu finden war. Alle anderen stehen mir zur Seite. 
Das macht mich stark. Deswegen übe ich meine Ämter 
weiter für alle Bürgerinnen und Bürger aus, die mir ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben. - Danke. 
 

(Zuruf von Herrn Gürth, CDU) 

Präsident Herr Steinecke: 
 

Das war die Erklärung der fraktionslosen Abgeordneten 
Frau Knöfler.  
 

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende des Vor-
mittages angelangt; wir gehen jetzt in die Mittagspause. 
Ich würde die Sitzung dann um 14.45 Uhr fortsetzen.  
 

Unterbrechung: 13.49 Uhr. 
 

Wiederbeginn: 14.47 Uhr.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist bereits 
14.47 Uhr. Wir sind zwei Minuten über der Zeit und be-
ginnen jetzt.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Erhöhung der Haftentschädigung für Justizopfer 
 

Antrag der Fraktion Die LINKE - Drs. 5/1582 
 
 
 

Ich bitte Frau Tiedge, das Wort zu nehmen und den An-
trag einzubringen. Bitte schön. 
 
 

Frau Tiedge (Die LINKE):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Interes-
se an dem Thema scheint sehr begrenzt zu sein. Ich 
kann nur hoffen: Möge nie jemand in die Situation kom-
men, dies in Anspruch nehmen zu müssen.  
 

Meine Damen und Herren! Artikel 2 des Grundgesetzes, 
inhaltsgleich mit Artikel 5 der Landesverfassung von 
Sachsen-Anhalt, besagt: 
 

„(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt und nicht gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben sowie auf kör-
perliche und seelische Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen 
werden.“ 

 

Was aber, wenn der Staat genau gegen dieses Grund-
recht aufgrund einer fehlerhaften Festnahme in Unter-
suchungshaft bzw. eines Fehlurteils verstößt und damit 
in die körperliche Bewegungsfreiheit einer Person ein-
greift? Wie viel ist dem Staat dann die verloren gegan-
gene Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger wert? Kann 
man dieses Unrecht überhaupt mit Geld aufwiegen, aus-
gleichen bzw. rückgängig machen? - Sicher nicht, aber 
der finanzielle Ausgleich ist wenigstens der Versuch ei-
ner Wiedergutmachung erlittenen Unrechts.  
 

Wie hoch ist also der Preis der Freiheit? - Meine Damen 
und Herren! Die Freiheit hat in der Bundesrepublik 
Deutschland einen Wert von sage und schreibe 45,8333 
Cent je unschuldig abgesessener Stunde, pro Tag also 
11 €, natürlich abzüglich Kost und Logis.  
 

Dabei muss man sich in aller Deutlichkeit vergegenwär-
tigen: Es handelt sich bei den betreffenden Personen um 
Menschen, die unschuldig in Untersuchungshaft bzw. in 
Strafhaft saßen - und dies unter dem Verdacht bzw. 
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nach Verurteilung wegen einer sehr schwerwiegenden 
Straftat, die sie jedoch nicht begangen haben, was sie 
auch immer erklärt und beteuert haben. Auch die Justiz 
ist nicht unfehlbar. Justitia ist blind, aber nicht frei von 
Irrtümern.  
 

An dieser Stelle seien beispielhaft zwei Justizirrtümer 
genannt; die Reihe könnte fortgesetzt werden. So titelte 
„Welt online“: „Gelegenheitsarbeiter aus Slowenien irr-
tümlich als Betrüger verhaftet“. Ein des Lesens und 
Schreibens unkundiger Familienvater aus Slowenien 
wurde beschuldigt, unter Vorlage seines Ausweises 
Baumaschinen unterschlagen zu haben und mittels EC-
Karte auf Einkaufstour gegangen zu sein. Nach neun 
Wochen fiel dem Pflichtverteidiger auf, dass der Inhaf-
tierte ganz anders als der in den Unterlagen Abgebildete 
aussah. Der eigentliche Täter hatte die Straftaten mit 
dessen entwendetem Ausweis begangen. Der Inhaftierte 
hatte seine Unschuld immer wieder beteuert. 
 

Ein weiteres Beispiel für einen gravierenden Justizirrtum: 
Fast zweieinhalb Jahre lang saß die Berlinerin Monika 
de Montgazon im Gefängnis. Sie war im Januar 2005 
wegen Mordes an ihrem kranken Vater zu lebenslanger 
Haft verurteilt worden, verbunden mit der strafverlän-
gernden „Feststellung der besonderen Schwere der 
Schuld“. Damit wäre eine Haftentlassung nach 15 Jah-
ren ausgeschlossen gewesen. Der Vorsitzende der 
22. Großen Strafkammer nannte Habgier als Motiv: Die 
52-Jährige habe das Haus ihres Vaters in Brand gesetzt, 
um die Versicherungssumme von rund 220 000 € zu 
kassieren. Die Tochter hatte ihre Unschuld stets be-
teuert. 
 

Im Januar 2006 gab der Bundesgerichtshof der Revision 
der Angeklagten statt und hob das Urteil aufgrund eines 
neuen Brandgutachtens auf. Seit März 2006 ist Monika 
de Montgazon wieder auf freiem Fuß. Sie erhielt für über 
zwei Jahre Haft als immaterielle Haftentschädigung gan-
ze 3 600 €. 
 

Ich denke, es wird deutlich, dass eine solche Summe auf 
keinen Fall auch nur annähernd angemessen ist und 
dringender Handlungsbedarf besteht. Hinzu kommt - die-
ser Aspekt wiegt mindestens genauso schwer wie die 
Freiheitsberaubung -: Wie sieht das Leben nach wieder-
erlangter Freiheit aus? Gilt der unbescholtene Bürger 
auch für seine Umwelt, seine Arbeitswelt, für sein priva-
tes Umfeld, Nachbarn, Freunde als unbescholten?  
 

Die Antwort lautet in der Regel: Nein. Die privaten und 
beruflichen Folgen sind für die Opfer der Justiz in der 
Regel gravierend und lassen sich nur schwer bemessen. 
Auch nach erfolgtem Freispruch existiert oft die Mei-
nung - meist hinter vorgehaltener Hand -: Na, da wird 
doch etwas dran gewesen sein, sonst hätte man ihn 
oder sie doch nicht inhaftiert. - Stets bleibt bei den ande-
ren ein Restzweifel an der Unschuld, und immer bleibt 
ein Makel.  
 

Wie ergeht es den Familien, die mit dem Vorwurf kon-
frontiert werden, ihr Ehemann, Vater, Bruder sei ein Ver-
brecher? Oftmals zerbricht die Familie an diesen Vor-
würfen. 
 

Was passiert mit dem Arbeitsplatz? Kein Arbeitgeber 
wird wochen- oder monatelang warten, bis er das Ar-
beitsverhältnis beendet; schon gar nicht, wenn eine 
rechtskräftige Verurteilung vorliegt. 
 

Was ist mit Hartz-IV-Empfängern? - Bei ihnen wird die 
Entschädigungssumme angerechnet. Da bekommt das 

Wort „Entschädigung“ doch einen recht bitteren Bei-
geschmack.  
 

Neben dem ungeheuerlichen Druck, unschuldig und 
trotzdem inhaftiert zu sein, kommen auf die Betroffenen 
somit gravierende existenzielle Ängste und Sorgen zu. 
Das alles lässt sich nicht in Euro und Cent aufwiegen. 
 

Die Regelung zur Haftentschädigung gibt es seit 1971; 
damals waren es 10 DM pro zu Unrecht erlittenem Haft-
tag. 1987 erfolgte eine Verdoppelung der Summe, aber 
natürlich immer abzüglich Kost und Logis. Im Jahr 2001 
erfolgte die Festsetzung im Rahmen der Währungs-
umstellung auf 11 €. Seitdem gibt es keine Bewegung, 
keine Veränderung, geschweige denn eine Erhöhung. 
 

Dass diese Summe unangemessen niedrig und mit ei-
nem sozialen Rechtsstaat nahezu unvereinbar ist, kriti-
sieren Fachleute wie Vertreter und Vertreterinnen der 
Rechtsanwaltskammern oder des Deutschen Anwaltver-
eins, aber auch aus der Politik seit geraumer Zeit. Man 
fordert eine Reform der immateriellen Haftentschädigung 
für Justizopfer, die auf eine deutliche Anhebung hinaus-
laufen muss.  
 

Anlässlich des 67. Deutschen Juristentages in Erfurt be-
tonte DAV-Präsident Rechtsanwalt Hartmut Kilger: 
 

„Es gehe letztlich um den Wert der Freiheit und 
darum, wie der Rechtsstaat mit den durch sein 
Verhalten benachteiligten Menschen umgehe und 
wie er diese Opfer für das erlittene Unrecht ange-
messen entschädige. Der nunmehr fast 21 Jahre 
geltende Betrag sei mehr als kleinlich und schä-
big. Diskussionen um eine Erhöhung auf unter 
oder auf nur 20 € seien dies ebenfalls. Man müs-
se sich fragen, ob der Begriff ‚Entschädigung’ 
nicht in diesem Zusammenhang verhöhnt werde, 
ob dem Staat die Freiheit nur 11 € wert sei.“  

 

Bisher verwiesen einzelne Länder stets auf ihre prekäre 
Haushaltssituation, die eine Erhöhung der Entschädi-
gungssumme nicht zulasse. Wir vertreten die Auffas-
sung, dass etwaige Bedenken im Hinblick auf fiskalische 
Auswirkungen hierbei im Interesse der Justizopfer zu-
rückzutreten haben. 
 

Schauen wir über den Tellerrand der Bundesrepublik 
hinaus, so sehen wir, dass in Österreich seit Jahren in 
der Regel über 100 €, in den USA 55 $ Haftentschädi-
gung pro Tag gezahlt werden. 
 

Meine Damen und Herren! Die Neufestsetzung des Ta-
gessatzes obliegt dem Bund. An der Notwendigkeit einer 
entsprechenden Anhebung dürften aus unserer Sicht 
keine Zweifel bestehen. Lassen Sie uns deshalb ge-
meinsam gegenüber der Bundesregierung und dem 
Bund eintreten für eine deutliche Anhebung der Haftent-
schädigungszahlungen. 
 

Zwar ist Justitia blind und unterliegt menschlichem Er-
messen, welches sie manchmal vom Pfad der Wahr-
heitsfindung abkommen lässt, aber Fehler sollten zu-
mindest mittels angemessener Entschädigungen korri-
giert werden. - Danke. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Tiedge. - Für die Landesregierung 
spricht nun Frau Ministerin Kolb. 
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Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin der Justiz: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Diskus-
sion über das Thema Erhöhung der Entschädigung für 
die immateriellen Schäden nach § 7 Abs. 3 des Geset-
zes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaß-
nahmen ist nicht neu. Der Strafrechtsausschuss be-
schäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema. Seit 
November letzten Jahres ist - ich möchte es ein wenig 
lax formulieren - wieder etwas Bewegung in die Diskus-
sion gekommen. Seitdem gibt es nämlich Bemühungen 
seitens des BMJ, an dieser Stelle eine Veränderung 
herbeizuführen. 
 

Es gab zunächst eine Länderumfrage des Bundesjus-
tizministeriums. Alle Länder haben sich für eine modera-
te Anhebung der Haftentschädigung ausgesprochen. Es 
wird im Moment über Beträge zwischen 20 € und 25 € 
diskutiert. Das würde in etwa einer Verdoppelung des 
derzeitigen Betrages entsprechen.  
 

Frau Tiedge, ich gebe Ihnen völlig Recht; von Angemes-
senheit kann hierbei nicht die Rede sein. Das kann al-
lenfalls der Versuch einer Wiedergutmachung sein. Aber 
die Frage, die sich bei diesem Thema generell stellt, ist, 
ob es überhaupt eine angemessene Entschädigung für 
eine Freiheitsentziehung gibt, für die es eigentlich keinen 
Grund gab.  
 

Ich freue mich jedenfalls, dass seitens der Länder in der 
Diskussion das bisherige Argument der fehlenden Fi-
nanzmittel infolge des Konsolidierungsbedarfs der Län-
derhaushalte nicht mehr vorgebracht wird. Aus meiner 
Sicht kann das eigentlich auch nicht das Argument sein. 
Wenn man sich die Angaben für Sachsen-Anhalt an-
schaut, dann stellt man fest, dass wir im Jahr 2007  
38 000 € für Entschädigungszahlungen ausgegeben ha-
ben. Das entspricht 3 468 Hafttagen. Das ist eine ver-
gleichsweise geringe Summe und zeigt auch im Länder-
vergleich, dass unsere Justiz offensichtlich sehr sorgfäl-
tig arbeitet und eine ungerechtfertigte Freiheitsentzie-
hung nur im Einzelfall vorkommt.  
 

Allerdings fordert die LINKE mit dem vorliegenden An-
trag nicht nur die Erhöhung des Tageshaftkostensatzes. 
Es wird auch angeregt zu prüfen, inwieweit Modelle aus 
anderen Ländern übernommen werden könnten. Das 
bedeutete einen Systemwechsel. Wenn auf eine Pau-
schale für die Feststellung der Wiedergutmachung ver-
zichtet würde und etwa die österreichische Regelung 
übernommen würde, würden wir uns in einem Rahmen 
bewegen, in dem mit sehr vielen unbestimmten Rechts-
begriffen im Einzelfall beurteilt werden muss, inwieweit 
ein bestimmter Betrag angemessen ist. Hierbei sollen 
die Dauer der Anhaltung sowie die persönlichen Ver-
hältnisse der geschädigten Person und deren Änderun-
gen durch die Festnahme oder Anhaltung berücksichtigt 
werden.  
 

Meine Damen und Herren! Ich kann mir vorstellen, dass 
infolge dieser unbestimmten Rechtsbegriffe wiederum 
Arbeit für die Gerichte erwächst, die für diese Einzelfälle 
bestimmte Parameter und Kriterien festlegen müssen, 
sodass die bisherige schnelle und unbürokratische Fest-
stellung der Höhe der Haftentschädigung nicht mehr 
möglich sein wird. Ich betone ausdrücklich, dass es uns 
nicht um den erhöhten Aufwand bei den Gerichten, son-
dern im Interesse der Opfer der Justiz darum geht, dass 
möglichst schnell und unbürokratisch ein Schadensaus-
gleich stattfinden kann.  

Ich halte diese Regelung auch aus einem anderen 
Grund für nicht gerechtfertigt. Damit würde nämlich auf 
die persönlichen Verhältnisse der geschädigten Person 
abgestellt. Darin sehe ich eine nicht geringe Gefahr, 
dass die Bemessung der persönlichen Haftempfindlich-
keit der ehemals beschuldigten Person an deren sozialer 
Stellung ausgerichtet werden könnte. Insoweit entstehen 
daraus auch verfassungsrechtliche Probleme, die aus 
meiner Sicht diskutiert werden müssten.  
 

Ich plädiere deshalb dafür, im bestehenden System zu 
bleiben. Ich werde mich im Rahmen der Justizminister-
konferenz, die sich in der nächsten Woche ebenfalls mit 
diesem Thema beschäftigen wird, für eine moderate Er-
höhung einsetzen. Das wird sicherlich auch seitens an-
derer Länder gemacht werden, sodass ich hoffe, dass 
das Bundesjustizministerium in absehbarer Zeit einen 
entsprechenden Entwurf vorlegt, an dessen Erarbeitung 
natürlich auch die Finanzminister beteiligt werden müs-
sen, da es mit zusätzlichen Ausgaben für die Länder 
verbunden ist.  
 

Ich denke, ich kann in einer der nächsten Sitzungen des 
Rechtsausschusses über die Ergebnisse dieser Diskus-
sion berichten. Ich glaube, wir werden auch zu diesem 
Thema eine Regelung finden, auf die wir uns dann im 
Ausschuss verständigen können. - Danke. 
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Möchten Sie eine Frage 
von Herrn Kosmehl beantworten?  
 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin der Justiz: 
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Bitte, Herr Kosmehl, fragen Sie.  
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben den Gesamt-
betrag genannt, den Sachsen-Anhalt für die Haftent-
schädigung ausgibt, und die Anzahl der Hafttage, die 
entschädigt wurden. Haben Sie auch eine Angabe dar-
über, wie viele Personen das betrifft? Die Anzahl der 
Hafttage sagt noch nichts darüber aus, wie viele Betrof-
fene es waren. Sie könnten die Antwort gegebenenfalls 
auch nachreichen. 
 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin der Justiz:  
 

Die Antwort würde ich bei Gelegenheit nachreichen. Die 
Anzahl der betroffenen Personen ist mir im Moment 
nicht bekannt.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. - Für die CDU-Fraktion spricht nun Herr 
Sturm. Zunächst habe ich die Freude, Damen und Her-
ren des Stadtseniorenrates aus Bernburg auf der Nord-
tribüne begrüßen zu können.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Und nun bitte Herr Sturm. 
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Herr Sturm (CDU): 
 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit 
der Einführung durch ein Reichsgesetz vom 20. Mai 
1898 betreffend die Entschädigung im Wiederaufnah-
meverfahren ist nicht die Rede von Schadenersatz, son-
dern von einer Entschädigung, einem so genannten Op-
ferausgleich, der weit weniger umfasst als den Ersatz 
des jeweiligen individuellen Schadens.  
 

Wie hoch diese Entschädigung in Sachsen-Anhalt ist, 
wurde von Frau Tiedge bereits dargelegt, nämlich 11 € 
abzüglich der häuslichen Ersparnis für Essen und Logis, 
die mit ca. 6 € bis 7 € angesetzt wird. Bei Vermögens-
schäden gelten Sonderregelungen, die ganz offensicht-
lich nicht Gegenstand Ihres Antrages sind.  
 

Wenn ich den Antrag richtig gelesen habe, geht es Ihnen 
lediglich um eine Erhöhung des Betrages in Höhe von 
11 € für jeden Tag unschuldig erlittener Haft - Sie haben 
Recht, 11 € abzüglich der häuslichen Ersparnis sind 
sehr wenig -, der etwa den Start in ein freies Leben nam-
haft erleichtern könnte; denn, so haben Sie richtig wei-
tergerechnet, das ergibt pro Jahr gerade einmal 1 500 €.  
 

Sie wollen außerdem von einer Festschreibung von 
Pauschbeträgen wegkommen und stattdessen zu einer 
individuellen Schadenberechnung gelangen. Hierzu 
kann ich Ihnen bereits jetzt namens unserer Fraktion er-
klären: Dabei werden wir nicht mitmachen; denn, wie be-
reits ausgeführt, handelt es sich nicht um einen Scha-
denersatz, sondern um eine nach Billigkeitsgrundsätzen 
gewährte Entschädigung.  
 

Gestern Abend kam bei mir eine Frage auf, die vielleicht 
ein bisschen spitz ist, aber auch einmal gestellt werden 
kann. Sie haben für die Wahl für das höchste Amt in 
Deutschland einen Herren gefunden, der aus unserem 
schönen Bundesland Sachsen-Anhalt kommt - das ist 
der einzige positive Aspekt dabei. Dieser Herr möchte 
den Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann nach 
eigenen Worten hinter Schloss und Riegel bringen, ohne 
jegliche rechtliche Grundlage. Wie hoch sollte das Ta-
gegeld bzw. die Entschädigung für Josef Ackermann Ih-
rer Meinung nach sein? Er säße immerhin zu Unrecht im 
Gefängnis. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Angemessen! Herr So-
dann würde das schon lösen!) 

 

Würden wir an dieser Stelle eine individuelle Regulie-
rung einführen, wären wir schnell bei einem allgemeinen 
Schadenersatz angelangt, den wir gerade nicht wollen, 
und wir würden ein Heer von Anwälten mit der Frage 
beschäftigen, ob der Ersatz ausreichend, ist, was wie-
derum eine Fülle von Gerichtsprozessen nach sich zie-
hen würde. Frau Kolb hat darauf bereits hingewiesen. 
Das kann nun wirklich nicht gewollt sein. Das sage ich 
auch bei allem Respekt vor denen, die schon einmal un-
schuldig einsaßen. 
 

Was das Begehren der Fraktion DIE LINKE betrifft, die 
Tagesentschädigung in Höhe von 11 € heraufzusetzen, 
so liegt es nahe, erst einmal zu sondieren, wie die ande-
ren Bundesländer darüber denken, die selbst nicht zu-
ständig sind, aber über den Bundesrat mitwirken müss-
ten.  
 

Vor allem aber ist es wichtig zu wissen, was die hierfür 
zuständige Bundesregierung zu tun gedenkt. Sie schrei-
ben in Ihrer Begründung selbst von einer Umfrage, die 
die Bundesregierung in Auftrag gegeben habe. Warten 

wir diese doch erst einmal ab, bevor wir Schnellschüsse 
vornehmen und Nebelkerzen werfen. 
 

Natürlich wäre es auch hilfreich gewesen, wenn Sie uns 
zu dem Antrag auch die Kosten hätten sagen können. 
Das hätte uns schon bedeutend weitergeholfen.  
 

So lässt dieser Antrag viele Fragen offen. Ich beantrage 
namens unserer Fraktion, die Überweisung des Antrags 
an den Rechtsausschuss zur federführenden Beratung 
und an den Finanzausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Sturm. - Nun erteile ich für die FDP-
Fraktion Herrn Wolpert das Wort. 
 
 

Herr Wolpert (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die FDP-Fraktion steht dem Antrag der LINKEN positiv 
gegenüber. Das verwundert nicht, ist es doch ein Antrag 
der FDP-Bundestagsfraktion vom 15. Oktober 2008,  
 

(Zustimmung von Herrn Dr. Brachmann, SPD) 
 

und wir widersprechen unserer Bundesspitze nur ungern. 
 

(Herr Gürth, CDU: Es gibt immer mehr Parallelen 
zur LINKEN!) 

 

- Das schreckt mich nicht grundsätzlich. 
 

Bei der Haftentschädigung, um die es hier geht, stellen 
sich im Grunde vier Fragen. Erstens: Warum entschädi-
gen? Zweitens: Was entschädigen? Drittens: Wie ent-
schädigen? Viertens: In welcher Höhe entschädigen? 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: So ist es!) 
 

Zu dem Warum, warum man entschädigt: Herr Sturm, 
das mag eine Billigkeitsregelung sein, aber der Europäi-
sche Gerichtshof hat eindeutig gesagt: Wer unschuldig 
im Knast sitzt, der hat einen Anspruch auf menschen-
rechtswürdige Entschädigung und nicht auf eine Billig-
keitsregelung. 
 

(Zustimmung bei der FDP - Herr Tullner, CDU: 
Was ist das? Was ist eine menschenrechtswürdi-
ge Entschädigung?) 

 

Dass man entschädigt, rührt aus der Unschuldsver-
mutung her, die auch Sie, Herr Tullner, für sich gern gel-
ten lassen möchten. 
 

(Herr Kosmehl, FDP: Er verzichtet darauf!) 
 

Nur wenn man davon ausgeht, dass jemand bis zum 
Beweis des Gegenteils unschuldig ist, kann auch eine 
Haft, die er erlitten hat, zu Unrecht erfolgt sein. Das ist 
der Gedanke, der dahinter steht. 
 

(Herr Tullner, CDU: Das sehe ich ein!) 
 

Warum entschädigt man weiterhin? - Aus zwei Gründen: 
Zum einen soll der Geschädigte Genugtuung erfahren 
und zum anderen sollen die Schädiger auch ein präven-
tives Regulativ haben, damit man nicht allzu leichtfertig 
mit der Freiheitsentziehung umgeht. Das darf natürlich 
nicht so ausgehen, wie Sie es schon angedeutet haben, 
Herr Sturm, dass man plötzlich Angst hat - weil die Ent-
schädigung so hoch sein wird -, einen Herrn Zumwinkel 
oder einen Herrn Ackermann zu verhaften. 
 

(Herr Tullner, CDU: Ein sehr liberaler Gedanke!) 
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- Das ist ein Gedanke, aber nicht der Schluss, den ich 
gezogen habe. 
 

Zu der Frage: Was entschädigt man? - Auf der einen 
Seite die Vermögensschäden - um diese geht es hier in 
dem Antrag nicht - und auf der anderen Seite die imma-
teriellen Schäden, das heißt also das Trauma des Frei-
heitsentzuges, den Ansehensverlust, die Stigmatisie-
rung, die man erlitten hat, bis hin zu gewissen anderen 
beruflichen Zwängen, die materiell nicht ausdrückbar 
sind, die Prangerwirkung. 
 

(Herr Gürth, CDU: Wer will das bemessen?) 
 

- Richtig: Wer will das bemessen? - Ich will es einmal so 
sagen: Wie entschädigt man? - Man sagt, man entschä-
digt in Geld. Das ist klar; denn Freiheit kann man nicht 
zurückgeben. Aber die Frage ist: über eine Pauschale 
oder in einer angemessenen Art und Weise? 
 

Bei der Pauschale macht man es sich einfach. Man sagt, 
man hat einen Betrag, der für alle gilt. Freiheit ist nicht 
teilbar. Freiheit ist für alle das Gleiche wert. 
 

(Herr Tullner, CDU: Das ist nachvollziehbar!) 
 

Das ist grundsätzlich nachvollziehbar. 
 

Man kann aber auch sagen, jeder Mensch sei biologisch 
unterschiedlich und jeden Menschen treffe es anders. 
Manche vertragen ein Trauma besser, andere schlech-
ter. Wie gesagt, bei Herrn Ackermann geht es nicht um 
den Vermögensschaden. Es geht um den immateriellen 
Schaden, den er erlitten hat. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Der ist genauso hoch!) 
 

Der ist unter Umständen durchaus unterschiedlich zu 
bewerten. 
 

(Herr Tullner, CDU: Aber der ist doch noch frei!) 
 

Der Gedanke, dass man das angemessen macht, ist 
meines Erachtens schon ein richtiger. 
 

Um allerdings dem vorzubeugen, was ich vorhin sagte, 
nämlich dass man Angst hat, jemanden zu verhaften, 
nur weil er in eine Hochverdienergruppe gehört und man 
Gefahr läuft, dass der in der Lage ist, einen höheren 
Schaden geltend zu machen als jemand anders, be-
stünde auch die Möglichkeit, eine grundsätzliche Decke-
lung einzuziehen. 
 

Die Österreicher haben keine Deckelung. Die Öster-
reicher haben einen Schnitt von 100 € pro Tag. Dabei 
sind wir schon bei der Frage: In welcher Höhe entschä-
digt man? - Der Europäische Gerichtshof hat 50 € für 
angemessen gehalten, 
 

(Herr Tullner, CDU: Pro Tag!) 
 

nur für den immateriellen Schaden. Bei uns sind es 11 €. 
Alle Länder - das sind übrigens, Herr Sturm, auch fast 
alles Länder, in denen die FDP drin ist - sagen, das sei 
zu wenig. Es geht also nicht mehr um die Frage, ob wir 
erhöhen, sondern nur noch um die Frage, in welcher 
Höhe. 
 

Überlegen Sie sich einmal Folgendes: Sie fahren in den 
Urlaub in ein Hotel und das gefällt Ihnen nicht. Sie ha-
ben Urlaubsfreude eingebüßt. Es gibt Urteile, nach de-
nen Sie dafür 50 € pro Tag bekommen. Bei uns werden 
Sie eingesperrt und bekommen 11 €.  
 

(Herr Tullner, CDU: Die Analogie passt aber nicht 
ganz!) 

- Ja, man vergleicht Äpfel mit Birnen. Aber was ist der 
Preis der Freiheit? 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Vollverpflegung ist da mit 
drin! - Heiterkeit bei der CDU) 

 

Sich darüber Gedanken zu machen, kann nicht allein 
davon bestimmt sein, welche haushalterischen Auswir-
kungen es hat. Deswegen ist es durchaus richtig, über 
angemessene Entschädigungen nachzudenken und zu 
streiten.  
 

Deswegen ist der Antrag richtig. Ich finde, man kann den 
Antrag, ohne ihn gleich zu beschließen, an den Aus-
schuss überweisen, weil man vielleicht auch fragen oder 
darüber diskutieren sollte, in welche Richtung die Lan-
desregierung weiter prüfen sollte. Vielleicht kann man 
über die Prüfkriterien noch etwas diskutieren, bevor man 
die Landesregierung losschickt. Das ist mir letztlich ei-
nerlei. Wichtig ist mir nur, dass darüber gesprochen 
wird. Insofern würden wir dem Antrag der Linksfraktion 
zustimmen. - Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Wolpert. - Nun hören wir für die SPD-
Fraktion Herrn Dr. Brachmann. 
 
 

Herr Dr. Brachmann (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als ich den 
Antrag der Fraktion DIE LINKE das erste Mal in der 
Hand hatte, war ich schon etwas irritiert, nicht so sehr 
wegen seines Inhalts, sondern weil die LINKE ihn einge-
bracht hat.  
 

(Frau Dr. Hüskens, FDP: Herr Brachmann!) 
 

Das Thema ist vor sechs Wochen auf dem Juristentag 
erörtert worden. Dort hat der Präsident des Deutschen 
Anwaltvereins Herr Kilger - der Anwaltverein ist meines 
Erachtens nicht unbedingt eine den LINKEN naheste-
hende Berufsorganisation - 
 

(Herr Tullner, CDU: Wollen wir es hoffen!) 
 

mit großem Nachdruck - das hat Frau Tiedge in Ihrer 
Rede ja auch deutlich gemacht - eine angemessene 
Haftentschädigung für Justizopfer gefordert. 
 

Herr Wolpert hat es eben ausgeführt. Ich war insoweit 
nicht verwundert darüber, dass die Fraktion der FDP im 
Bundestag vor einem reichlichen Monat den Antrag ein-
gebracht hat, eine angemessene Haftentschädigung für 
Justizopfer sicherzustellen. 
 

Die logische Fortsetzung wäre gewesen, Herr Wolpert, 
wenn Sie den Antrag hier gestellt hätten. Das hatten wir 
bei anderen Sachverhalten, bei denen die FDP im Bund 
den Ball gespielt hat, ja auch schon, dass versucht wur-
de, das Thema dann auch noch über die Landesparla-
mente zu puschen. 
 

(Zuruf von Herrn Kosmehl, FDP) 
 

Nun will ich aber nicht darüber spekulieren, ob irgend-
welche Koalitionsdinge eine Rolle spielen, 
 

(Herr Wolpert, FDP: Nein, Herr Stahlknecht hat 
es verboten!) 

 

sondern eher die gute Absicht unterstellen, ein Thema 
hier in den Landtag einzubringen, bei dem in der Tat 
Handlungsbedarf besteht. Warum? - Die Freiheit ist in 
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unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein 
hohes Gut. 
 

(Herr Kosmehl, FDP: Das höchste!) 
 

- Genau.  
 

(Heiterkeit bei der CDU und bei der FDP - Herr 
Wolpert, FDP: Ich dachte, bei Ihnen ist es die 
Gleichheit!) 

 

Es ist leider nicht auszuschließen - Frau Tiedge hat eini-
ge Beispiele genannt -, dass es dennoch zu Justizirrtü-
mern kommt und jemand zu Unrecht eingesperrt, inhaf-
tiert wird. Wenn uns die Freiheit ein hohes Gut ist, dann 
sollte es uns auch etwas wert sein, wenn jemand zu Un-
recht seiner Freiheit beraubt worden ist. 
 

11 € - das ist schon wiederholt gesagt worden -, wenn 
man dann noch den Haftkostensatz abzieht, bleibt in der 
Tat noch ein Betrag in Höhe von etwas mehr als 2 € üb-
rig. Da kann man im Grunde genommen von Glück re-
den, dass wir keine höheren Haftkostensätze haben, 
sonst müsste man noch etwas mitbringen.  
 

Dieser Entschädigungssatz ist jetzt 21 Jahre lang unver-
ändert geblieben. Ich denke, es ist höchste Zeit, über 
seine Erhöhung nachzudenken. 
 

Meine Damen und Herren! Wir haben gehört, dass der 
Bund für eine solche Erhöhung zuständig sei. Wir haben 
gehört, dass das Bundesministerium an dem Thema 
dran sei. Wir haben gehört, dass die Länder - so habe 
ich auch die Justizministerin verstanden - und auch 
Sachsen-Anhalt dafür offen sind, eine Erhöhung vorzu-
nehmen. Wir haben auch gehört, dass das Thema in der 
nächsten Woche während der Justizministerkonferenz 
erörtert werden soll.  
 

Ich bin aber schon dafür - insoweit folge ich den Intentio-
nen des Antrags -, dass wir diesen Prozess politisch be-
gleiten. Deshalb bitte ich darum, den Antrag an den Aus-
schuss für Recht und Verfassung zu überweisen. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Dr. Brachmann. - Abschließend spricht 
noch einmal Frau Tiedge. 
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Sturm, 
bevor Sie sagen, dass unser Antrag Fragen offen lässt, 
sollte man ihn doch vielleicht erst einmal richtig lesen;  
 

(Herr Sturm, CDU: Das habe ich!) 
 

denn in keinem Punkt unseres Antrags steht geschrie-
ben, dass wir einen Systemwechsel fordern. Wir haben 
nur hineingeschrieben, dass geprüft werden möchte, ob 
auch in Deutschland ein Systemwechsel möglich ist.  
 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU)  
 

Ich gebe zu, auch ich habe meine Zweifel, dass das 
funktionieren kann, weil auch ich die Gefahr sehe, dass 
es zu Ungerechtigkeiten kommen kann, die immer ent-
stehen können, wenn keine Summen festgeschrieben 
werden. Aber es funktioniert in anderen Ländern, zum 
Beispiel in Österreich. Es wäre interessant zu erfahren, 
wie dort die Festlegung der Haftentschädigung geregelt 

ist und wie das dort funktioniert. Ich finde, so ein Prüfauf-
trag steht uns dann auch gut zu Gesicht. 
 

Wir möchten mit diesem Antrag auch keinen Schnell-
schuss auslösen, sondern wir denken, es ist ein Thema, 
über das seit vielen Jahren von Fachleuten debattiert 
wird. Es ist nun endlich an der Zeit, darüber zu debattie-
ren, dass die Summe erhöht wird. Ich halte eine Erhö-
hung auf 20 bis 25 € gelinde gesagt für nicht hinnehm-
bar. 
 

Auch wir möchten, dass der Antrag an den Ausschuss 
für Recht und Verfassung und natürlich auch an den 
Ausschuss für Finanzen überwiesen wird, weil es natür-
lich auch eine finanzielle Frage ist. Aber ich habe in 
meinem Redebeitrag bei der Einbringung bereits darauf 
hingewiesen, dass fiskalische Gründe bei diesem The-
ma hintangestellt werden sollten; denn es geht darum, 
dass Menschen entschädigt werden - ich weiß nicht, ob 
jemand nachvollziehen kann, in welcher Situation sich 
diese Menschen befinden -, die unschuldig im Strafvoll-
zug gewesen sind. Dass der Aufenthalt in den Strafvoll-
zugseinrichtungen nicht gerade ein Erholungsurlaub ist, 
weiß wohl jeder, der sich eine Untersuchungshaftanstalt 
bzw. Strafvollzugsanstalt angesehen hat.  
 

Deshalb bitten wir um die Überweisung unseres Antrags 
an die beiden genannten Ausschüsse. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Tiedge. - Damit ist die Debatte abge-
schlossen. Wir stimmen jetzt über den Vorschlag ab, 
den Antrag zur federführenden Beratung an den Aus-
schuss für Recht und Verfassung und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Finanzen zu überweisen. Wer 
stimmt zu? - Offensichtlich alle. Dann ist das so be-
schlossen und der Tagesordnungspunkt 13 beendet. 
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:  
 
 
 

Fragestunde - Drs. 5/1584  
 
 
 

In Drs. 5/1584 liegen insgesamt acht kleine Anfragen 
vor. Ich rufe den ersten Fragesteller auf.  
 

Frage 1 wird vom Abgeordneten Herrn Guido Henke von 
der Fraktion DIE LINKE zu Fördermöglichkeiten für 
Schulsanierungen gestellt. Bitte schön, Herr Henke.  
 
 

Herr Henke (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Stadt 
Stendal hat in der Vergangenheit aus den Programmen 
„Stadtumbau Ost - Aufwertung“ bzw. „Soziale Stadt“ 
Städtebaufördermittel für die Sanierung und Modernisie-
rung von Schulen an Standorten mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf einfließen lassen. Der Landkreis muss-
te so lediglich die flankierenden Eigenmittel aufbringen. 
Nach Aussage des Oberbürgermeisters der Stadt Sten-
dal ist das nun nicht mehr möglich. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wann und mit welcher inhaltlichen Begründung hat 
das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
entschieden, dass mit Mitteln aus den Programmen 
„Stadtumbau Ost - Aufwertung“ bzw. „Soziale Stadt“ 
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keine Schulsanierungs- bzw. Modernisierungsprojek-
te mehr gefördert werden können? 

 

2. Wie begründet die Landesregierung den Grundsatz, 
dass Schulsanierungs- und Modernisierungsprojekte 
nur noch über das im Kultusministerium angesiedelte 
Programm zur Schulsanierung gefördert werden sol-
len? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Henke. - Für die Landesregierung 
antwortet Herr Minister Dr. Daehre. 
 
 

Herr Dr. Daehre, Minister für Landesentwicklung und 
Verkehr: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Im Namen der Landesregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Herrn Henke wie folgt.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie 
mich im Hinblick auf die Fragestellung, die davon aus-
geht, dass das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr in der Vergangenheit in der Stadt Stendal die 
Sanierung bzw. die Modernisierung von Schulen aus 
den Programmen „Stadtumbau Ost - Aufwertung“ bzw. 
„Soziale Stadt“ gefördert habe, richtig stellen: 
 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat 
nicht nur in der Stadt Stendal, sondern in vielen anderen 
von den jeweiligen Förderprogrammen profitierenden 
Städten und Gemeinden die Sanierung bzw. Modernisie-
rung von Schulen gefördert. Überdies war die Förderung 
nicht nur auf die vom Fragesteller genannten Program-
me beschränkt. Vielmehr haben alle Städtebauförder-
programme dazu beigetragen, Schulen im Hinblick auf 
notwendige Instandsetzungs- bzw. Modernisierungs-
maßnahmen eine Förderung zuteil werden zu lassen.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

- Ja, die Zeit habt ihr. - Dies vorausgeschickt, möchte ich 
vom Grundsatz her ausführen, dass die Städtebauförde-
rung - dem Subsidiaritätsprinzip folgend - regelmäßig in 
solchen Fällen wirksam geworden ist, in denen der je-
weilige Schulträger nicht allein oder in ausreichendem 
Maße die Finanzierung der notwendigen Sanierungsar-
beiten sichern konnte bzw. es zu den zuständigen Fach-
ressort angesichts des immensen Bedarfes, aber der nur 
in begrenztem Maße zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht möglich war, in jedem Fall eine Förderung zu ge-
währleisten. 
 

Auf diese Weise konnte die Städtebauförderung in den 
zurückliegenden Jahren dazu beitragen, dass eine Viel-
zahl von Schulen eine Förderung im Hinblick auf drin-
gend erforderliche Sanierungsmaßnahmen erfahren hat. 
Im Übrigen habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, 
dass der Teil Aufwertung des Programms „Stadtumbau 
Ost“ zusätzlich für diese Maßnahmen geöffnet wurde, 
weil wir kein Schulsanierungsprogramm hatten. Ich den-
ke, wir stimmen darin auch mit dem Ausschuss überein. 
Wir haben das dort mehrfach besprochen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landes-
regierung hat im Hinblick auf die EU-Strukturfondsperio-
de 2007 bis 2013 und die diesbezügliche Erarbeitung 
des operationellen Programms unter anderem das The-
ma Bildungsinfrastruktur in den Mittelpunkt gerückt. Auf-
grund dessen stehen im Rahmen des operationellen 
Programms bzw. des Finanzplans 200 Millionen € allein 

für Belange der Schulbauförderung bzw. Schulsanierung 
zur Verfügung.  
 

Weil andererseits die Städtebauförderprogramme unter 
anderem aufgrund der sukzessiven Angleichung, was 
die Ausstattung der Städtebauförderung Ost und West 
mit Bundesmitteln anbetrifft, nicht mehr über die Volumi-
na der zurückliegenden Jahre verfügen, die jährlichen 
Programme mehrfach überzeichnet sind und zudem an-
dere Schwerpunkte gesetzt worden sind - ich nenne hier 
nur die Finanzierungsanforderungen im Hinblick auf die 
Vorhaben der Wohnungswirtschaft und im Zusammen-
hang mit der Internationalen Bauausstellung -, soll die 
Förderung von Schulen aus Förderprogrammen für städ-
tebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
stark eingeschränkt werden bzw. sollen diesbezügliche 
Maßnahmen nur noch im Ausnahmefall gefördert wer-
den. 
 

Das heißt, meine Damen und Herren, wenn die Pro-
gramme des Kultusministeriums und der Landwirt-
schaftsministerin aus welchen Gründen auch immer 
nicht ziehen sollten, könnten wir Schulen im Ausnahme-
fall mit Mitteln aus den Städtebauförderprogrammen sa-
nieren; denn ich denke, das ist ganz wichtig. Aber vom 
Grundsatz her sind erst einmal 200 Millionen € bereitge-
stellt worden. Das ist unheimlich viel Geld, das wir für 
die Sanierung der Schulen zur Verfügung stellen. Hinzu 
kommen noch die PPP-Projekte, die in Magdeburg und 
in Halle anlaufen. 
 

Meine Damen und Herren! Darüber hinaus stehen Schu-
len im Mittelpunkt der Förderung des neu aufgelegten 
und im Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
ressortierenden Programms zur energetischen Erneue-
rung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen im 
Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern zum Investitionspakt 2008. Das 
diesbezügliche Förderprogramm für Sachsen-Anhalt ist 
mit Bundes- und Landesanteilen von jeweils ca. 12,6 Mil-
lionen € ausgestattet worden. Hinzu kommen 6,3 Millio-
nen € von den Städten und Gemeinden. Es trägt inso-
weit zur Ergänzung des durch Mittel der Europäischen 
Union getragenen eingangs genannten Schulsanie-
rungsprogramms bei. Das heißt, wir werden auch im Be-
reich der energetischen Sanierung zusätzliche Mittel aus 
dem Haushalt des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Verkehr zur Verfügung stellen. 
 

Ich hoffe, dass jetzt auch das Investitionsprogramm des 
Bundes noch zusätzliche Impulse geben wird, sodass 
wir im Bereich der Bildung die Schulen einschließlich der 
Kindergärten - ich will das gleich ergänzen, obwohl die 
Frage nicht kam - für die Zukunft sanieren können. Es 
gibt also kein Ende der Sanierung der Schulen aus die-
sem Programm. Aber zunächst erfolgt die Förderung auf 
der Grundlage des operationellen Programms des Kul-
tusministers. Wir sind sehr froh darüber, dass wir erst-
mals in Sachsen-Anhalt ein Programm für Schulsanie-
rungen auflegen können. - Danke schön. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Daehre. - Bevor wir uns der 
nächsten Frage zuwenden, freue ich mich, Schwestern 
des Diakonissen-Mutterhauses in Elbingerode auf der 
Südtribüne begrüßen zu können. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Der zweite Fragersteller, der Abgeordnete Herr Kley, ist 
im Saal nicht zu sehen. Das heißt, die Antwort auf Fra-
ge 2 wird zu Protokoll gegeben.∗  
 

Damit kommen wir zur Frage 3. Sie wird von der Abge-
ordneten Frau Sabine Dirlich von der Fraktion DIE LIN-
KE gestellt. Es geht um Ausbildung in der Gesund-
heits- und Krankenpflegehilfe. Bitte, Frau Dirlich.  
 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  
 

Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz über die Be-
rufe in der Krankenpflege, in Kraft getreten am 1. Janu-
ar 2004, die Ausbildung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege neu geregelt. In diesem Gesetz nicht geregelt 
wurde die Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflegehilfe. Das sollte den Bundesländern überlassen 
bleiben. Eine Reihe von Bundesländern hat entspre-
chende Verordnungen erlassen. In Sachsen-Anhalt liegt 
ein Entwurf einer solchen Verordnung seit Mai 2007 vor. 
Dennoch ist eine Regelung noch nicht getroffen worden, 
sodass die Ausbildung in diesem Bereich nach wie vor 
nach dem Krankenpflegegesetz von 1985 erfolgen 
muss. Das ist nachteilig für die Auszubildenden ebenso 
wie für die Ausbildungseinrichtungen. 
 

Ich frage die Landesregierung:  
 

1. Welche Gründe stehen einem Inkrafttreten der im 
Entwurf vorliegenden Verordnung aktuell entgegen 
und wann soll die entsprechende Verordnung in 
Sachsen-Anhalt in Kraft treten? 

 

2. Aus welchen Gründen war es nicht möglich, eine 
notwendige Verordnung innerhalb von fast vier Jah-
ren zu erarbeiten und zu erlassen? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Dirlich. - In Vertretung der Ministerin 
für Soziales antwortet für die Landesregierung Ministerin 
Frau Professor Dr. Angela Kolb.  
 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin der Justiz:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich beantwor-
te die Frage der Abgeordneten Sabine Dirlich von der 
Fraktion DIE LINKE für die Landesregierung wie folgt.  
 

Zur ersten Frage: Die Landesregierung ist bemüht, lan-
desrechtliche Regelungen über die Berufsausbildung 
möglichst bundeseinheitlich zu treffen. Hierzu bedarf es 
auch bei dem vorliegenden Entwurf der Verordnung ei-
nes Abgleichs mit einschlägigen Regelungen anderer 
Bundesländer. Das heißt, bei der Dauer und bei dem In-
halt der Krankenpflegeausbildung müssen weitgehend 
einheitliche Maßstäbe in den Bundesländern gelten, um 
Schwierigkeiten für die Berufsangehörigen bei einer An-
erkennung dieser Ausbildung für den Fall, dass sie in 
anderen Bundesländern arbeiten möchten, zu vermei-
den.  
 

Dieser Abstimmungsprozess ist derzeit anhängig. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, dass einige Bundesländer 
für diese Ausbildung keinen Regelungsbedarf sehen. 
Darüber hinaus muss der Inhalt der Verordnung mit den 
in Sachsen-Anhalt bestehenden Krankenpflegehilfeschu-
len im Einzelnen fachlich abgestimmt werden. Insgesamt 
soll die Verordnung zum 1. Juli 2009 in Kraft treten. 

                                            
∗ siehe Anlage zum Stenografischen Bericht  

Aufgrund der Tatsache, dass die einjährige Ausbildung 
in Sachsen-Anhalt noch nach der früheren Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung des Bundes stattfindet, ergeben 
sich keine wesentlichen Nachteile für die Berufsaus-
übung. Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass die 
Ausgebildeten Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz 
zu finden. 
 

Zur zweiten Frage: Unter den Gesichtspunkten, dass der 
Landesregierung keine Probleme bei der Berufsaus-
übung der Ausgebildeten bekannt geworden sind und 
dass eine Bundeseinheitlichkeit angestrebt wird, ist im 
Hinblick auf die Prioritätensetzung für die Aufgaben des 
Ministeriums für Gesundheit und Soziales der Erlass die-
ser Verordnung für das Jahr 2009 festgesetzt worden.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin Kolb. - Es gibt keine Nach-
fragen. Dann begrüße ich zunächst Seniorinnen des 
Vereins „Grüne Damen“ aus Bernburg auf der Nordtri-
büne. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir kommen zur Frage 4. Es fragt der Abgeordnete Herr 
Gerald Grünert von der Fraktion DIE LINKE zu Auswir-
kungen der beabsichtigten Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes. Bitte schön. 
 
 

Herr Grünert (DIE LINKE):  
 

Während der Sitzung des Ausschusses für Inneres am 
25. Oktober 2008 wurde in schriftlicher Form durch den 
Innenminister eine Modellrechnung ausgegeben, welche 
die finanziellen Auswirkungen darstellt, die die zum 
1. Januar 2009 geplanten Änderungen im Finanzaus-
gleichsgesetz auf die Gesamtheit der kreisfreien Städte, 
der Landkreise und der kreisangehörigen Gemeinden 
sowie auf die gegenwärtigen Mittelzentren haben könn-
ten. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Mit welchen finanziellen Auswirkungen rechnet die 
Landesregierung diesbezüglich in den einzelnen 
Landkreisen und durch welche Maßnahmen sollen 
diese kompensiert werden? 

 

2. In welcher Form beabsichtigt die Landesregierung 
einen gerechteren Ausgleich zwischen einnahme-
starken und einnahmeschwächeren Gemeinden zu 
erreichen? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Grünert. - Für die Landesregierung 
antwortet Minister Herr Hövelmann.  
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Fragen des Abgeordneten Grü-
nert namens der Landessregierung wie folgt. 
 

Zur ersten Frage: Die Auswirkungen der geplanten Än-
derung auf die Landkreise sind einer Modellrechnung 
unterworfen worden. Im Vergleich zur Festsetzung der 
Finanzausgleichsleistungen 2008 ist die Betroffenheit 
der Landkreise unterschiedlich. Sie variiert aber lediglich 
im Zehntelprozentbereich. Hierbei geht es von minus 
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0,15 % bis zu plus 0,17 %. Diese nach unserer Verfas-
sung zu vernachlässigende Betroffenheit erfordert kei-
nen Kompensationsmechanismus. 
 

Zur zweiten Frage: Unterstellt man, die Frage nach ei-
nem gerechteren Ausgleich zwischen einnahmestarken 
und einnahmeschwachen Gemeinden beziehe sich auf 
die Bereitstellung von allgemeinen Zuweisungen, so ist 
zu sagen: Es ist bereits heute so, dass einnahmestarke 
Gemeinden zugunsten einnahmeschwacher Gemeinden 
weniger allgemeine Zuweisungen erhalten; denn die 
Höhe der allgemeinen Zuweisungen ergibt sich aus dem 
Unterschiedsbetrag zwischen der so genannten Be-
darfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl, sodass ei-
ne entsprechende Ausgleichsregelung im bereits jetzt 
gültigen Finanzausgleichsgesetz vorgesehen und ent-
halten ist.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Hövelmann.  
 

Die Frage 5 wird von dem Abgeordneten Uwe Heft von 
der Fraktion DIE LINKE gestellt. Es geht um den Wohn-
raummietspiegel. Bitte, Herr Heft. 
 
 

Herr Heft (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In Sachsen-
Anhalt verzichten viele Kommunen in Zeiten finanzieller 
Probleme und notwendiger Haushaltskonsolidierung auf 
die Erstellung von Wohnraummietspiegeln, weil diese 
Aufgabe keine kommunale Pflichtaufgabe darstellt. Ein 
Beispiel dafür ist die Landeshauptstadt Magdeburg, wel-
che aus Kostengründen die Erstellung eines Mietspie-
gels ablehnt, wie in der „Magdeburger Volksstimme“ am 
13. September 2008 zu lesen war.  
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die 
Erstellung von Wohnraummietspiegeln in den Kom-
munen des Landes finanziell zu unterstützen? 

 

2. Weshalb vertritt die Landesregierung den Stand-
punkt, dass fortgeschriebene Mietspiegel geringe 
praktische Relevanz genießen? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Heft. - Für die Landesregierung ant-
wortet Minister Herr Dr. Daehre. 
 
 

Herr Dr. Daehre, Minister für Landesentwicklung und 
Verkehr:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Kleine Anfrage des Abgeordne-
ten Heft im Namen der Landesregierung wie folgt. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In Sachsen-
Anhalt verzichten viele Kommunen aus Kostengründen 
auf die Erstellung von Wohnraummietspiegeln, zumal 
diese Aufgabe keine kommunale Pflichtaufgabe darstellt. 
Sie fragen die Landesregierung, welche Möglichkeiten 
sie sieht, die Erstellung von Wohnraummietspiegeln in 
den Kommunen des Landes finanziell zu unterstützen. 
Weiterhin möchten Sie eine Begründung für den Stand-
punkt der Landesregierung erfahren, dass fortgeschrie-
bene Mietspiegel geringe praktische Relevanz genießen.  
 

Lassen Sie mich mit der Beantwortung der letzten Frage 
beginnen. Der Mietspiegel soll dem Vermieter die Be-

gründung des Erhöhungsverlangens und dem Mieter 
dessen Überprüfung erleichtern. Da im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt die Mieten in Sachsen-Anhalt relativ 
niedrig sind - der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,20 €/m² 
kalt, der Landesdurchschnitt bei 4,22 €/m² kalt - und in 
unserem Land ein Überangebot an Wohnungen besteht 
- die Leerstandsproblematik ist hinlänglich bekannt -, ist 
die Lage für die Mieter ohnehin überaus günstig.  
 

Die Mieter können unter Umständen auch Wohnungen 
zu unter dem Landesdurchschnitt liegenden Mietpreisen 
anmieten, weil die Vermieter andererseits ein großes In-
teresse daran haben, leerstehenden Wohnraum über-
haupt zu vermieten. Aus diesem Grunde werden die 
Mietparteien nicht auf den Mietspiegel zurückgreifen, 
sondern den Mietpreis je nach Lage frei vereinbaren.  
 

Zudem ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Kosten 
eines Mietspiegels für die Kommunen nicht unerheblich 
sind. Aus vorgenannten Gründen erübrigt sich auch eine 
finanzielle Unterstützung des Landes.  
 

Sollten neue Erkenntnisse darüber vorliegen, ob den 
Sozialgerichten zur Beurteilung der Angemessenheit der 
Wohnungsgröße Mietspiegel zur Verfügung stehen soll-
ten, werden wir das Parlament frühzeitig informieren und 
erforderlichenfalls handeln. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Danke, Herr Minister Daehre.  
 

Nun kommen wir zur Frage 6. Es fragt der Abgeordnete 
Johannes Hauser von der FDP-Fraktion. Es geht um 
Kleintier- und Geflügelschauen an Feiertagen. Bitte, 
Herr Hauser. 
 
 

Herr Hauser (FDP): 
 

In der Vergangenheit war es möglich, Kleintier- und Ge-
flügelschauen auch an Feiertagen mit erhöhtem Schutz 
nach § 5 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage 
durchzuführen. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

Welche Gründe führten dazu, dass die Landesregierung 
an ihrer früheren Rechtsauffassung nicht mehr festhält, 
dass es sich bei den oben genannten Veranstaltungen 
um Veranstaltungen handelt, die im weitesten Sinne der 
„Volksbildung“ dienen und somit auch an stillen Tagen 
durchgeführt werden können? 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Hauser. - Für die Landesregierung 
antwortet Minister Herr Hövelmann. Bitte.  
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Frage des Abgeordneten Hauser 
namens der Landesregierung wie folgt. 
 

Zunächst möchte ich an die ausführliche Beantwortung 
der durch Sie bereits einmal gestellten Frage durch ei-
nen Vertreter meines Hauses in der Sitzung des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am 
24. September 2008 erinnern. Sie waren anwesend, in-
sofern haben Sie dort die entsprechenden Ausführungen 
zur Kenntnis genommen.  
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Ich will dennoch kurz zusammenfassen, was uns bewo-
gen hat. Es wurde, nachdem zahlreiche Interessengrup-
pen an das zuständige Ministerium herangetreten sind, 
offenkundig, dass die bisherige, für eine Interessengrup-
pe getroffene Erlasslage in Bezug auf Rassegeflügel-
schauen nicht aufrechterhalten werden kann. 
 

(Frau Weiß, CDU: Wie?) 
 

- Lassen Sie mich ausreden, dann werden Sie sehen, 
wie es möglicherweise gehen kann. - Sinn und Zweck 
der Regelung in § 5 des Feiertagsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt ist es unter anderem, am Volkstrauertag 
und am Totensonntag eine Atmosphäre herzustellen, die 
dem ernsten Charakter dieser Tage entspricht. Damit 
sollen Rücksichtnahme und Respekt vor den Gefühlen 
derjenigen Menschen ausgedrückt werden, die den je-
weiligen Tag bestimmungsgemäß, wie es so schön 
heißt, begehen möchten.  
 

Um Lösungsmöglichkeiten auszuloten, habe ich für den 
25. November 2008 den Verband der Rassegeflügel-
züchter Sachsen-Anhalt e. V. gemeinsam mit anderen 
Verbänden und Institutionen, die von den Regelungen 
des Sonn- und Feiertagsgesetzes berührt sind, zu einem 
Fachgespräch eingeladen. Ziel ist es, über die Umset-
zung des Sonn- und Feiertagsgesetzes in Sachsen-
Anhalt in der Praxis zu diskutieren und auch die Erwar-
tungen der Verbände an die verantwortlichen Stellen 
hierzu kennenzulernen.  
 

Ich will einmal vorsichtig darstellen, wie eine Lösung 
aussehen könnte, die dann nicht mehr nur eine Interes-
sengruppe bevorteilt und alle anderen nicht, sondern die 
tatsächlich dazu führt, dass wir eine einzelfallbezogene 
Entscheidungsmöglichkeit finden.  
 

Das Sonn- und Feiertagsgesetz lässt nämlich an den de-
finierten Tagen eine generelle landesweite Regelung 
nicht zu. Wer das Gesetz liest, der wird erkennen, dass 
der Gesetzgeber, also Sie, ausdrücklich dafür Sorge ge-
tragen hat, dass es keine landesweite generelle Rege-
lung gibt. Vielmehr sind in Abhängigkeit von Notwendig-
keiten und Rahmenbedingungen im Wege von Einzel-
fallentscheidungen Ausnahmen vom Sonn- und Feier-
tagsschutz an den definierten Tagen möglich.  
 

Ob es im Einzelfall berechtigte Gründe gibt, die für eine 
solche Ausnahme ausreichend sind, kann nicht in einem 
generellen Erlass für das ganze Land geregelt werden. 
Das - das ist an anderer Stelle im Gesetz geregelt - kön-
nen und müssen die Kommunen im Wege der Wahrneh-
mung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis ent-
scheiden und bewerten und am Ende dann auch im Ver-
hältnis zu den jeweiligen Interessengruppen vertreten.  
 

Ich glaube, das könnte eine Lösung für die auch sehr 
emotional geführte Diskussion im Lande Sachsen-Anhalt 
bringen. Ich will aber auch deutlich machen, dass dies 
dazu führen kann, dass es im Land, je nach Einschät-
zung der entsprechenden kommunalen Verantwortlichen 
in den Verwaltungen, zu unterschiedlichen Handhabun-
gen kommt. Das ist vom Gesetzgeber aber ausdrücklich 
gewollt. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich eine solche 
kommunale Entscheidungskompetenz in das Gesetz ge-
schrieben. Aus diesem Grunde, denke ich, kann das ei-
ne Lösung sein, um die widerstrebenden Interessen aus-
zugleichen.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Der Fragesteller, Herr Hau-
ser, hat eine Nachfrage.  

Herr Hauser (FDP): 
 

Herr Präsident, mir stehen zwei Nachfragen zu. Diese 
Möglichkeit möchte ich nutzen.  
 

Erstens. Herr Minister Hövelmann, haben Sie sich mit Ih-
rer Kabinettskollegin und unmittelbaren Nachbarin auf 
der Regierungsbank Frau Wernicke im Vorfeld fachlich 
abgestimmt? 
 

Zweitens. Haben Sie die Einladung der Ministerin, eine 
solche Geflügelschau zu besuchen, angenommen? 
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern: 
 

Wir können es natürlich sehr ernsthaft machen, Herr 
Hauser. Sie können davon ausgehen, dass ich in mei-
nem bisherigen politischen Leben mehrfach entspre-
chende Veranstaltungen besucht habe, selbst eröffnet 
habe und Schirmherr gewesen bin.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich glaube, wir stehen dahin gehend nicht zurück, wie 
Sie es mit Ihrer Fragestellung vielleicht provozierend ha-
ben sagen wollen.  
 

Im Hinblick auf die Abstimmung mit Frau Kollegin Wer-
nicke: Wir haben an dieser Stelle eine unterschiedliche 
Interessenlage.  
 

(Frau Weiß, CDU: Das ist gut so!) 
 

Das respektiere ich. Das ist auch nichts Schlimmes. Das 
kommt hin und wieder einmal vor. 
 

(Frau Weiß, CDU: Aber ganz schön!) 
 

- Frau Weiß, aber ganz schön; das ist eben manchmal 
so. - Wir werden uns gemeinsam bemühen, das so zu 
regeln, dass am Ende die unterschiedliche Interessen-
lage ausgewogen ist.  
 

(Frau Weiß, CDU: Das glaube ich nicht!) 
 

- Doch, Frau Weiß, haben Sie doch einmal Vertrauen. 
Haben Sie Vertrauen in die, die dort agieren. Das be-
kommen wir gemeinsam hin.  
 

(Zuruf von Herrn Hauser, FDP)  
 

Das Entscheidende ist - lassen Sie mich das noch sa-
gen, Herr Hauser -, dass nicht der Eindruck erweckt wird 
- einige Artikel, die ich in den letzten Wochen in den Zei-
tungen gelesen habe, sind schon so zu interpretieren, 
dass der Eindruck bewusst erweckt werden soll -, dass 
man aus politischer Opportunität gegenüber einer Inte-
ressengruppe eine besondere Gesetzesauslegung vor-
nimmt.  
 

Ich finde, das ist nicht der Wille des Gesetzgebers ge-
wesen, als er das Sonn- und Feiertagsgesetz verab-
schiedet hat. Sie als Gesetzgeber haben dabei eine an-
dere Intention gehabt. Sie haben gesagt, Sie wollen ei-
nen besonderen Sonn- und Feiertagsschutz, und nur 
wenn es berechtigte Gründe gibt, davon abzuweichen, 
dann soll von dem besonderen Schutz abgewichen wer-
den.  
 

Aber über die Frage, ob es diese hier gibt, sollen doch 
die entscheiden, die vor Ort die entsprechenden Krite-
rien anwenden können. Eine generelle, landesweite 
Ausnahmeregelung für alle ist nach meiner festen Über-
zeugung rechtlich nicht möglich.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Hövelmann.  
 

Wir kommen zur Frage 7. Sie wird von dem Abgeordne-
ten Herrn André Lüderitz von der Fraktion DIE LINKE 
gestellt. Es geht um den Stand des Planfeststellungs-
verfahrens zur Stilllegung des Endlagers für radio-
aktive Abfälle in Morsleben (ERAM). Bitte schön. 
 
 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 
 

Bereits im September 2005 hat das Bundesamt für 
Strahlenschutz dem für das Planfeststellungsverfahren 
zuständigen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Sachsen-Anhalt die für die Öffentlichkeitsbeteiligung 
auszulegenden Unterlagen übergeben. 
 

Darüber hinaus wurden im Jahr 2007 ca. 250 Unterlagen 
zum Stilllegungskonzept und zu Sicherheitsanalysen, die 
nicht für die Auslegung erforderlich sind, dem Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt übergeben. Das 
Bundesamt für Strahlenschutz informierte im Novem-
ber 2008 darüber, dass die zurzeit durchgeführten berg-
rechtlichen Sicherungsmaßnahmen voraussichtlich im 
Jahr 2009 abgeschlossen werden.  
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche Prüfberichte liegen der Landesregierung ge-
genwärtig vor und welche weiteren Maßnahmen sind 
zur Stilllegung des ERAM erforderlich? 

 

2. Wann wird das Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Planfest-
stellung für die Stilllegung des Endlagers Morsleben 
einleiten? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Lüderitz. - Für die Landesregierung 
antwortet Frau Ministerin Petra Wernicke.  
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Frage des Abgeordneten Herrn 
Lüderitz namens der Landesregierung wie folgt.  
 

Zur Frage 1: Das Bundesamt für Strahlenschutz hat die 
Stilllegung des ERAM im Jahr 1997 beantragt. Seit der 
Beantragung der Stilllegung sind insgesamt 270 Verfah-
rensunterlagen eingereicht worden. Davon wurden bis-
her zwölf Unterlagen ersatzlos aus dem Verfahren zu-
rückgezogen, 65 Unterlagen wurden revidiert und 21 Un-
terlagen durch neue ersetzt.  
 

Die Verfahrensunterlagen sind in Genehmigungs-, Prüf- 
und informelle Unterlagen sowie Auslegungsunterlagen 
für das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren unterteilt. 
Die Einteilung hat das Bundesamt für Strahlenschutz 
vorgenommen. Es legt zudem fest, welche Unterlagen 
für die Beteiligung der Öffentlichkeit auszulegen sind.  
 

Die Auslegungsunterlagen wurden meinem Haus im 
Jahr 2005 übergeben. Mit der Übergabe der Auslegungs-
unterlagen, die ein wesentlicher Bestandteil des Still-
legungsantrages sind, erhielt das Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt auch Kenntnis vom Stilllegungs-
konzept. Damit konnte das eigentliche Stilllegungsver-
fahren beginnen. Zuvor konnte nur eine begleitende Be-

gutachtung der Unterlagenerstellung im Sinne einer An-
tragsberatung durchgeführt werden. 
 

Allerdings wiesen die Auslegungsunterlagen nicht die er-
forderliche Qualität für eine Prüfung auf Plausibilität der 
Aussagen und der technischen Machbarkeit auf. Daher 
wurden in der Folgezeit weitere 69 Unterlagen zu den 
Bereichen Schachtverschlüsse, Streckenverschlüsse so-
wie Standsicherheit und Integrität der Salzbarriere ein-
gereicht und weitere 42 Unterlagen von meinem Haus 
im Rahmen von Fachgesprächen abgefordert. Absehbar 
fehlen aber noch Unterlagen für die Prüfung der Aus-
legungsreife.  
 

Die Überarbeitung einiger Unterlagen sowie Neuberech-
nungen sind seit Februar dieses Jahres vom Bundesamt 
für Strahlenschutz angekündigt, da ein neuer Standort 
für die Salzbetonförderanlage geplant ist. Diese Unter-
lagen, die im Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren auszu-
legen sind, sollen Ende 2008 dem Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt vorgelegt werden. 
 

Parallel zu den Auslegungsunterlagen prüft das Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt selbstverständlich 
alle weiteren im Verfahren befindlichen Unterlagen und 
führt mit dem Bundesamt für Strahlenschutz regelmäßig 
Fachgespräche.  
 

Außerdem finden zweimal im Jahr so genannte trilatera-
le Gespräche zwischen dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Bundes-
amt für Strahlenschutz und meinem Haus statt. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit ist damit stets über alle Aktivitäten auf dem 
Laufenden. 
 

Bisher gab es seitens des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine positive 
Resonanz auf die Arbeit des Ministeriums für Landwirt-
schaft und Umwelt. 
 

Zur Frage 2: Das Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt strebt an, im nächsten Jahr die Öffentlichkeits-
beteiligung einzuleiten. Deshalb hat derzeit die Prüfung 
der Auslegungsunterlagen Vorrang. Wie schon kurz an-
gesprochen, werden diese Unterlagen hinsichtlich ihrer 
Vollständigkeit, ihrer Plausibilität, der Machbarkeit der 
Maßnahmen und ihrer inhaltlichen Konsistenz zusätzlich 
zu den weiteren 270 Verfahrensunterlagen geprüft. Dies 
erfordert zumindest eine Sichtung und Plausibilitätsprü-
fung aller im Verfahren befindlichen Unterlagen.  
 

Aufgrund der wiederholten Revision von Unterlagen und 
wegen noch fehlender Unterlagen gestaltete sich das 
Verfahren nicht in der zu erwartenden Zügigkeit. Das 
Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, dass Dritte aus 
diesen Unterlagen ihre Betroffenheit erkennen müssen, 
und zwar auch unter Einbeziehung externer Gutachter.  
 

Außerdem müssen bei der Planfeststellungsbehörde, al-
so meinem Haus, alle begründeten Zweifel an der tech-
nischen Machbarkeit des Vorhabens ausgeräumt sein. 
Das bedeutet allerdings noch nicht, dass das Ministeri-
um für Landwirtschaft und Umwelt dem Vorhaben voll-
ständig zustimmen könnte. Das kann das Ministerium 
erst, wenn alle rechnerischen Nachweise vom Bundes-
amt für Strahlenschutz vorgelegt und durch mein Haus 
geprüft wurden und wenn letztlich der Nachweis der 
Langzeitsicherheit erbracht wurde. Ich glaube einschät-
zen zu können, dass bis zu dieser Entscheidung noch 
sehr viel Arbeit vor uns liegt. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin Wernicke. Zusatzfragen 
gibt es nicht.  
 

Deshalb kommen wir jetzt zur letzten Frage, zur Fra-
ge 8. Es fragt Frau Jutta Fiedler von der Fraktion DIE 
LINKE und es geht um Projekte zur Vermeidung von 
Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen 
Schulabbruchs. Bitte schön. 
 
 

Frau Fiedler (DIE LINKE):  
 

In Sachsen-Anhalt verlassen immer noch zu viele Schü-
lerinnen und Schüler die Schule ohne einen Abschluss. 
Die Landesregierung hat erklärt, diese Schulabbrecher-
quote spürbar senken zu wollen.  
 

Dazu wurde unter anderem das Programm „Projekte zur 
Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des 
vorzeitigen Schulabbruchs“ mit einer Summe von 59 Mil-
lionen aus ESF-Mitteln aufgelegt. Die entsprechenden 
Richtlinien wurden vom Ministerium für Soziales und 
Gesundheit im Sommer dieses Jahres erlassen und ver-
öffentlicht, obwohl das Programm bereits für das Schul-
jahr 2007/2008 praxiswirksam werden sollte. Bisher liegt 
unseres Wissens lediglich eine Entscheidung über die 
Landeskoordinierungsstelle vor. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Bis zu welchem Zeitpunkt werden die Entschei-
dungs- und Bewilligungsverfahren für die regionalen 
Netzwerkstellen in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten und die bedarfsorientierte Schulsozialarbeit 
sowie für bildungsbezogene Angebote verbindlich 
abgeschlossen? 

 

2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem ver-
zögerten Anlauf des Programms hinsichtlich nicht 
verwendeter Mittel und der Laufzeit des Projektes? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Fiedler. - Für die Landesregierung ant-
wortet Herr Professor Jan-Hendrik Olbertz. Bitte schön.  
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Frage der Abgeordneten Fiedler beantworte ich 
für die Landesregierung wie folgt. 
 

Zur Frage 1: Die Veröffentlichung der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für das Programm „Pro-
jekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Sen-
kung des vorzeitigen Schulabbruchs“ erfolgte im Ministe-
rialblatt Nr. 27 für das Land Sachsen-Anhalt am 11. Au-
gust 2008. Schon am 10. Juli 2008 wurden alle poten-
ziellen Antragsteller darüber informiert.  
 

Entsprechend den Antragsmodalitäten der Richtlinie hat-
ten die potenziellen Träger der Projekte in diesem Jahr 
die Möglichkeit, ihre Anträge bis zum 15. August, und 
zwar für den Bereich Unterstützung, Beratung und Be-
gleitung, Netzwerkstellen, und bis zum 15. September, 
hier für Schulsozialarbeit, bildungsbezogene Angebote, 
einzureichen. Bewilligungsbehörde für alle oben genann-
ten Förderbereiche ist das Landesverwaltungsamt, dort 
das Referat 601, also das Landesjugendamt.  
 

Bisher wurden keine Bewilligungen ausgesprochen - das 
ist richtig -, da entsprechend der Förderrichtlinie alle An-
träge für Schulsozialarbeit, bildungsbezogene Angebote 

und Netzwerkstellen durch die so genannte Koordinie-
rungsstelle fachlich bewertet werden müssen. 
 

Die Bewilligungsbehörde arbeitet derzeit an dem Zuwen-
dungsbescheid für diesen Programmteil. Nachdem der 
Zuwendungsbescheid für diese Koordinierungsstelle, wo 
alle Fäden zusammenlaufen, erteilt worden ist, wird un-
mittelbar mit der fachlichen Prüfung der eingereichten 
Konzepte für die anderen Programmmodule begonnen. 
Ein Abschluss der Entscheidungs- und Bewilligungsver-
fahren zu den vorliegenden Anträgen für Netzwerkstel-
len ist für Dezember 2008 und für die bedarfsorientierte 
Schulsozialarbeit bzw. die bildungsbezogenen Projekte 
für Januar 2009 vorgesehen. 
 

Zur Frage 2: Die ursprüngliche Planung sah für den Pro-
grammstart tatsächlich vor, im Jahr 2008 schon mit der 
Errichtung von zehn Netzwerkstellen, 100 Schulsozial-
arbeitsprojekten und 200 bildungsbezogenen Vorhaben 
zu beginnen.  
 

Für die Jahre 2009 und 2010 war ein Aufwuchs von 
14 Netzwerkstellen und 150 bzw. 170 Schulsozialprojek-
ten geplant. Die Anzahl von 200 bildungsbezogenen An-
geboten wird aber beibehalten. Die bisherige Nichtinan-
spruchnahme der Mittel, die aufgrund ihrer Übertragbar-
keit übrigens auch nicht verfallen, führt dazu, dass über 
den gesamten Programmzeitraum von jetzt ab betrach-
tet mehr Projekte kalkuliert werden können, als ur-
sprünglich vorgesehen waren. - Vielen Dank. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Olbertz. Es gibt eine Nach-
frage. - Bitte, Frau Fiedler. 
 
 

Frau Fiedler (DIE LINKE):  
 

Ich habe zwei Nachfragen, wenn ich sie stellen darf. 
- Erstens. Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob alle Land-
kreise diese Netzwerkstellen beantragt haben oder ob 
es, so wie unsere Information lautet, tatsächlich einen 
Landkreis gibt, der darauf verzichtet? 
 

Zweitens. Sie sprachen eben von der Übertragbarkeit 
der Mittel. Meinen Sie damit diese „n+2-Regelung“, die 
besagt - so habe ich es jedenfalls gelesen -, dass die 
Auszahlung der Mittel für das Projekt bis zum Jahr 2015 
reichen könnte?  
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister:  
 

Frau Fiedler, da ich hier in Vertretung von Frau Kollegin 
Kuppe antworte, möchte ich ein bisschen vorsichtig sein 
mit der Antwort, die ich Ihnen gern noch präzise über-
mittle.  
 

Zur ersten Frage. Die Mittel verfallen tatsächlich nicht. 
Das heißt, wir werden dadurch, dass wir etwas später 
anfangen, weil die Koordinierungsstelle jetzt erst besetzt 
werden kann, in der verbleibenden Zeit mehr Projekte 
mit den gleichen Mitteln fördern können. Nach hinten al-
lerdings ist die Abrechnung dieser Mittel durch die EU-
Strukturfondsregelungen begrenzt. Dort haben wir keine 
Flexibilität. Es kann also nur funktionieren, indem wir die 
Projekte verdichten, wenn wir mehr Projekte in dieser 
Zeit verwirklichen wollen.  
 

Zur zweiten Frage. Mir ist nicht bekannt, dass ein Land-
kreis keinen Förderantrag gestellt hat. Diese Information 
wäre mir neu. Der gehe ich gern nach. Ich möchte aber 
bekennen, dass ich mir das nicht vorstellen kann. - Dan-
ke. 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. Es wird also ein Teil der Antwort nachge-
reicht werden. Damit ist die Frage 8 erledigt und die 
Fragestunde abgeschlossen.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf: 
 
 
 

Dritte Beratung  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes im Land Sachsen-Anhalt (PStG-AG LSA)  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 5/1411 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 5/1524 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 5/1567 
 
 
 

Ich bitte Herrn Madl, als Berichterstatter das Wort zu 
nehmen. 
 
 

Herr Madl, Berichterstatter des Ausschusses für In-
neres: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landes-
regierung in der Drs. 5/1411 erstmals in der 43. Sitzung 
am 11. September 2008 zur Beratung und Beschluss-
fassung in den Ausschuss für Inneres überwiesen. 
 

Nach erfolgter Beratung im Innenausschuss in der 
42. Sitzung am 25. September 2008 und der Erarbeitung 
einer Beschlussempfehlung an den Landtag erhielt der 
Innenausschuss am 7. Oktober 2008 ein Schreiben vom 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst.  
 

Ich möchte an dieser Stelle auf meine Berichterstattung 
vom 9. Oktober 2008 zu diesem Gesetzentwurf verwei-
sen. Ich habe darauf hingewiesen, dass im Verlauf der 
Beratung ein Vertreter des GBD verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen § 4 des Gesetzentwurfs geäußert hat-
te, weil es eine Kompetenz des Landes zur Abweichung 
vom Bundesrecht in diesem Fall nicht gebe.  
 

Der GBD bezog sich in seinem Schreiben vom 7. Okto-
ber 2008 auf eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts, wonach die Länder nicht berechtigt sind, 
Gesetzgebungsbefugnisse dort in Anspruch zu nehmen, 
wo sie im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 
eine abschließende Bundesregelung für unzulänglich 
und darum reformbedürftig erachten.  
 

Um sich mit dem Inhalt des Schreibens des GBD aus-
einandersetzen zu können, wurde in der 45. Sitzung des 
Landtages am 9. Oktober 2008 nach vorheriger Abspra-
che mit den innenpolitischen Sprechern der Fraktionen 
die Rücküberweisung des Gesetzentwurfs in den Innen-
ausschuss beantragt. Diesem Antrag wurde hier ent-
sprochen.  
 

Daraufhin konnte sich der Innenausschuss in der 43. Sit-
zung am 23. Oktober 2008 ein weiteres Mal mit dem Ge-
setzentwurf und dem Schreiben des GBD vom 7. Okto-
ber 2008 befassen.  
 

Im Ergebnis der Beratung verabschiedete der Innenaus-
schuss mit 8 : 0 : 3 Stimmen die Ihnen in der Drs. 5/1567 
vorliegende Beschlussempfehlung.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen 
des Ausschusses für Inneres bitte ich Sie darum, dieser 
Beschlussempfehlung zuzustimmen. - Ich bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Madl. - Bevor wir die Redebeiträge 
der Fraktionen hören, erteile ich Minister Hövelmann das 
Wort. 
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern: 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich denke, zu den Inhalten des Ge-
setzentwurfes ist ausreichend Stellung genommen wor-
den. Ich möchte noch auf Folgendes hinweisen und in 
diesem Zusammenhang um Abstimmung über den Ge-
setzentwurf bitten: 
 

Die Spitzenverbände der Kommunen in Sachsen-Anhalt 
haben dem Gesetzesvorhaben zugestimmt. Die darin 
vorgesehenen Abweichungen von den bundesrecht-
lichen Vorgaben sind zulässig.  
 

Kollege Madl hat zu Recht darauf hingewiesen, die Kom-
munen warten darauf, dass das Gesetz in Kraft tritt, sie 
sind mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darauf 
vorbereitet, es haben entsprechende Schulungen statt-
gefunden.  
 

Ich bitte um Beratung und Abstimmung, sodass das Ge-
setz zum 1. Januar 2009 in Kraft treten kann. Wir wür-
den damit den Kommunen sehr entgegenkommen. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Hövelmann. - Nun hören wir 
für die FDP-Fraktion Herrn Kosmehl. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Der Berichterstatter des Ausschusses 
für Inneres wie auch der Minister haben den einzigen 
Knackpunkt in dem Gesetzentwurf bereits dargestellt. Es 
geht um die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, über § 4 
des Ihnen vorliegenden Ausführungsgesetzes eine vom 
Bundesrecht abweichende Kostenregelung für das Land 
und damit insbesondere für seine Kommunen zu schaf-
fen oder nicht. Es ist eine Abwägung, bei der es für bei-
de Alternativen gute Argumente gibt.  
 

Wir, die FDP-Fraktion, haben die Ausführungen des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes zum Anlass ge-
nommen, bei der letzten Debatte eine dritte Lesung und 
eine nochmalige Beratung im Innenausschuss einzufor-
dern.  
 

Im Innenausschuss sind die Argumente noch einmal 
dargelegt worden. Der Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst hat darauf hingewiesen, dass es den Kommunen, 
wenn man eine abweichende Regelung im Landesrecht 
nicht trifft, offensteht, vor dem Bundesverfassungs-
gericht wegen Nichteinhaltung des Prinzips der Konnexi-
tät zu klagen, weil der Bundesgesetzgeber eben keine 
Kostenregelung zugunsten der Kommunen getroffen hat. 
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Es stellt sich auch die Frage, ob der Gesetzgeber, ob-
gleich er eigentlich - in diesem Punkt schließe ich mich 
dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst an - keinen 
Spielraum für eine Abweichung hat, weil das Bundes-
gesetz abschließend ist, nicht eine solche abweichende 
Regelung treffen sollte, um den Kommunen einen Aus-
gleich zu ermöglichen und ihnen damit den Gang nach 
Karlsruhe zu ersparen. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie ich bereits 
ausgeführt habe, es gibt für beide Lösungen gute Grün-
de. Die FDP-Fraktion wird sich bei der Abstimmung über 
den Gesetzentwurf der Stimme enthalten. Wir konnten 
keine der beiden Lösungen der jeweils anderen vorzie-
hen. Wir halten beide Lösungen mit guten Argumenten 
für handhabbar.  
 

Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung des Per-
sonenstandsgesetzes erfolgen muss. Damit soll die Re-
gierungsmehrheit, so denke ich, in diesem Hohen Hause 
die Entscheidung für den Gesetzentwurf treffen. Wir 
werden uns bei der Abstimmung der Stimme enthalten. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Nun spricht für die SPD-
Fraktion Herr Rothe. - Er verzichtet auf einen Redebei-
trag. Für die Fraktion DIE LINKE hat dann Herr Grünert 
das Wort. Bitte. 
 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kosmehl 
ist ja schon auf die wesentlichen Regelungsinhalte ein-
gegangen. Wir sehen das genauso, wobei wir im Prinzip 
dafür plädieren, dann schon die Bürger zu entlasten und 
den Kommunen diesen Gang zu ermöglichen. Insofern, 
sage ich einmal, konnten auch die verfassungsrecht-
lichen Bedenken mit einem Verweis auf Regelungen an-
derer Länder so nicht zerstreut werden.  
 

Wir halten trotzdem - deswegen bin ich noch einmal 
hierher gekommen - an dem Versprechen der Landes-
regierung fest, dass spätestens nach einem Jahr eine 
Evaluierung der Kosten erfolgen soll. Ich denke, der 
Landtag sollte dieses Ergebnis dann auch würdigen. Ob 
es dann zu einer Rechtsänderung kommt oder nicht - da 
muss man sehen, wie die Kosten verteilt werden.  
 

Aufgrund der auch von uns getragenen verfassungs-
rechtlichen Bedenken werden wir diesem Gesetzentwurf 
in der Abstimmung nur mit Stimmenthaltung begegnen 
können. - Danke. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Grünert. - Nun spricht für die CDU-
Fraktion Herr Bommersbach. Bitte schön, Herr Bom-
mersbach. 
 
 

Herr Bommersbach (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich möchte mich heute in meinen Ausführungen 
zum Personenstandsgesetz kurz fassen. Da aufgrund 
der Föderalismusreform keine bundesgesetzliche Auf-
gabenzuweisung an die Kommunen mehr erfolgen darf, 

muss eine eigene Regelung zum Personenstandsgesetz 
durch das Land Sachsen-Anhalt geschaffen werden.  
 

Wie bereits in der letzten Debatte zum Personenstands-
gesetz ausgeführt, hat es keine gravierenden Änderun-
gen gegenüber der bisherigen Vorgehensweise gege-
ben. Personenstandsrechtliche Angelegenheiten neh-
men die Standesämter wahr. Diese sind bei den Ge-
meinden angesiedelt. Die besondere Zuständigkeit der 
Landkreise und kreisfreien Städte für die im Gesetz be-
nannten Fälle ist ebenso unverändert.  
 

Auf der letzten Landtagssitzung sollte bereits die ab-
schließende Debatte zu diesem Gesetzentwurf stattfin-
den. Sie wurde aufgrund der verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen die Regelung des darin enthaltenen § 4 
abgesetzt. 
 

Über diese Problematik, meine Damen und Herren, ist 
erneut und eingehend im Innenausschuss unter Zuhilfe-
nahme der Stellungnahme des GBD beraten worden. 
Letztlich geht es um die Frage, ob die Gemeinden, die 
das Gesetz umsetzen müssen, für Beglaubigung oder 
Beurkundung in Namensangelegenheiten nach auslän-
dischem Recht hinsichtlich der Anpassung an das deut-
sche Recht Gebühren erheben dürfen.  
 

Mit der vorgesehenen Gebührenerhebung soll erreicht 
werden, dass die Gemeinden, die diese Aufgabe in Zu-
kunft wahrnehmen müssen, nicht auf zusätzlich entstan-
denen Kosten sitzen bleiben. Für einen angemessenen 
Kostenausgleich in den Kommunen kann somit gesorgt 
werden. Diese Regelung ist auch in anderen Bundes-
ländern üblich; das wurde bereits gesagt. Ich möchte 
hier nur anführen: Bayern, Brandenburg, Bremen, Nie-
dersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen.  
 

Der Innenausschuss hat hieran lediglich redaktionelle 
Änderungen vorgenommen. Ansonsten ist es, wie ge-
sagt, dabei geblieben. 
 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz, weil ich 
es für ein gutes Gesetz halte und weil damit die Kosten-
frage für die Kommunen eindeutig geregelt ist. - Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Bommersbach. - Damit ist die Debatte 
beendet. Wir stimmen jetzt ab. Wenn niemand eine Ein-
zelabstimmung wünscht, fasse ich die Abstimmung über 
die selbständigen Bestimmungen zusammen. - Dann 
können wir das so machen.  
 

(Unruhe) 
 

Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer 
enthält sich der Stimme? - Wie angekündigt enthalten 
sich die Oppositionsfraktionen. Die Koalitionsfraktionen 
haben zugestimmt. Damit ist das so beschlossen.  
 

Nun stimmen wir ab über die Gesetzesüberschrift und 
zugleich über das Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer 
stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Gleiches Abstimmungsverhalten 
wie eben. Damit ist dieses Gesetz so beschlossen wor-
den und der Tagesordnungspunkt 4 ist erledigt. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Meine Damen und Herren! Wir haben einen zeitlichen 
Vorlauf. Es wird vorgeschlagen, die Tagesordnungs-
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punkte 16 bis 19 heute noch abzuhandeln. Die meisten 
haben schon zugesagt. Klären Sie bitte, dass dann auch 
die Berichterstatter im Haus sind. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes und anderer Gesetze 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 5/901 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 5/1568 
 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE - Drs. 5/1594 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 27. Sitzung des Land-
tages am 11. Oktober 2007 statt. Berichterstatterin ist 
die Abgeordnete Frau Silke Schindler. Bitte sehr. 
 
 

Frau Schindler, Berichterstatterin des Ausschusses 
für Inneres:  
 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! In der 27. Sitzung am 11. Oktober 2007 
hat der Landtag den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Geset-
ze, einen Gesetzentwurf der Landesregierung in der 
Drs. 5/901, zur federführenden Beratung in den Innen-
ausschuss überwiesen. Mitberatend wurde der Aus-
schuss für Finanzen beteiligt. 
 

Die Landesregierung verfolgte mit diesem Gesetzent-
wurf zum einen das Ziel, den freiwilligen Zusammen-
schluss zu Einheitsgemeinden finanziell zu unterstützen. 
Zum anderen machte der Zusammenschluss der Städte 
Dessau und Roßlau eine finanzielle Folgeregelung für 
die Verschiebung zwischen den kommunalen Gruppen 
erforderlich.  
 

Darüber hinaus soll auf die Kofinanzierung von Straßen-
bauprojekten aus Mitteln der Investitionshilfe mittelfristig 
verzichtet werden. Die Finanzierung der Suchtbera-
tungsstellen sollte zur Verfahrensvereinfachung in das 
FAG überführt werden. Außerdem bietet das 1995 in 
Kraft getretene Finanzausgleichsgesetz weiteres Opti-
mierungspotenzial in der Durchführung. 
 

Der Innenausschuss befasste sich erstmals in der 
26. Sitzung am 25. Oktober 2007 mit dem Gesetzent-
wurf und verständigte sich zum Verfahren. Im Ergebnis 
der Beratung wurde beschlossen, am 19. November 2007 
eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen. 
Diese Anhörung fand am Nachmittag des 19. Novem-
ber 2007 in öffentlicher Sitzung statt.  
 

(Unruhe) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es ist etwas zu laut im Raum. 
 
 

Frau Schindler, Berichterstatterin des Ausschusses 
für Inneres:  
 

Zur Anhörung wurden unter anderem die kommunalen 
Spitzenverbände, der Landesrechnungshof Sachsen-
Anhalt, die Finanzministerien der Länder Thüringen und 
Sachsen sowie Sachverständige und Verbände eingela-
den.  

Nach erfolgter Anhörung und nach der Vorlage der Nie-
derschrift über die Anhörung erfolgte eine weitere Bera-
tung des Gesetzentwurfs in der 28. Sitzung am 22. No-
vember 2007. Zu Beginn der Beratung sprach sich der 
innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion dafür aus, 
das Gesetz zum 1. Januar 2008 in Kraft treten zu las-
sen, weil bestimmte Anpassungen notwendig sind und 
nicht aufgeschoben werden können.  
 

Eine grundlegende Überarbeitung des Finanzaus-
gleichsgesetzes sollte auf der Grundlage des von der 
Landesregierung bereits angekündigten weiteren Ge-
setzentwurfs zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen 
werden. 
 

Die Fraktion DIE LINKE regte an, wegen der zahlreichen 
nicht geklärten Fragen die Teile des Gesetzentwurfs, die 
am 1. Januar 2008 in Kraft treten mussten, in das Haus-
haltsbegleitgesetz aufzunehmen. Die anderen im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Regelungen sollten erst nach 
umfassender Erörterung auf der Grundlage eines weite-
ren Gesetzentwurfs in Kraft gesetzt werden.  
 

Der Anregung der SPD-Fraktion folgend, wurde der Ge-
setzentwurf nach einer ausführlichen Debatte zur Ab-
stimmung gestellt. Mit 8 : 4 : 0 Stimmen wurde dem mit-
beratenden Ausschuss für Finanzen die Annahme des 
Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung empfohlen. 
 

In der 30. Sitzung des Ausschusses für Inneres am 
29. November 2007 verständigten sich die Ausschuss-
mitglieder darauf, dass den Fraktionen jeweils ein Ex-
emplar des vom Ministerium vorgelegten Orientierungs-
datenerlasses zur Verfügung gestellt wird. Am 30. No-
vember 2007 wurde den Referenten der Fraktionen je-
weils ein Exemplar überlassen.  
 

Weil die beabsichtigte Beratung des Gesetzentwurfs in 
der 45. Sitzung des Ausschusses für Finanzen am 
29. November 2007 nicht stattfand, verzichtete der In-
nenausschuss in der 31. Sitzung am 5. Dezember 2007 
auf eine abschließende Beratung und auf die Erarbei-
tung einer Beschlussempfehlung an den Landtag. 
 

Der Bitte der SPD-Fraktion in der 41. Sitzung des Innen-
ausschuss am 4. September 2008 entsprechend, erfolg-
te eine weitere Beratung des Gesetzes zur Änderung 
des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze in 
der 42. Sitzung am 25. September 2008. In Vorbereitung 
dieser Sitzung wurde den Ausschussmitgliedern am 
24. September 2008 ein Änderungsantrag der Fraktio-
nen der CDU und der SPD elektronisch zur Kenntnis 
gegeben. Ein gedrucktes Exemplar dieses Änderungs-
antrages wurde den Ausschussmitgliedern zu Beginn 
der Sitzung am 25. September 2008 als Tischvorlage 
übergeben. 
 

Zur Begründung des Änderungsantrages führten die Ko-
alitionsfraktionen aus, durch die Änderung von Nr. 2 
Buchstabe a des Artikels 1 erreichen zu wollen, dass der 
Ausgleich der für die kreisfreien Städte vorgesehenen 
Erhöhung ihres Anteils nicht zulasten der zentralen Orte 
im kreisangehörigen Bereich erfolgen soll. Zur Stärkung 
der Mittelzentren soll der Zuschlag um drei auf elf Pro-
zentpunkte erhöht werden. Diese Änderung soll zu-
nächst nur für das Jahr 2009 gelten. Danach ist eine 
Anpassung an die Festlegungen in einer FAG-Änderung 
vorgesehen.  
 

Die unter Nr. 14 in Artikel 1 vorgesehene Änderung des 
§ 21 Abs. 1 FAG trägt der Tatsache Rechnung, dass 
die bisherige pauschale Kostenregelung im Finanzaus-



 Landtag von Sachsen-Anhalt • Fünfte Wahlperiode • Plenarprotokoll 5/47 • 13.11.2008 3161 
 

gleichsgesetz durch ein pauschaliertes Verfahren im 
Aufnahmegesetz ersetzt worden ist. Deshalb ist die An-
passung des § 21 Abs. 1 FAG erforderlich. 
 

Darüber hinaus ist die Streichung einiger Nummern in 
Artikel 1 vorgesehen, da die Änderungen teilweise mit 
dem Haushaltsbegleitgesetz 2008 beschlossen worden 
sind bzw. in eine weitere Änderung des FAG einfließen 
sollen. Die Änderung des Artikels 4 macht deutlich, dass 
das Gesetz nur für das Jahr 2009 gelten soll. 
 

Der Änderungsantrag wurde nach kurzer Diskussion mit 
8 : 1 : 2 Stimmen angenommen.  
 

Im Ergebnis der Beratung verabschiedete der Innen-
ausschuss in der Sitzung am 25. September 2008 mit 
8 : 0 : 3 Stimmen eine weitere vorläufige Beschlussemp-
fehlung an den mitberatenden Finanzausschuss. Dar-
über hinaus kam der Ausschuss überein, die vorläufige 
Beschlussempfehlung den kommunalen Spitzenverbän-
den mit der Bitte zu übersenden, sich bis zur abschlie-
ßenden Beratung des Innenausschusses über den Ge-
setzentwurf am 23. Oktober 2008 hierzu schriftlich zu 
äußern.  
 

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2008 erhielt der Innen-
ausschuss eine Synopse mit den rechtsförmlichen An-
merkungen des Gesetzgebungs- und Beratungsdiens-
tes.  
 

Der Finanzausschuss befasste sich in der 58. Sitzung 
am 15. Oktober 2008 mit dem Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Geset-
ze und der vorläufigen Beschlussempfehlung des Innen-
ausschusses vom 25. September 2008. Er schloss sich 
dieser vorläufigen Beschlussempfehlung mit 7 : 0 : 4 
Stimmen an.  
 

Am 16. Oktober 2008 wurde den Mitgliedern des Innen-
ausschusses ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LIN-
KE übergeben. Die Stellungnahme des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt vom 21. Oktober 2008 sowie die des 
Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 
22. Oktober 2008 zur vorläufigen Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses vom 25. September 2008 lagen 
dem Ausschuss rechtzeitig vor und konnten daher bei 
der abschließenden Beratung des in Rede stehenden 
Gesetzentwurfs in der Drs. 5/901 in der 43. Sitzung am 
23. Oktober 2008 berücksichtigt werden.  
 

Vor Beginn dieser Sitzung teilte die Fraktion DIE LINKE 
dem Innenausschuss mit, dass der Änderungsantrag 
vom 16. Oktober 2008 zurückgezogen wird. Gleichzeitig 
wurde dem Ausschuss ein neuer Änderungsantrag über-
reicht. Dieser wurde als Tischvorlage an die Aus-
schussmitglieder verteilt. Die Fraktion DIE LINKE schlägt 
in ihrem Änderungsantrag insbesondere eine Verände-
rung der Berechnungsmodalitäten der Steuerkraftmess-
zahlen vor. Dieser Änderungsantrag fand keine Zustim-
mung.  
 

Nach einer ausführlichen Diskussion verabschiedete der 
Innenausschuss in der 43. Sitzung am 23. Oktober 2008 
unter Berücksichtigung der rechtsförmlichen Änderungs-
vorschläge des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes 
mit 8 : 0 : 4 Stimmen die Ihnen in der Drs. 5/1568 vorlie-
gende Beschlussempfehlung.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Namen des 
Ausschusses für Inneres bitte ich um Zustimmung zu der 
vorliegenden Beschlussempfehlung. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Schindler. - Für die Landesregierung wird 
Herr Innenminister Hövelmann sprechen. 
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern: 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die Landesregierung hat im letzten 
Jahr einen Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes und anderer Gesetze in den Landtag 
eingebracht. Dieser Gesetzentwurf beinhaltet neben ei-
nigen redaktionellen Anpassungen auch Änderungen bei 
der Binnenverteilung, der allgemeinen Zuweisungen und 
der Steuerkraftberechnung.  
 

Ursächlich - das will ich in Erinnerung rufen - für die 
Veränderung der Binnenverteilung ist der Zusammen-
schluss der kreisfreien Stadt Dessau mit der damals 
kreisangehörigen Stadt Roßlau; denn nach der gelten-
den Rechtslage bleibt der prozentuale Anteil der drei 
kommunalen Gruppen an den allgemeinen Zuweisungen 
unverändert, obwohl durch den Zusammenschluss mehr 
als 13 000 Einwohner von der Gruppe der kreisangehö-
rigen Gemeinden hin zur Gruppe der kreisfreien Städte 
verschoben wurden.  
 

Aus diesem Grund sieht der Gesetzentwurf eine Anpas-
sung der Binnenverteilung von einem Prozentpunkt zu-
gunsten der kreisfreien Städte und zulasten der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden vor. Dieser eine 
Prozentpunkt entspricht rechnerisch in etwa der Ein-
wohnerzahl Roßlaus und macht etwa 13 Millionen € aus, 
die entgegen anderslautenden Annahmen zum weit 
überwiegenden Teil auch tatsächlich der Stadt Dessau-
Roßlau zufließen und nur zu einem geringeren Teil den 
Städten Halle und Magdeburg.  
 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine stärkere 
Gewichtung der Mittelzentren vor, so wie es auch Be-
standteil der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD 
ist.  
 

Eine Änderung der Steuerkraftberechnung mittels fiktiver 
Hebesätze bei gleichzeitiger Umstellung auf das so ge-
nannte Nettoverfahren bei der Gewerbesteuerumlage 
fand im Rahmen der Anhörung der kommunalen Spit-
zenverbände nur zum Teil Zustimmung. Deshalb hat 
sich der federführende Ausschuss für Inneres darauf 
verständigt, zunächst auf Änderungen der Steuerkraft-
berechnung zu verzichten.  
 

(Zustimmung von Herrn Tullner, CDU) 
 

- Moment! - Diese soll erst in die nach der Koalitionsver-
einbarung als zweiten Schritt vorgesehene stärker auf-
gabenbezogene Ausrichtung des kommunalen Finanz-
ausgleichs einbezogen werden, den wir im kommenden 
Jahr im Rahmen der so genannten großen Novelle zum 
Finanzausgleichsgesetz auf den Weg bringen wollen. 
 

(Herr Tullner, CDU: Schauen wir einmal!) 
 

Jetzt können Sie klatschen. - Diese aufgabenbezogene 
FAG-Novelle, an deren Vorbereitung in der Finanzstruk-
turkommission zurzeit intensiv gearbeitet wird und von 
der ich weiß, dass sie ein besonderes Anliegen auch 
hier im Landtag ist, wird auch eine längerfristige Rege-
lung zur Binnenverteilung enthalten. Im vorliegenden 
Entwurf ist diese nur für 2009 geregelt. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir noch eine Bemerkung: Die Änderung des Finanz-
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ausgleichsgesetzes hätte insbesondere mit Blick auf das 
Zusammengehen von Dessau und Roßlau zur Stadt 
Dessau-Roßlau bereits 2008 in Kraft treten sollen.  
 

(Zuruf von der CDU: Das stimmt!) 
 

Da dies nicht möglich war, haben die Landesregierung 
und der Landtag in gemeinsamer Verantwortung den 
kreisfreien Städten im Haushaltsjahr 2008 einmalig Mit-
tel in Höhe von insgesamt 12 Millionen € zur Verfügung 
gestellt. Der Betrag wird den kreisfreien Städten im Ver-
hältnis zu den ihnen zufließenden allgemeinen Zuwei-
sungen in vierteljährlichen Raten überwiesen.  
 

Die Bereitstellung der Mittel - darauf will ich hinweisen - 
erfolgt zusätzlich zur Finanzausgleichsmasse. Folglich 
haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden kei-
ne Minderung ihrer Zuweisungen erfahren, und auch die 
Landkreise partizipieren daran im Rahmen der Kreis-
umlage. Somit wurden mit dieser Maßnahme nicht nur 
die kreisfreien Städte, sondern unter dem Strich auch 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und die 
Landkreise im Jahr 2008 finanziell gestärkt. Das sollte 
an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden. 
- Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Innenminister, es gibt noch eine Nachfrage vom 
Abgeordneten Herrn Grünert. - Bitte sehr, Herr Grünert. 
 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 
 

Sie haben gerade gesagt, dass entgegen anderslauten-
den Annahmen zu einem weit überwiegenden Teil die 
Stadt Dessau-Roßlau von der Erhöhung profitiert. Kön-
nen Sie einmal darstellen, wie das im Zusammenhang 
mit der Anlage zum FAG aufgehen soll, wonach die 
Stadt Dessau 100 % bekommt und die anderen beiden 
kreisfreien Städte 115 %? 
 
 

Herr Hövelmann, Minister des Innern: 
 

Werter Herr Grünert, Sie wissen, dass die Verteilung un-
ter den drei kreisfreien Städten nach ihren Einwohner-
zahlen erfolgt. Da gibt es die von Ihnen angesprochene 
Gewichtung. Der Einwohnerzuwachs - und zwar der 
deutliche Einwohnerzuwachs der Stadt Dessau-Roßlau 
durch das Zusammengehen mit Roßlau - führt dazu, 
dass die Erhöhung um den einen Prozentpunkt in der 
Gesamtmasse für die kreisfreien Städte dazu führt, dass 
die Stadt Dessau-Roßlau in etwa - ich könnte es genau 
recherchieren und Ihnen die Zahl zu einem späteren 
Zeitpunkt nachreichen - zu 60, 65 % daran partizipiert 
und nur der geringere Teil aufgrund der Verteilungsregu-
larien im FAG unter den Städten Halle und Magdeburg 
aufgeteilt wird. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Innenminister. - Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht der Abgeordnete Herr Grünert. 
 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Auf den 
langwierigen Prozess der Erarbeitung eines Finanzaus-
gleichsgesetzes sind meine Vorredner schon eingegan-
gen. Mittlerweile liegt uns die Beschlussempfehlung vor, 

und man sollte sich noch einmal daran erinnern, welche 
Ziele im Zusammenhang mit den Punkten, die heute auf 
der Tagesordnung stehen, verfolgt werden sollten.  
 

Zum einen sollte aufgrund des Zusammenschlusses der 
Städte Dessau und Roßlau und des daraus resultieren-
den Übergangs der Bevölkerung aus dem kreisangehö-
rigen Bereich in den kreisfreien Bereich eine Anpassung 
bei der Aufteilung der allgemeinen Zuweisungen zu-
gunsten der kreisfreien Städte erfolgen. Zum anderen 
sollte im Rahmen der parlamentarischen Beratung eine 
Stärkung der Mittelzentren durch die Erhöhung der Be-
darfsmesszahl von der Kennziffer 8 auf die neue Kenn-
ziffer 11 erfolgen. Eine vormals beabsichtigte Anhebung 
der Bedarfsmesszahl für Grundzentren wurde verworfen.  
 

Mit diesen Regelungen gibt es aus unserer Sicht erheb-
liche Verschiebungen in der kommunalen Familie. Wel-
che Wirkungen von dem heute zu beschließenden Fi-
nanzausgleichsgesetz auf den gemeindlichen Bereich 
- und hier insbesondere im ländlichen Raum - tatsächlich 
ausgehen, bleibt offen. 
 

Offen bleibt auch die Frage der Umsetzung der Ankün-
digung des Innenministers vom 12. September 2008, 
nach der eine ausgewogene Verteilung der finanziellen 
Zuweisungen zwischen den drei kommunalen Gruppen 
- Landkreise, kreisfreie Städte sowie kreisangehörige 
Städte und Gemeinden - erreicht werden solle.  
 

Weiter sagte der Minister, dass gegenwärtig vor allem 
kreisfreie Städte und Landkreise davon betroffen seien, 
dass sie die ihnen obliegenden Aufgaben nicht mehr 
ausreichend finanzieren könnten; die Einigung in der 
Koalition für eine verbesserte Verteilung stehe. - So die 
Äußerungen des Innenministers. Diese Regelung solle 
noch in diesem Jahr erfolgen. 
 

Fazit: Mittlerweile partizipieren die drei kreisfreien Städte 
in zwei Jahren von Zuweisungen in Höhe von ca. 25 Mil-
lionen € zusätzlich, währenddessen die Zuweisungen 
und Entlastungen der Landkreise gegen null tendieren 
- und das auch vor dem Hintergrund der vor nicht allzu 
langer Zeit verabschiedeten Resolution des Landkreis-
tages.  
 

Meine Damen und Herren! Die nun vorliegende Be-
schlussempfehlung sieht eine Umverteilung der finan-
ziellen Zuweisungen nur in diese zwei Richtungen vor. In 
der Pressemitteilung des Landkreistages wurde nachhal-
tig auf die Situation der Landkreise hingewiesen. Dort 
heißt es: 
 

„Kein Landkreis in Sachsen-Anhalt verfügt mehr 
über einen ausgeglichenen Haushalt. Insgesamt 
hat sich in den Verwaltungshaushalten ein Fehl-
betrag von 426,6 Millionen €, durchschnittlich fast 
39 Millionen € je Landkreis, aufgebaut. Drama-
tisch ist zugleich die Höhe der Kassenverstär-
kungskredite in Höhe von 366,7 Millionen €. Die 
erkennbare Schieflage der Kreisfinanzen erfor-
dert dringend Veränderungen an der Systematik 
des kommunalen Finanzausgleichs.“ 

 

Gerade vor dem Hintergrund der für das Jahr 2009 be-
absichtigten Absenkungen der Zuweisungen für die Kos-
ten der Unterkunft an die Landkreise wird mit einer er-
heblichen Mehrbelastung zu rechnen sein, die ohne eine 
weitere drastische Erhöhung der Kreisumlage nicht mehr 
zu kompensieren sein wird. 
 

Im Rahmen der Behandlung unseres Antrages in der 
Drs. 5/1456 zur kurzfristigen Stabilisierung und Stärkung 
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der finanziellen Situation der Landkreise im Innenaus-
schuss blieben jedoch sowohl der Innenminister als 
auch die Vertreter der Koalition eine Antwort auf die Fra-
ge schuldig, wie sie die Landkreise konkret entschulden 
bzw. stärken wollen, damit diese ihre Aufgaben wahr-
nehmen können. 
 

Meine Damen und Herren! Unser Änderungsantrag soll 
zwei Dinge korrigieren. Zum einen wollen wir nur die 
durch den Zusammenschluss der Städte Dessau und 
Roßlau tatsächlich wechselnden Einwohner mit Stand 
per 31. Dezember 2005 in eine Erhöhung des Anteils 
der kreisfreien Städte einfließen lassen. Das sind exakt 
27,56601 % und nicht 28 %. Diese Regelung lehnt sich 
also wörtlich an die Begründung der Landesregierung 
an.  
 

Zum anderen greifen wir den Lösungsvorschlag des 
Landkreistages aus dem Jahr 2007 auf, die Steuerkraft-
messzahlen der Gemeinden, geregelt in § 8 Abs. 2 FAG, 
von 80% auf 100 % anzuheben. Durch diese Regelung 
werden die Landkreise tatsächlich gestärkt.  
 

Da sich auch DIE LINKE für die Stärkung der Mittelzen-
tren ausspricht, lehnen wir aufgrund der befristeten Gel-
tungsdauer die Änderung des FAG in diesem konkreten 
Fall mit der vorgesehenen Regelung nicht ab. 
 

Meine Damen und Herren! Ich werbe nochmals nachhal-
tig um die Zustimmung zu unseren Änderungsvorschlä-
gen. Im Falle einer Ablehnung unseres Antrages wird 
sich unsere Fraktion bei der Gesamtabstimmung der 
Stimme enthalten. - Ich danke für die Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Für die CDU-Fraktion spricht der Abge-
ordnete Herr Stahlknecht.  
 
 

Herr Stahlknecht (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
denke, das Wesentliche, was die Zahlen angeht, ist ge-
sagt worden. Ich möchte mich nicht wiederholen. Wir 
werden in einem großen FAG-Wurf, in einer großen 
FAG-Novelle andere Gewichtungen treffen als jetzt. Im 
Augenblick war eine Änderung erforderlich, weil durch 
den Zusammenschluss von Dessau und Roßlau eine 
andere Einwohnerzahl vorhanden war und weil wir uns 
auch der Tatsache bewusst sind, dass in den drei Ober-
zentren Einrichtungen vorgehalten werden, die von den 
Anrainergemeinden mit genutzt werden, sodass zumin-
dest in gewisser Weise auch ein finanzieller Transfer 
stattfinden muss. 
 

Wir haben uns in der Koalition nach Diskussionen be-
wusst einvernehmlich gegen Zwangseingemeindungen 
in die drei Oberzentren ausgesprochen, haben aber im 
gleichen Atemzug die Dinge berücksichtigt wissen wol-
len, die jetzt zunächst im FAG geregelt sind. 
 

Nun will ich Ihnen, Herr Grünert, und Ihrer Partei inso-
weit Recht geben. Das FAG, wie es jetzt ist und auch 
wie wir es geändert haben, ist nicht gut; aber es gibt im 
Augenblick aus unserer Sicht keine bessere Lösung.  
 

Deshalb haben wir diese Änderung für die Dauer von ei-
nem Jahr beschlossen, sodass nach einem Jahr der alte 
Zustand wieder eintreten wird. Wir haben das bewusst 
deshalb gemacht, weil wir Sie auf diesen Weg mitneh-
men wollen und uns selbst die Zielmarke setzen wollen, 

ein neues Finanzausgleichsgesetz zu erarbeiten, mit 
dem wir die Finanzen aufgabenbezogen verteilen wollen 
und in dem wir sagen werden, dass bei den Gemeinden, 
in denen Einrichtungen vorgehalten werden, die kosten-
intensiv sind, eine höhere Finanzzuweisung zu erfolgen 
hat, und bei den Gemeinden, die eigentlich nur noch ei-
ne Schlaffunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger erfül-
len - ich darf es einmal so formulieren - die Finanz-
zuweisungen geringer zu wählen sind, weil deren finan-
zielle Aufwendungen geringer sind.  
 

Ich bin mir mit meiner Fraktion sicher, dass es ein 
schwieriger Prozess sein wird, weil die Erfahrung aus 
dem langjährigen politischen Geschäft in der Kommunal-
politik zeigt, dass, wenn es um die Verteilung von Geld 
geht, jeder sagt, dass er an sich der Wichtigste sei und 
der Nachbar eigentlich weniger Geld brauche. Auch der 
eine oder andere Abgeordnete wird gelegentlich ange-
sprochen, die Fraktion hinsichtlich der Interessen der 
jeweiligen Gemeinde zu beeinflussen. Aber ich gehe da-
von aus, dass wir das einvernehmlich lösen werden.  
 

Abschließend sage ich mit einer gewissen selbstkriti-
schen Einschätzung, dass das, was wir heute beschlie-
ßen, nicht der große Wurf ist. Es gibt allerdings keinen 
besseren. Über Ihre Vorstellungen werden wir diskutie-
ren. Herr Grünert, wir wollten für die Dauer eines Jahres 
nicht noch weitere Dinge ändern, da klar war, dass die-
ses FAG, wie es jetzt ist, ein Gesetz auf Abruf ist.  
 

Insofern bitte ich darum, dass Sie unserem Antrag zu-
stimmen. Ihrem Antrag können wir leider nicht zustim-
men, aber ich nehme aus unserer Sicht mit Dankbarkeit 
zur Kenntnis, dass Sie sich bei der Abstimmung zumin-
dest der Stimme enthalten werden. - Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Stahlknecht. - Für die FDP-Fraktion spricht 
der Abgeordneter Herr Wolpert.  
 
 

Herr Wolpert (FDP): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Die Änderung des FAG bedeutet letztlich eine 
Veränderung des Anteils der Zuweisungen an die kreis-
freien Städte von 27 % auf 28 % und bei den Mittelzen-
tren eine Erhöhung um 3 %. Das Ganze geht zulasten 
der kreisangehörigen Kommunen und soll auf die Dauer 
eines Jahres beschränkt sein.  
 

Die Frage, warum das geschehen soll, habe ich von der 
Koalitionsfraktion im Innenausschuss beantwortet zu be-
kommen versucht. Das war ein schwieriges Unterfan-
gen. Es stand zumindest im Gesetzentwurf, dass das 
Ganze deshalb erfolgen soll, weil sich Dessau und Roß-
lau zusammengeschlossen hätten, dies auch dem Ein-
wohnerzuwachs entsprechen würde und deswegen eine 
solche Zuweisung an die kreisfreien Städte notwendig 
sei.  
 

Sie haben gerade von der LINKEN gehört, dass der 
Wert von 1 % falsch angesetzt ist. Ich glaube, dass er 
auch insgesamt nicht wirklich berücksichtigt, wie die Zu- 
und Abgänge zu den einzelnen Gruppen in der kommu-
nalen Familie innerhalb des FAG vonstatten gegangen 
sind. Sie werden auf dieser Basis so oder so keinen ge-
rechten Ausgleich finden. Wir halten dies für einen 
grundsätzlich falschen Ansatz.  
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Angemessener ist der Ansatz zu sagen: Die Kommunen 
nehmen unterschiedliche Aufgaben wahr; damit entste-
hen unterschiedliche Kosten und dementsprechend ist 
auch eine unterschiedliche Zuweisung zu bemessen. 
Das ist letztlich nichts anderes als das, was vom Thürin-
ger Verfassungsgericht festgeschrieben wurde und was 
Sie in dem großen Wurf auch erarbeiten wollen.  
 

Wenn dem aber so ist, dann können Sie nicht mit pro-
zentualen Zuweisungen arbeiten und es bleibt lediglich 
Stückwerk; denn die erhöhte Zuweisung von 27 % an 
die kreisfreien Städte sollte gerade diesem Umstand 
Rechnung tragen, und Sie haben festgestellt, der Maß-
stab taugt nicht. Demnach kann eine Erhöhung auf 28 % 
auch nicht taugen.  
 

Im Übrigen ist festzustellen, dass die Erhöhung der Zu-
weisungen an die Mittelzentren in der Gesamtregelung 
teilweise keinen Vorteil, sondern Nachteile für die Mittel-
zentren mit sich bringt. Herr Kosmehl hat mir gesagt, für 
Bitterfeld-Wolfen seien es minus 40 000 €, wenn ich es 
richtig im Kopf habe. Die Stärkung der Mittelzentren, die 
Sie propagieren, wird so nicht erreicht. 
 

Der Knackpunkt ist - das hat Herr Rothe in der Innen-
ausschusssitzung auch gesagt -, dass die Struktur des 
FAG nicht tauglich ist.  
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Das stimmt!) 
 

Sie ändern an der Struktur des FAG damit gar nichts. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Das stimmt auch!) 
 

Sie machen aber eine Interimslösung für ein Jahr. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Stimmt!) 
 

Damit greifen Sie in das ein, was das FAG bisher regelt, 
nämlich langfristige Beobachtungszeiträume. Sie werfen 
das ganze System über den Haufen, ohne ein neues zu 
schaffen, und das Ganze für nur ein Jahr. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Es kommt!) 
 

Der Effekt ist, dass die betroffene Stadt Dessau-Roßlau 
1,9 Millionen € mehr bekommt für ein Jahr. 
 

(Herr Scharf, CDU: Wir haben mit Ihnen auch 
schon das FAG im Begleitgesetz geändert!) 

 

- Ja, aber auch nicht glücklich. Deswegen macht es das 
nicht besser.  
 

(Herr Scharf, CDU: Aber auch nicht schlechter 
als das, was wir früher gemacht haben!) 

 

- Der Jurist sagt: Es gibt keine Gleichheit im Unrecht.  
 

Wenn Sie das vor dem Hintergrund sehen, dass gerade 
jetzt die kreisfreien Städte ganz erhebliche Zusatzein-
nahmen in den Steuerbereichen haben, dann stellt sich 
die Frage, warum Sie gerade in dem Jahr, in dem es 
den Städten gut geht, eine solche Erhöhung machen, 
die natürlich zulasten der anderen kommunalen Fami-
lienmitglieder geht und letztlich für die einen nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein ist, für die anderen aber 
eine Schlechterstellung bedeutet und insgesamt einen 
Systemwechsel nicht herbeiführt. 
 

Es mag sein, dass Sie sich damit selbst unter Druck set-
zen wollten und sagen: Ich möchte unbedingt, dass das 
FAG, der große Wurf, auch noch zustande kommt - ein 
löbliches Ziel. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Eben! - Herr Tullner, CDU: 
Selbstmotivation!) 

- Ja, das mag ja sein. Aber das machen Sie zulasten der 
Kommunen, die durch diese Art und Weise benachteiligt 
werden. Das ist ein löbliches Ziel, aber kein löblicher 
Weg. 
 

(Herr Tullner, CDU: Kein Kommentar!) 
 

Letztlich ist festzustellen, dass Sie lediglich einem ge-
folgt sind: Sie wollten keine Eingemeindungen um die 
großen Zentren haben, 
 

(Zustimmung von Herrn Stahlknecht, CDU) 
 

und diesem Druck haben Sie nicht standgehalten und 
haben eine Interimslösung gefunden, mit der Sie sich zu 
retten versuchen, sind aber letztlich vor dem Begehren 
der SPD eingeknickt, und das - - 
 

(Herr Tullner, CDU: Liberaler Populismus!) 
 

- Ja, das ist sicherlich eine liberale Ansicht, aber populis-
tisch ist das nicht. Das ist genau das, was Herr Stahl-
knecht gerade eben erklärt hat. Das ist genau der Punkt: 
Sie machen Politik auf Kosten der Bürger und der Kom-
munen, weil Sie sich hier drin nicht einigen können. Das 
haben wir heute Vormittag schon einmal angesprochen. 
- Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der FDP - Minister Herr Hövel-
mann: Wir haben uns geeinigt!) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeord-
nete Frau Schindler.  
 
 

Frau Schindler (SPD): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Damen und Her-
ren! Wie ich als Berichterstatterin vortragen und berich-
ten konnte, hat der Gesetzentwurf seit seiner Einbrin-
gung viele Änderungen erfahren. Von dem ursprüng-
lichen Gesetzentwurf sind nur noch einzelne Bestandtei-
le in der neuen Beschlussvorlage enthalten.  
 

Bereits vor einem Jahr konnte ich an dieser Stelle bei 
der Einbringung des Gesetzentwurfes feststellen, dass 
im ganzen Haus Einigkeit darüber besteht, dass das Fi-
nanzausgleichsgesetz, so wie es sich derzeit darstellt, 
neu ausgerichtet werden muss und dass es einer Ände-
rung bedarf. 
 

Das war aber nicht nur die Schlussfolgerung aus dem 
Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtes, sondern 
auch eine Reaktion auf die veränderten Finanzbezie-
hungen, Finanzentwicklungen und auch Verwaltungs-
strukturen in unserem Land.  
 

Mit dem Gesetz wird ein befristeter Schritt zur Verände-
rung der Binnenverteilung innerhalb des kommunalen 
Finanzausgleiches getan. Es ist nicht, wie Sie, Herr Wol-
pert, gesagt haben, ein Umändern des gesamten Sys-
tems, sondern nur ein beschränkter Schritt innerhalb der 
Binnenverteilung.  
 

Welchen Anteil die kommunalen Gruppen, also die kreis-
freien Städte, die Landkreise und die kreisangehörigen 
Gemeinden, an der jeweiligen Finanzausgleichsmasse 
haben, richtet sich, wie meine Vorredner schon gesagt 
haben, nach den Aufgaben, die vor Ort erfüllt werden, 
und auch nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung.  
 

Im konkreten Fall wurde der Zusammenschluss der 
kreisfreien Stadt Dessau und der kreisangehörigen Stadt 
Roßlau herangezogen. Es ist nicht zu verkennen, dass 
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dies Auswirkungen auf den Finanzausgleich und auf die 
Finanzausgleichssumme hat. Die Schlussfolgerung ist 
auch logisch, dass der Anschluss der kreisangehörigen 
Stadt Roßlau an Dessau zulasten des kreisangehörigen 
Bereiches gehen muss. 
 

Wir haben aber auch festgestellt, dass Gemeinden mit 
zentralörtlicher Bedeutung - das sind nicht nur die kreis-
freien Städte, sondern auch die Mittelzentren - für ihr 
Umfeld Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. Oft sind 
in diesen Orten soziale und kulturelle Einrichtungen kon-
zentriert und werden für das Umfeld vorgehalten. Das 
wurde heute bei der Diskussion unter dem Tagesord-
nungspunkt 1 noch einmal besonders deutlich.  
 

Bereits im Koalitionsvertrag haben die Koalitionspartner 
deshalb miteinander vereinbart, diesem Umstand Rech-
nung zu tragen. Viele Statistiken zur Haushaltssituation 
der Gemeinden, die wir in den letzten Monaten und Jah-
ren vorgelegt bekommen haben, zeigen, besonders 
auch der neueste Kommunalfinanzbericht 2008, dass 
mit der Größe einer Gemeinde und der entsprechenden 
zentralörtlichen Bedeutung auch der Stand der Verschul-
dung steigt bzw. der Haushaltsausgleich immer schwie-
riger möglich ist. 
 

(Zustimmung von Herrn Felke, SPD) 
 

Mehreinnahmen aus der besseren Finanzausstattung 
der Gemeinden betreffen aber nicht nur die kreisfreien 
Städte, sondern Gemeinden und Städte im ganzen 
Land. Das ist wiederum festzustellen. Die geplante Ge-
setzesänderung nimmt daher eine stärkere Gewichtung 
zugunsten zentraler Orte vor. 
 

Zu dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. Sie 
wissen, dass auch ich dafür eintrete, dass sich Städte 
und Gemeinden entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
am Finanzausgleich beteiligen und damit auch bei der 
Bemessung der Kreisumlage heranzuziehen sind.  
 

Bereits in dem ersten Entwurf des Gesetzes war eine 
Änderung in diese Richtung angedacht. Die Anhörungen 
zeigten jedoch, dass es zu dieser Änderung zwar Zu-
stimmung beim Landkreistag gab, aber große Bedenken 
beim Städte- und Gemeindebund, und zwar insbesonde-
re was die Frist und die Umsetzung vor Ort anbetrifft.  
 

Diese Änderung würde zu Mehreinnahmen bei den 
Landkreisen führen, so wie Sie es in der Begründung 
des Antrags dargestellt haben, aber nicht sofort zu einer 
Absenkung der Kreisumlagehebesätze, was ja die Be-
fürchtung beim Städte- und Gemeindebund hervorgeru-
fen hat. Diese könnten dann nicht ausgeglichen werden.  
 

Auch aktuelle Aussagen des Landesverwaltungsamtes 
gehen dahin - wie wir es von den Vorrednern auch 
schon gehört haben -, dass Hebesatzsenkungen, solan-
ge sich Landkreise in der Haushaltskonsolidierung be-
finden, nicht genehmigungsfähig seien.  
 

Somit ist der Gedanke in Ihrem Änderungsantrag durch-
aus nachvollziehbar. Er sollte, wie schon angedeutet 
wurde, in die Diskussion über die beabsichtigte größere 
Novelle zum FAG mit einbezogen werden. Für heute 
lehnen wir den Änderungsantrag aber ab. Ich bitte um 
Zustimmung zu der vorliegenden Beschlussempfehlung. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Schindler. - Damit ist die Debatte be-
endet. Wir treten in das Abstimmungsverfahren zu der 

Beschlussempfehlung in Drs. 5/1568 und zu dem Ände-
rungsantrag in Drs. 5/1594 ein.  
 

Ich würde zuerst über den Änderungsantrag abstimmen 
lassen wollen. Kann ich das in Gänze machen? - Das ist 
der Fall. Wer dem Änderungsantrag in Drs. 5/1594 zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind die 
übrigen Fraktionen. - Damit ist der Änderungsantrag ab-
gelehnt worden.  
 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf. Wünscht jemand eine gesonderte Abstimmung an 
irgendeiner Stelle? 
 

(Herr Tullner, CDU: Nein!) 
 

Dann lasse ich über den Gesetzentwurf in der Fassung 
der Beschlussempfehlung in Drs. 5/1568 in Gänze ab-
stimmen. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen. Wer ist dagegen? - Das ist die FDP-Fraktion. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. Damit ist das Gesetz beschlossen worden und 
wir verlassen den Tagesordnungspunkt 5.  
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 5/284  
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren  
 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der SPD 
- Drs. 5/1011  
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 5/1571 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 8. Sitzung des Landtages 
am 19. Oktober 2006 bzw. in der 32. Sitzung des Land-
tages am 14. Dezember 2007 statt. Berichterstatter ist 
der Abgeordnete Herr Madl. Bitte sehr.  
 
 

Herr Madl, Berichterstatter des Ausschusses für In-
neres: 
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Der Landtag hat den Entwurf eines 
Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausge-
henden Gefahren in der 8. Sitzung am 19. Oktober 2006 
zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inne-
res und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Recht und 
Verfassung sowie für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten überwiesen.  
 

Die Landesregierung will mit diesem Gesetz eine ge-
setzliche Regelung schaffen, die der Gefahrenvorsorge 
hinsichtlich des Umgangs mit bestimmten Hunden dient 
und bereits der Entstehung abstrakter oder konkreter 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ent-
gegenwirkt. 
 

§ 1 des Gesetzentwurfs ermächtigt die Landesregierung, 
in einer Verordnung zu regeln, bei welchen Hunden auf-
grund ihrer Rassezugehörigkeit ein überdurchschnitt-
liches Gefährdungspotenzial vermutet wird, welche Vor-
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aussetzungen die Halter dieser Hunde erfüllen müssen 
bzw. unter welchen Voraussetzungen diese Hunde 
gehalten werden dürfen. 
 

Mit § 2 dieser Vorschrift sollen die Halter dieser Hunde 
zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer Haft-
pflichtversicherung verpflichtet werden, um im Fall einer 
Schädigung Dritter die Begleichung der finanziellen Fol-
gen sicherzustellen. 
 

Nach § 3 dieses Gesetzentwurfs werden Verstöße ge-
gen die Haftpflichtversicherung mit einem Bußgeld be-
droht.  
 

Das Inkrafttreten dieser Vorschriften regelt § 4 des Ge-
setzentwurfs. 
 

Der Ausschuss für Inneres hat sich erstmals in der Sit-
zung am 8. November 2006 mit diesem Gesetzentwurf 
befasst. Im Vorfeld dieser Beratungen wandten sich eine 
Tierärztin, der Verband der Tierpsychologen und Tier-
verhaltenstherapeuten e. V. sowie Hundehalter und 
-züchter, deren Hunde als gefährlich eingestuft werden 
sollen, an den Innenausschuss und legten ihren Stand-
punkt zu dem Gesetzentwurf dar. Sie baten darum, im 
Innenausschuss zu dem Gesetzentwurf angehört zu 
werden, und wiesen darauf hin, dass die Gefährlichkeit 
von Hunden nicht von der Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Rasse abhängig ist.  
 

Der Ausschuss für Inneres beschloss im Ergebnis seiner 
Beratung am 11. Januar 2007, eine Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf durchzuführen. Diese Anhörung fand in 
öffentlicher Sitzung statt. Zur Anhörung wurden neben 
Sachverständigen, Vereinen und Verbänden auch die 
mitberatenden Ausschüsse für Recht und Verfassung 
sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einge-
laden.  
 

Da sich der vorliegende Gesetzentwurf im Wesentlichen 
an den Inhalten der Verordnung des Bundeslandes Hes-
sen orientiert, wurde zur Anhörung auch ein Vertreter 
des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport 
eingeladen.  
 

Um den Anzuhörenden die Möglichkeit zu geben, sich 
auf diese Anhörung vorbereiten zu können, wurde ihnen 
mit der Einladung der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung in Drs. 5/284 sowie eine von der Landesregierung 
zur Verfügung gestellte Übersicht über die Eckpunkte 
einer landesrechtlichen Regelung zur Abwehr der von 
Hunden ausgehenden Gefahren zur Kenntnis gegeben. 
 

In der 17. Sitzung des Innenausschusses am 18. März 
2007 wurden mit Vertretern der Diensthundeführerschu-
le in nichtöffentlicher Sitzung noch offene Fragen erör-
tert.  
 

Im Ergebnis der Anhörung und der Befragung von Ver-
tretern der Diensthundeführerschule legten die Frak-
tionen der CDU und der SPD dem Landtag den Entwurf 
eines Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden 
ausgehenden Gefahren in Drs. 5/1011 vor. Der Landtag 
überwies diesen Gesetzentwurf in der 32. Sitzung am 
14. Dezember 2007 zur Beratung in den Innenaus-
schuss. 
 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der 
SPD sieht eine Zweiteilung vor. Danach wird unterschie-
den zwischen Hunden, deren Gefährlichkeit widerleglich 
vermutet wird, und Hunden, die aufgrund bestimmter 
auffälliger Verhaltensweisen den Rückschluss auf eine 

tatsächliche Gefährlichkeit zulassen. Letztere dürfen nur 
gehalten werden, wenn eine Erlaubnis erteilt wird.  
 

Für Hunde, die nach Bundesrecht einem Einfuhr- und 
Verbringungsverbot unterliegen und deren Zucht unter-
sagt ist, besteht eine Gefährlichkeitsvermutung. Die Ge-
fährlichkeitsvermutung ist also vom Halter zu wider-
legen, wenn er einen nach Bundesrecht als gefährlich 
eingestuften Hund halten möchte. 
 

Der Gesetzentwurf sieht ferner bei Kenntniserlangung 
von Beißvorfällen mit Hunden eine Meldepflicht für Hu-
man- und für Veterinärmediziner vor. Der Gesetzentwurf 
sieht einen fünfjährigen Erfahrungszeitraum vor, nach 
dem die Landesregierung unter Mitwirkung der kommu-
nalen Spitzenverbände und anderer Sachverständiger 
die Auswirkungen dieses Gesetzes überprüfen soll. 
 

Der Innenausschuss befasste sich in der 33. Sitzung am 
10. Januar 2008 mit dem Gesetzentwurf der Regie-
rungsfraktionen und beschloss, auf der Grundlage die-
ses Gesetzentwurfs noch einmal Sachverständige, Ver-
eine und Verbände anzuhören. Als Anhörungstermin 
wurde der 13. März 2008 festgelegt.  
 

Beide Gesetzentwürfe, der der Landesregierung in Drs. 
5/284 sowie der der Fraktionen der CDU und der SPD, 
waren Gegenstand der 37. Sitzung am 3. April 2008. 
Zum Gesetzentwurf der Landesregierung erarbeitete der 
Innenausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung 
an die mitberatenden Ausschüsse für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten sowie für Recht und Verfassung. 
Beiden Ausschüssen wurde mit 8 : 0 : 4 Stimmen emp-
fohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für er-
ledigt zu erklären, weil der Innenausschuss beabsichti-
ge, zu diesem Thema eine Beschlussempfehlung an den 
Landtag auf der Grundlage des Gesetzentwurfs der 
Fraktionen der CDU und der SPD in Drs. 5/1011 ab-
zugeben.  
 

Der Ausschuss für Recht und Verfassung schloss sich 
einstimmig und der Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten mehrheitlich der vorläufigen Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Inneres vom 
3. April 2008 an. 
 

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der 
SPD beschloss der Innenausschuss in der 37. Sitzung 
am 3. April 2007, den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz zu bitten, eine schriftliche Stellungnahme zur 
Pflicht von Ärzten und Tierärzten, Beißvorfälle zu mel-
den, bis zu der Sitzung am 8. Mai 2008 vorzulegen. Die-
ser Bitte kam der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz mit Schreiben vom 5. Mai 2008 nach.  
 

Beide Gesetzentwürfe standen auf der Tagesordnung 
der 39. Sitzung des Innenausschusses am 8. Mai 2008. 
Weil die Stellungnahme des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz den Ausschuss erst kurz vor der Mai-
Sitzung erreichte und daher nicht erschöpfend ausge-
wertet werden konnte, kamen die Ausschussmitglieder 
überein, die Beratung über die Gesetzentwürfe bis zur 
nächsten turnusmäßigen Sitzung am 12. Juni 2008 zu 
verschieben. 
 

Zu Beginn der 40. Sitzung am 12. Juni 2008 wurde der 
Bitte der Regierungsfraktionen, den Gesetzentwurf noch 
einmal von der Tagesordnung zu nehmen, entsprochen. 
Der Grund hierfür war die Absicht, die Fragen, die sich in 
Bezug auf die Kostenermittlung und das Konnexi-
tätsprinzip ergeben hatten, abschließend zu klären.  
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Eine weitere Beratung erfolgte in der Sitzung am 4. Sep-
tember 2008. Das war die 41. Sitzung. Zur Vorbereitung 
auf diese Beratung gingen dem Ausschuss eine Synop-
se des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes zu dem 
Gesetzentwurf sowie ein Vorschlag des Innenministe-
riums zur Kostenregelung zu.  
 

Um den Ausschussmitgliedern ausreichend Zeit einzu-
räumen, sich mit der Synopse des GDB, die neben den 
Änderungsvorschlägen der Regierungsfraktionen auch 
rechtsförmliche Hinweise enthielt, sowie den Kosten-
regelungen befassen zu können, wurde auf eine ab-
schließende Beratung über die Gesetzentwürfe verzich-
tet und vereinbart, sich im Oktober erneut mit diesem 
Thema zu befassen. 
 

Der Innenausschuss befasste sich in der 43. Sitzung am 
23. Oktober 2008 noch einmal mit beiden Gesetzentwür-
fen. Im Vorfeld dieser Sitzung erreichte den Ausschuss 
am 21. Oktober 2008 ein Änderungsantrag der Fraktio-
nen der CDU und der SPD.  
 

Der Änderungsantrag enthält einen neuen Regelungs-
vorschlag für die so genannten Vermutungshunde, also 
Hunde der Rassen, deren Einfuhr in die Bundesrepublik 
Deutschland verboten ist. Für solche Hunde wird das 
Gesetz ab dem Tag seines Inkrafttretens, also dem 
1. März 2009, in vollem Umfang Anwendung finden.  
 

In dem Änderungsantrag wird darüber hinaus vorge-
schlagen, dass die Regelungen erst für die Hunde voll-
umfänglich gelten, die nach dem Datum des Inkrafttre-
tens geboren wurden oder werden. Damit wird sich für 
die Kommunen ab dem 1. März 2009 kein Mehraufwand 
durch eine Nachermittlung und Registrierung von bereits 
lebenden Hunden ergeben. Am 1. März 2009 bereits le-
bende Hunde, abgesehen von Vermutungshunden, sol-
len von diesem Gesetz nur betroffen sein, wenn sie auf-
fällig werden.  
 

Mit dieser durchaus wesentlichen Änderung folge man 
Bedenken, die im Zuge der Anhörung geäußert worden 
seien.  
 

Außerdem soll in dem Gesetzentwurf ein Durchbre-
chungstatbestand aufgenommen werden, damit die Be-
hörden, die die Steuerdaten für die Hundehalter auf-
nehmen, die entsprechenden Daten an die für die Füh-
rung des zentralen Registers zuständige Behörde wei-
terleiten dürfen. 
 

Die Regierungsfraktionen schlagen in ihrem Änderungs-
antrag außerdem einen umfangreichen Gebührentat-
bestand vor. Darüber hinaus ist die Schaffung einer Re-
gelung zum Ausgleich von Mehrkosten beabsichtigt, die 
den Kommunen durch die Übertragung der Aufgabe ent-
stehen werden. Der Änderungsantrag sieht vor, dass 
das Land einmalig Kosten für Investitionen in Höhe von 
75 000 € sowie jährlich anfallende Mehrkosten pauschal 
in Höhe von 100 000 €, im Jahr des Inkrafttretens des 
Gesetzes in Höhe von 25 000 € ausgleichen wird. 
 

In Bezug auf den Aufbau und den Betrieb eines zentra-
len Registers sieht der Änderungsantrag darüber hinaus 
eine Verordnungsermächtigung für das Innenministerium 
vor.  
 

Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass hinsicht-
lich des Änderungsantrages eine erste Lesung im Ple-
num notwendig wird, weil er Regelungen zum Ausgleich 
von Mehrkosten enthält und diese im Gesetzentwurf in 
der Drs. 5/1011 nicht enthalten sind. Da es sich hierbei 

auch um Kostenfragen handelt, sollte der Finanzaus-
schuss beteiligt werden. 
 

Der Innenausschuss beschloss, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung in der Drs. 5/284 für erledigt zu erklä-
ren und das Thema auf der Grundlage der Vorschläge 
des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes zum Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU und der SPD in der 
Drs. 5/1011 vom 24 Juli 2008 weiterzuberaten. Der Än-
derungsantrag der Regierungsfraktionen vom 21. Okto-
ber 2008 sowie die rechtsförmlichen Änderungsvor-
schläge des GBD in der Synopse vom 24. Juli 2008 ka-
men zur Abstimmung und wurden mit 8 : 4 : 0 Stimmen 
beschlossen. 
 

Im Ergebnis der Beratungen wurde in der 43. Sitzung 
des Innenausschusses am 23. Oktober 2008 mit 8 : 0 : 4 
Stimmen beschlossen, dem Landtag zu empfehlen, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 5/284 für 
erledigt zu erklären sowie den Gesetzentwurf der Frak-
tionen der CDU und der SPD mit den beschlossenen Än-
derungen an den Innenausschuss zurückzuüberweisen 
und zusätzlich an den Finanzausschuss zu überweisen.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Namen 
des Ausschusses für Inneres bitte ich um Zustimmung 
zu dieser Beschlussempfehlung in der Drs. 5/1571. - Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke schön, Herr Madl, für Ihre zügige Vortragsweise. 
Vielleicht haben Sie dadurch das Gesetzgebungsverfah-
ren wesentlich beschleunigt. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei allen Fraktionen) 
 

Bevor wir zur Aussprache kommen, habe ich die Freude, 
Damen und Herren des Betriebsrates des Klinikums 
Mansfelder Land bei uns begrüßen zu können. Seien 
Sie herzlich willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Die Landesregierung verzichtet auf einen Redebeitrag. 
Damit treten wir gleich in die Debatte der Fraktionen ein. 
Als erster Debattenredner wird der Abgeordnete Herr 
Kosmehl von der FDP sprechen. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Herr Minister, sehr verehrter Herr Kol-
lege Kolze 
 

(Oh! bei der CDU) 
 

- dazwischen war ein Komma: „Sehr geehrter Herr Mi-
nister - Komma - sehr geehrter Herr Kollege Kolze“ -, auf 
Ihre Bemühungen, mir schon zu signalisieren, dass ich 
doch etwas langsamer sprechen solle, werde ich natür-
lich reagieren. Diesem Wunsch kann ich auch ganz lo-
cker nachkommen, weil die unendliche Geschichte 
„Hundegesetz Sachsen-Anhalt“ heute nicht zum Ab-
schluss kommt, sodass ich bei der abschließenden Be-
ratung - ich sage mal: wann immer das sein mag - Gele-
genheit haben werde, noch einmal und dann sicherlich 
mit ein bisschen mehr Dampf das Parlament zu einer le-
bendigen Debatte zu bewegen. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die unendliche 
Geschichte Hundegesetz und das Agieren der Koalitions-
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fraktionen sind in diesem Hohen Hause sicherlich ein-
malig. Herr Kollege Scharf würde es wahrscheinlich zu 
den Sternstunden des Parlaments rechnen, in welcher 
intensiven Arbeit sich der Innenausschuss über die vie-
len, vielen Monate, Jahre, ja, fast schon Legislaturperio-
den mit diesem Gesetz beschäftigt hat. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Konstante 
in dieser Diskussion ist die FDP-Fraktion. 
 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP - Lachen bei 
der CDU, bei der SPD und bei der LINKEN) 

 

Sie bleibt ganz ruhig, sie bleibt sachlich und sie bleibt 
vor allen Dingen bei ihrem Nein zu dem Gesetzentwurf,  
 

(Beifall bei der FDP) 
 

den Sie, Herr Minister, vorgelegt haben, aber auch bei 
ihrem Nein zu dem Gesetzentwurf, den die Koalitions-
fraktionen vorgelegt haben, sowie bei ihrem Nein zu 
dem Gesetzentwurf, wie er Ihnen heute in der Fassung 
der Beschlussempfehlung des Innenausschusses vorge-
legt wurde.  
 

Ich will Ihnen heute ganz kurz schildern, worum es in 
den nächsten Debatten oder in den nächsten Aus-
schussberatungen bzw. in der nächsten Ausschussbera-
tung und danach in der Plenarsitzung gehen wird und 
warum wir bei unserem Nein bleiben werden. 
 

Zunächst erwarte ich heute von den beiden Sprechern 
der Koalitionsfraktionen, dass sie ihren Antrag, den sie 
in der letzten Sitzung des Innenausschusses vorgetra-
gen haben, inhaltlich begründen, dass sie uns sagen, 
woher sie die Mittel nehmen, um die Kosten, die sie als 
Folge in diesen Gesetzentwurf geschrieben haben, zu 
tragen.  
 

Sicherlich, jeder nimmt jeden Euro, den er bekommen 
kann. Aber wir würden schon gern wissen, woher die 
Mittel in Höhe von 75 000 € und in Höhe von 100 000 € 
kommen und woher die 16 € für den Wesenstest und 
Ähnliches kommen, zumal das auch noch Von-bis-
Angaben sind. Wenn Sie das heute erläutern, dann ha-
ben wir eine Grundlage, über die wir in der zweiten Le-
sung im Parlament abschließend beraten können.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin dem 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst sehr dankbar da-
für, dass er über diese vielen Wochen, Monate, Jahre, 
Legislaturperioden hinweg immer wieder sachlich an 
diesem Thema drangeblieben ist und immer wieder 
Hinweise gegeben hat, wo die vorgeschlagenen gesetz-
lichen Regelungen Gefahr laufen, verfassungswidrig zu 
sein. Und nur dem Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst und - das sage ich auch - der Einsicht der Koali-
tionsfraktionen war es geschuldet, dass es im Parlament 
eine zweite und eine dritte Lesung geben wird. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ohne den Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst hätten Sie das Ge-
setz wahrscheinlich einfach verabschiedet. Dieses Ge-
setz ist aber noch nicht reif für eine Verabschiedung, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 

Lassen Sie mich noch ganz kurz auf zwei Punkte einge-
hen. Die Bedenken, die der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz vorgetragen hat, sollten Sie von den Koali-
tionsfraktionen sich noch einmal zu Gemüte führen. Ich 
glaube, dass darin noch einiges an Hinweisen darauf 

enthalten ist, wie man die Registerpflicht ausgestalten 
muss. 
 

Wenn Sie dann noch Zeit haben - ich hoffe, Sie finden 
diese Zeit -, dann werden Sie feststellen, dass auch der 
Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung 
nicht dazu beitragen kann, auch nur einen der Vorfälle, 
die wir bisher in Sachsen-Anhalt hatten, zu verhindern, 
weil die meisten Vorfälle von Ihrem Gesetz überhaupt 
nicht betroffen sind.  
 

Zu einer ehrlichen Debatte gehört auch, dass Sie den 
Menschen klar machen, dass Sie mit Ihrem Gesetz kei-
nen Schutz für die Menschen bringen, sondern dass Sie 
allenfalls Regelungen für Hunderassen aufstellen, von 
deren Gefährlichkeit Sie gar nicht ausgehen können; 
denn alle Fachleute haben gesagt, dass sie diese Ge-
fährlichkeit nicht feststellen können. 
 

(Zuruf von Herrn Kolze, CDU) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum Ab-
schluss möchte ich heute schon Folgendes sagen: Wir 
werden uns bei der abschließenden Beratung im Innen-
ausschuss und dann auch im Plenum weiter inhaltlich in 
die Debatte einbringen. Ich bitte alle Kolleginnen und 
Kollegen - auch die, die nicht im Innenausschuss sind -, 
sich noch einmal mit dieser Materie zu befassen, um 
festzustellen, ob ein solches Gesetz, das die Mehrheit 
dieses Hauses eigentlich nicht will, für Sachsen-Anhalt 
überhaupt notwendig ist. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Kosmehl. - Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abgeordnete Herr Kolze. 
 
 

Herr Kolze (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Leider 
kann ich in der heutigen Sitzung noch nicht die Rede-
wendung „Was lange währt, wird endlich gut“ zitieren; 
denn, wie Kollege Kosmehl schon sagte, es wird eine 
dritte Lesung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren geben. Aber ich möchte 
konstatieren, dass dies nicht darauf beruht, dass wir be-
sonders gravierende Änderungen vorgenommen haben; 
es beruht vielmehr darauf, dass wir den Gesetzentwurf 
zu einer zusätzlichen Beratung in den Finanzausschuss 
überweisen möchten. 
 

§ 17 des Entwurfs enthält eine Regelung, nach der den 
Kommunen Mittel zugewiesen werden, um die ihnen 
übertragenen neuen Aufgaben und die damit einher-
gehenden Mehrkosten bewältigen zu können. Wir haben 
also eine Regelung geschaffen, die die Kommunen nicht 
unnötig belasten wird.  
 

Des Weiteren erfolgt eine Änderung der Gebührenord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt, aus der ein Kosten-
tarif für Amtshandlungen direkt ersichtlich wird. Die Kom-
munen müssen sich demnach in Zukunft keine Sorgen 
darüber machen, woher die Mittel für die Umsetzung 
dieses Gesetzes kommen sollen.  
 

Meine Damen und Herren! Viele Stunden der Beratung 
stecken in diesem Gesetzentwurf. Ich denke, ich darf für 
uns in Anspruch nehmen, dass wir inzwischen den Ent-
wurf eines Gesetzes entwickelt haben, das weder gegen 
die Hunde noch gegen die Halter ist.  
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Es bleibt bei der Abtrennung zwischen so genannten 
Vermutungshunden, deren Gefährlichkeit zunächst un-
terstellt wird, die sich aber von dieser Unterstellung 
exkulpieren können, und so genannten Vorfallhunden, 
bei denen es tatsächlich zu einem Beißvorfall oder 
anderen Auffälligkeiten, die im Gesetzentwurf konkret 
benannt sind, gekommen ist. Von diesen Tieren könn-
ten gegebenenfalls weitere Gefahren ausgehen, die 
aber in Zukunft durch dieses Gesetz gebannt werden 
sollen.  
 

Das Gesetz knüpft an die Fähigkeiten des Hundehalters 
und an seinen Leumund an. Es ist nicht für jedermann 
möglich, einen Hund, der in irgendeiner Form auffällig 
geworden ist, zu halten. Des Weiteren werden Bedin-
gungen an das Tier selbst geknüpft. Es muss, wenn es 
auffällig geworden ist, einen Wesenstest bestehen. An-
sonsten darf es nicht bzw. nicht ohne Auflagen gehalten 
werden.  
 

Das Gesetz sieht für jeden Hund eine Chippflicht vor. 
Der Hundehalter ist also anhand des Hundes plus Chip 
immer ausfindig zu machen. Daten über den Hund wer-
den in einem zentralen Register gespeichert, wodurch 
jeweils eine Zuordnung, zum Beispiel bei gefundenen 
Hunden ohne Weiteres erfolgen kann. Es geht nicht nur 
darum, Hunde, die gebissen haben, und deren Halter 
dingfest zu machen, sondern es wird zudem die Mög-
lichkeit eröffnet, dass ein Hund, der in irgendeiner Form 
abhanden gekommen ist, wieder seinem Halter zuge-
führt wird.  
 

Die Versicherungspflicht für alle Hundehalter ist nach 
wie vor im Gesetzentwurf enthalten und stellt den we-
sentlichsten Punkt in diesem Gesetzentwurf dar. Schä-
den, ob Personen- oder Sachschäden, die von einem 
Hund in irgendeiner Form verursacht werden, können 
damit ausgeglichen werden. Niemand kann sich dieser 
Versicherungspflicht entziehen, egal ob großer Hund, 
kleiner Hund, bissiger oder zahmer Hund.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für meinen 
Geschmack ist dieser Gesetzentwurf rundum ausgefeilt. 
Wie alle wissen, war ich zunächst ein Kritiker und habe 
mit Vehemenz gegen die Schaffung eines Hundegeset-
zes gesprochen.  
 

(Herr Kosmehl, FDP: Zu Recht!) 
 

Meine Meinung über Hunde, nämlich dass es grundsätz-
lich liebe Tiere sind, die sicherlich nichts Böses tun, so-
lange der Mensch sie nicht provoziert,  
 

(Herr Wolpert, FDP: Auch zu Recht!) 
 

bleibt bestehen. Dennoch: Viele Menschen fühlen sich 
subjektiv sicherer, wenn es ein solches Gesetz gibt. Das 
respektiere ich.  
 

Meines Erachtens kann man mit diesem Gesetz errei-
chen, dass es zu weniger Unfällen mit Vierbeinern 
kommt. Aus diesem Grund befürworte ich den vorlie-
genden Gesetzentwurf und bitte Sie, den Gesetzentwurf 
zur erneuten Beratung an den Ausschuss für Inneres 
und an den Ausschuss für Finanzen zu überweisen. Ich 
freue mich auf die dortige konstruktive Diskussion. - Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Kolze, es gibt eine Nachfrage von Frau Dr. Klein. 
- Bitte sehr. 

Frau Dr. Klein (DIE LINKE): 
 

Herr Kolze, ich möchte fragen, wie Sie auf den Pausch-
betrag in Höhe von 100 000 € kommen. Auf welche Er-
fahrungswerte stützt er sich? Erhalten die Kommunen 
einen Mindestbetrag? In dem Gesetzentwurf steht, dass 
sich der Pauschbetrag nach der Anzahl der registrierten 
Hunde errechnet.  
 

Es ist doch aber egal, ob ich fünf Hunde oder 50 Hunde 
aufnehme; denn die Arbeitsleistung muss trotzdem vor-
gehalten werden. Wird es einen Mindestbetrag für die 
Kommunen geben? Sind in dem Pauschbetrag in Höhe 
von 100 000 € auch Mittel für die Weiterbildung der Ge-
meindeverwaltungen enthalten, die sich dann für die 
Umsetzung dieses nicht einfachen Gesetzes hinsichtlich 
der einzelnen Hundesrassen qualifizieren müssen?  
 
 

Herr Kolze (CDU): 
 

Sehr geehrte Frau Dr. Klein, um mit dem letzten Teil Ih-
rer Frage zu beginnen: Ich gehe davon aus, dass unsere 
Kommunen über Personal verfügen, das in der Rechts-
anwendung fit ist, sodass wir nicht noch überdimensio-
nal hohe Mittel für die Ausbildung im Zusammenhang 
mit der Umsetzung dieses Hundegesetzes zu generieren 
haben.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Es geht um Hunde!) 
 

Die Pauschbeträge, die in diesem Gesetzentwurf ange-
führt worden sind, sind Summen, die aufgrund bestimm-
ter Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Unter-
bringung von Tieren etc. erarbeitet worden sind. Diese 
sind natürlich nicht zu verwechseln mit den Gebühren-
tatbeständen, die wir schaffen. Diese wiederum orientie-
ren sich am Verwaltungshandeln in ähnlich gelagerten 
Rechtsanwendungsbereichen. Daher stellt dieses Ge-
setz keine Abnormität dar.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gab eine weitere Nachfrage von Herrn Kosmehl. - Bit-
te sehr.  
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Sehr verehrter Herr Kollege Kolze, dass Sie als ehe-
maliger Verwaltungsbeamter Vertrauen hinsichtlich der 
Rechtsanwendung in den Kommunen haben, in allen 
Ehren. Aber Sie waren doch auch bei den vielen An-
hörungen - ich sage bewusst: vielen Anhörungen -, die 
wir zu dieser Thematik durchgeführt haben, anwesend. 
Ich glaube, in mehr als nur einer Anhörung hat bei-
spielsweise die Landeshauptstadt Magdeburg klar er-
klärt, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht dar-
auf vorbereitet sind, mit gefährlichen Hunden umzuge-
hen. Vielleicht können Sie das einmal nachlesen. - Das 
war eine Zwischenintervention.  
 

Meine Frage bezieht sich auf etwas anderes. Wären Sie 
als Koalitionsfraktion bereit zuzusichern, dass Sie sich 
dafür einsetzen, dass wir, die Opposition, die vom Minis-
terium des Innern zugesagten Berechnungsgrundlagen 
bekommen, die wir bereits vor der Ausschusssitzung, 
die am Montag stattfindet, erhalten sollten, um die Zah-
len nachzuvollziehen? Die Berechnung vom Sommer 
dieses Jahres haben wir bis heute nicht bekommen; 
auch das ist noch offen.  
 

Würden Sie für das weitere Vorgehen und die weitere 
Beratung im Innenausschuss eine aktive Mithilfe der 
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CDU-Fraktion zur Deckung des Informationsbedarfs der 
Oppositionsfraktionen zusagen? 
 
 

Herr Kolze (CDU): 
 

Werter Kollege Kosmehl, wir kennen uns bereits seit vie-
len Jahren. Sie kennen mich und Sie wissen, wie ich da-
zu stehe. Natürlich werde ich mich bemühen. Ich gehe 
davon aus, dass der Herr Innenminister seine Zusage 
- er hat zumindest nicht widersprochen -, die er in der 
letzten Sitzung des Innenausschusses gemacht hat, 
nämlich die entsprechenden Berechnungen zur Ver-
fügung zu stellen, einhalten wird.  
 

Ich werde mich natürlich dafür einsetzen, dass das spä-
testens am Montag, wenn wir über diesen Gesetzent-
wurf beraten, vorliegt. - Herr Minister, ich glaube, wir 
werden das Kind gemeinsam schon schaukeln. - Vielen 
Dank.  
 

(Heiterkeit bei der FDP)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Jetzt spricht die Abgeordnete Frau Tiedge von der Frak-
tion DIE LINKE.  
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Sehr geehrter Herr Kollege Madl, ich glaube, in die-
sem Haus gab es noch nie eine so lange Berichterstat-
tung zu einem Gesetzentwurf. Aber in Anbetracht des-
sen, dass Sie über einen jahrelangen Prozess referieren 
mussten, war der Bericht dann doch recht kurz.  
 

(Zustimmung von Herrn Kosmehl, FDP) 
 

Meine Damen und Herren! Man kann sich in diesem 
Land des Eindrucks nicht erwehren, heutzutage drehe 
sich alles um das liebe Vieh. Was ist die Finanzkrise ge-
gen das lautstarke Gebell von Kampfhunden oder das 
Gekrähe von Hähnen? 
 

Nach der Heftigkeit der politischen Auseinandersetzung 
zwischen den beiden Koalitionspartnern CDU und SPD 
- oder besser: verbissenen Gegnern - und der öffent-
lichen Wahrnehmung zu urteilen, scheint es nichts Wich-
tigeres in Sachsen-Anhalt zu geben. Man verbeißt sich 
fest ineinander oder verteilt heftige Schnabelhiebe.  
 

Nun will ich die Sorgen und Nöte der Hundebesitzer und 
der Rassegeflügelbesitzer wahrlich nicht kleinreden 
- und erst recht nicht die Ängste der potenziellen Opfer. 
Für sie sind es Probleme und Ängste, die es auch ernst 
zu nehmen gilt. 
 

Aber die Koalitionsfraktionen beschäftigen sich nun be-
reits seit Jahren mit der Gefährlichkeit von Hunden und 
bereits seit Wochen mit der Ausnahmeregelung für Ras-
segeflügelschauen mit Blick auf das Sonn- und Feier-
tagsschutzgesetz. Dies geschieht in einer Art und Wei-
se, die nicht gerade von einem fairen Umgang miteinan-
der und dem Willen geprägt ist, sich an Sachfragen zu 
orientieren.  
 

Über kein Gesetz wurde in diesem Landtag so lange und 
so bissig diskutiert wie über dieses. Wir hätten uns ge-
wünscht, dass über andere Gesetze, etwa das Gesetz 
zur Gemeindegebietsreform oder das Nichtraucher-
schutzgesetz, zeitlich und inhaltlich so intensiv diskutiert 
worden wäre.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 

Aber nein, bei diesen wurde leider nicht auf Zeit gespielt, 
sie wurden hastig durchgewinkt - frei nach dem Motto: 
Wenn etwas schiefgelaufen ist, existiert immer noch das 
Landesverfassungsgericht, welches es dann schon rich-
ten kann. 
 

Nun bedeuten langwierige Debatten nicht automatisch, 
dass am Ende Qualität herauskommt. Wenn das so wä-
re, würden wir das vorliegende Gesetz nicht zur dritten 
Lesung im Landtag aufrufen müssen. Warten wir erst 
einmal ab, ob es in der Sondersitzung des Innenaus-
schusses am kommenden Montag wirklich zu einer Be-
schlussempfehlung für die mitberatenden Ausschüsse 
kommt - ich sehe da drei Fragezeichen. Man kann es für 
alle Beteiligten nur hoffen. 
 

Nach wie vor ist im Gesetzentwurf eine versteckte Ras-
seliste enthalten, die auch heute von uns abgelehnt wird. 
In jeder Anhörung haben Sachverständige immer wieder 
darauf hingewiesen, dass sich die Gefährlichkeit von 
Hunden nicht an einer Rassezugehörigkeit festmachen 
lässt. Tatsächlich gibt es nämlich keinen wissenschaft-
lichen Beleg dafür, dass bestimmte Hunderassen per se 
aggressiv sind. Die Gefährlichkeit eines Hundes ist viel-
mehr durch äußere Einflüsse wie Haltung und Erziehung 
bedingt und deshalb nur individuell zu beurteilen.  
 

Die pauschale Maßregelung von Hunden anhand so ge-
nannter Rasselisten gaukelt damit eine scheinbare Si-
cherheit vor, ist aber tatsächlich nicht geeignet, den 
Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden zu 
verbessern.  
 

(Zustimmung von Herrn Gallert, DIE LINKE, und 
von Herrn Wolpert, FDP) 

 

Vielmehr sind eine artgerechte Haltung und die Zuver-
lässigkeit des Besitzers maßgeblich für die Verträglich-
keit und das Verhalten der Tiere. Auch der letzte Beiß-
vorfall, von dem leider berichtet werden musste, ist dafür 
ein beredtes Zeugnis.  
 

Für mehr als problematisch halten wir aus datenschutz-
rechtlichen Gründen auch die Einführung eines zentra-
len Registers. Der Datenschutzbeauftragte des Landes 
hat sehr eindringlich auf die Gründe hingewiesen. 
 

Auch das Problem der zusätzlichen Kosten für die Kom-
munen ist noch nicht abschließend geklärt, insbesonde-
re hinsichtlich der Höhe. Die Unterschiede der Kosten-
schätzungen zwischen dem Städte- und Gemeindebund 
und dem Innenministerium sind gravierend. 
 

Überweisen wir den Gesetzentwurf also erneut zurück 
an den Innenausschuss sowie an den Finanzausschuss 
und harren der Dinge, die dann vielleicht kommen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr. - Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeord-
nete Herr Rothe.  
 
 

Herr Rothe (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, 
dass es eine dritte Lesung geben soll, mit Blick auf die 
Kosten, die im Finanzausschuss thematisiert werden, 
und mit Blick auf inhaltliche Änderungen, etwa die Ein-
führung eines zentralen Registers, das zunächst nicht 
vorgesehen war.  
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Ich will hier betonen, dass das, was Ihnen in der Be-
schlussempfehlung in der Drs. 5/1571 in Form einer 
Synopse vorliegt, ein Kompromiss ist, den wir insgesamt 
mittragen, zu dem ich aber doch anmerken möchte, 
dass wir in wichtigen Punkten auch abweichende Vor-
stellungen in den Verhandlungen geäußert haben.  
 

Die CDU-Fraktion hat es immer wieder abgelehnt, hal-
terbezogene Voraussetzungen für das Halten solcher 
Hunde festzulegen, die dem Hundeverbringungs- und 
-einfuhrbeschränkungsgesetz unterliegen. Ich meine die 
Zuverlässigkeit, die persönliche Eignung und die Sach-
kunde des Hundehalters. Darauf kommt es nach meiner 
Überzeugung bei diesen Tieren unabhängig von einem 
bestandenen Wesenstest an.  
 

Nicht für erforderlich hält es die SPD-Fraktion, neben 
den Vermutungs- und Vorfallshunden auch alle anderen 
Hunde zu chippen, zu registrieren und mit einer Haft-
pflichtversicherung zu versehen. Auch halten wir eine 
Registrierung an zentraler Stelle für verzichtbar.  
 

Ich sage es noch einmal: Wir tragen den Kompromiss, 
bei dem wir uns in diesen Punkten nicht haben durch-
setzen können, mit.  
 

(Herr Kolze, CDU: Das können Sie ja haben!) 
 

Wir haben eine gute Kostenregelung gefunden. Es hat in 
den Sommermonaten eine Ermittlung der Kosten in Zu-
sammenarbeit zwischen dem Innenministerium und den 
kommunalen Spitzenverbänden gegeben. Dabei sind 
Zahlen herausgekommen, die in dieser Höhe nicht ver-
tretbar wären. Es ist uns dann in intensiven Gesprächen 
zwischen den Koalitionsfraktionen aber gelungen, diese 
Kosten entscheidend zu senken.  
 

Die größte Sorge der kommunalen Spitzenverbände 
war, dass die Tierheime mit Hunden gefüllt werden, die 
von ihren Haltern verstoßen werden, wenn man nun 
plötzlich für alle vorhandenen Tiere das Chippen, die 
Registrierung und die Haftpflichtversicherung einführt.  
 

Deshalb beschränkt sich der Gesetzentwurf jetzt darauf, 
diese Pflichten grundsätzlich nur in Bezug auf nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes am 1. März 2009 geborene 
Hunde einzuführen. Ausnahmen gelten nur für die zah-
lenmäßig sehr beschränkten so genannten Vorfalls- und 
Vermutungshunde.  
 

Wir haben uns im Einvernehmen mit dem Städte- und 
Gemeindebund, der mit einem Vertreter auch an den 
Koalitionsrunden beteiligt war, auf Pauschalbeträge ver-
ständigt, sowohl für die Einführungskosten als auch für 
die laufenden Kosten. Dies wird, wie auch die übrigen 
Bestimmungen des Gesetzes, Gegenstand der Evaluie-
rung nach Ablauf von vier Jahren sein. Wir haben das im 
Entwurf ausdrücklich so formuliert, dass auch rückwir-
kend die den Kommunen tatsächlich entstandenen Kos-
ten erstattet werden. Es besteht diesbezüglich also kei-
nerlei Risiko für die Kommunen. 
 

Im Übrigen sind die Gebührentatbestände mithilfe des 
Innenministeriums sorgfältig erarbeitet worden. Das 
heißt, die Pauschalbeträge gelten für die Kosten, die 
nicht durch Gebühreneinnahmen der Kommunen abge-
deckt sind.  
 

Herr Kollege Kosmehl, den Titel im Einzelplan 13, aus 
dem die Mittel in Höhe von 100 000 € gezahlt werden 
sollen, kann ich Ihnen am Montag im Innenausschuss 
nennen. Ich habe ihn nicht im Kopf. Es wird eine Gegen-

finanzierung aus dem Einzelplan 03 - Ministerium des 
Innern - erfolgen.  
 

Ich denke, wir haben, was die Kosten anbetrifft, auf der 
Grundlage dessen, was in der Sommerpause in dem 
Konsultationsverfahren mit den Spitzenverbänden erar-
beitet worden ist, eine gute Regelung gefunden und wir 
brauchen nicht eine erneute Kostenermittlung. Wir kön-
nen das gern am Montag im Innenausschuss noch ver-
tiefen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn Lienau, 
CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Rothe. Es gibt eine Nachfrage von 
Herrn Kosmehl. Würden Sie die beantworten, Herr Ro-
the?  
 
 

Herr Rothe (SPD):  
 

Ja. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Kosmehl, bitte. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Herr Kollege Rothe, meine Frage schließt an das an, 
was ich den Kollegen Kolze gefragt habe. Es ist nicht so, 
dass ich in den Kollegen Kolze nicht das Vertrauen hät-
te, dass er mit dem Innenminister zusammen das Kind 
oder den Hund schon schaukeln könnte, aber ich würde 
gern auch Sie mit in die Verantwortung nehmen.  
 

Sind auch Sie als Vertreter der SPD-Fraktion bereit, da-
für Sorge zu tragen, dass die Opposition zeitnah, aber 
spätestens zu Beginn der Sondersitzung am Montag 
darüber informiert wird, wie die Kostenberechnungen 
zustande gekommen sind, und dass uns das, was der 
Herr Minister bereits in der letzten Innenausschusssit-
zung und - bezüglich der alten Berechnung - auch schon 
vor der Sommerpause zugesagt hatte, tatsächlich zur 
Verfügung gestellt wird? 
 
 

Herr Rothe (SPD):  
 

An die Zusage einer neuen Kostenberechnung erinnere 
ich mich nicht, Herr Kollege Kosmehl. Es gibt das Papier 
aus dem Referat 21 des Innenministeriums vom 29. Au-
gust 2008 nebst Anlagen, das alle Mitglieder des Aus-
schusses zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es 
gibt kein neues solches Papier.  
 

Es gab allerdings Gespräche, die Kollege Kolze und ich 
im Beisein von Herrn Wolf vom Städte- und Gemeinde-
bund geführt haben, in denen wir einvernehmlich zu den 
Kostenfestlegungen gekommen sind, wie sie jetzt im 
Gesetzentwurf enthalten sind. Ich denke, wenn wir das 
am Montag noch etwas ausführlicher besprechen, als 
das hier möglich ist, dann wird deutlich, dass das auch 
aus Ihrer Sicht eine nachvollziehbare Regelung ist.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Rothe. - Damit ist die Debatte beendet 
und wir treten in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
5/1571 ein. Der Ausschuss für Inneres empfiehlt zwei 
Dinge: erstens den Gesetzentwurf der Landesregierung 
in der Drs. 5/284 für erledigt zu erklären und zweitens 
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den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der 
SPD in der Drs. 5/1011 erneut zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Inneres und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Finanzen zu überweisen.  
 

Ich lasse zunächst über die Empfehlung abstimmen, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung für erledigt zu erklä-
ren. Wer dieser zustimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind alle Fraktionen. Damit ist das so be-
schlossen.  
 

Nun kommen wir zur Rücküberweisung. Wer dieser zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 
die Koalitionsfraktionen und DIE LINKE. Wer ist dage-
gen? - Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die FDP-
Fraktion. Damit ist der Landtag der Beschlussempfeh-
lung gefolgt. 
 

Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
Danach werden wir übrigens noch den Tagesordnungs-
punkt 22 und den Tagesordnungspunkt 15 behandeln. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Landesverfassungsgerichtsgesetzes 
 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, DIE LINKE, der 
SPD und der FDP - Drs. 5/1566  
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Dr. Brachmann. Bit-
te sehr, Sie haben das Wort.  
 
 

Herr Dr. Brachmann (SPD):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Es gehört zu den Grundpfeilern des 
demokratischen Rechtsstaates, dass es neben der Le-
gislative und der Exekutive ein von diesen beiden Ge-
walten unabhängiges und selbständiges Verfassungsor-
gan gibt, das über die Einhaltung der Landesverfassung 
wacht. Dies ist die Aufgabe der Landesverfassungs-
gerichte. 
 

Das Verfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
besteht seit 1993. Damals hatte der Landtag das Gesetz 
über das Landesverfassungsgericht, das Aufgaben, Be-
setzung und Verfahren des Gerichts regelt, verabschie-
det. Seither ist es, von marginalen, eher rechtstechni-
schen Änderungen abgesehen, weitgehend unverändert 
geblieben. Nur einmal, im Jahr 1996, hat es aus gegebe-
nem Anlass eine Änderung gegeben, und zwar die 
Streichung der Vorschrift, wonach das Amt des Verfas-
sungsrichters dann endet, wenn ein Richter aus seinem 
Hauptamt ausscheidet.  
 

Dass es seither keiner grundlegenden Änderungen mehr 
bedurfte, zeigt, dass wir ein gutes Gesetz haben, das 
sich im Grundsatz bewährt hat, was nicht heißt, dass es 
nicht doch an der einen oder anderen Stelle noch ver-
bessert werden kann. 
 

Meine Damen und Herren! Es ist inzwischen guter 
Brauch, dass der Ausschuss für Recht und Verfassung 
in jeder Legislaturperiode mindestens einmal das Lan-
desverfassungsgericht besucht, um gemeinsam interes-
sierende Fragen zu erörtern. Seitens des Landesverfas-
sungsgerichts werden diese Begegnungen genutzt, um 

auf Probleme aufmerksam zu machen, die sich bei der 
Anwendung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes er-
geben.  
 

Es hat daraufhin bereits in der dritten Legislaturperiode 
einen Gesetzentwurf mehrerer Abgeordneter gegeben 
mit dem Ziel, die vom Landesverfassungsgericht damals 
unterbreiteten Anregungen umzusetzen. Dieser Gesetz-
entwurf verfiel allerdings der Diskontinuität. Ich will es 
mir an dieser Stelle ersparen, die Gründe dafür darzu-
legen. 
 

Es hat zuletzt im April 2007 ein Gespräch mit Mitgliedern 
des Landesverfassungsgerichts gegeben, in dem wie-
derum Änderungswünsche vorgetragen worden sind. 
Diese vom Landesverfassungsgericht selbst angeregten 
Änderungen sind der Kern des Ihnen, meine Damen und 
Herren, heute vorliegenden Gesetzentwurfes. 
 

Worum geht es in diesem Gesetzentwurf im Wesent-
lichen?  
 

Erstens. Es wird nunmehr ausdrücklich geregelt, dass 
beim Ausscheiden eines Mitglieds des Landesverfas-
sungsgerichts vor Ablauf der Wahlperiode der Nachfol-
ger nur für die Dauer der Amtsperiode des Ausschei-
denden gewählt ist. Mit der Neuwahl aller Mitglieder des 
Landesverfassungsgerichts nach Ablauf der Amtsperio-
de kann so eine ausgewogene Zusammensetzung des 
gesamten Gerichts gewährleistet werden. 
 

Zweitens. Für einstweilige Anordnungen soll künftig wie 
in verschiedenen anderen Ländern auch die Besetzung 
des Gerichts mit mindestens drei Verfassungsrichtern 
ausreichen. Allerdings wird die Eilentscheidungskompe-
tenz des Gerichts insbesondere dadurch begrenzt, dass 
die Entscheidung lediglich einen Monat lang wirksam ist, 
soweit sie nicht vom Gericht in beschlussfähiger Beset-
zung bestätigt wird.  
 

Drittens. Es geht um die Einführung einer Regelung be-
züglich der Höhe der Vergütung der beim Landesverfas-
sungsgericht tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Sie 
soll monatlich 300 € betragen. Dabei wird berücksichtigt, 
dass der Umfang und der Anspruch an die Tätigkeit der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter in den letzten Jahren 
nicht unwesentlich gestiegen ist und ein Anreiz geschaf-
fen werden muss, um geeignete Mitarbeiter für diese Tä-
tigkeit zu finden. 
 

Viertens. Die Aufwandsentschädigung der Mitglieder und 
Stellvertreter des Landesverfassungsgerichts selbst soll 
erstmals angemessen erhöht werden. Sie ist seit der 
Gründung des Landesverfassungsgerichts, also seit 
über 15 Jahren, unverändert geblieben. 
 

Darüber hinaus werden mit dem Gesetzentwurf notwen-
dige Folgeänderungen aufgrund zwischenzeitlich erfolg-
ter Gesetzesänderungen nachvollzogen. Dies gilt sowohl 
für die bereits angesprochene Vergütung wissenschaft-
licher Mitarbeiter als auch für die Regelung der Reise-
kosten der Verfassungsrichter und für die Aufnahme ei-
ner Regelung zur Aufbewahrung des Schriftguts des 
Landesverfassungsgerichts. 
 

Meine Damen und Herren! Es kommt nicht allzu häufig 
vor, dass ein interfraktioneller Gesetzentwurf aller in die-
sem Hohen Hause vertretenen Fraktionen eingebracht 
wird. Das zeigt, dass es dazu bei den vorangegangenen 
Beratungen im Rechtsausschuss breites Einvernehmen 
gegeben hat, was nicht nur auf eine inhaltliche Überein-
stimmung hindeutet, sondern auch zum Ausdruck bringt, 
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dass alle Fraktionen dem Landesverfassungsgericht ho-
hen Respekt entgegenbringen.  
 

In diesem Sinne hoffe ich auf eine konstruktive Beratung 
in den Ausschüssen und bitte darum, den Gesetzentwurf 
zur federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Recht und Verfassung und zur Mitberatung in den Aus-
schuss für Finanzen zu überweisen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Dr. Brachmann, für die Einbringung. 
- Es ist eine Behandlung ohne Debatte vereinbart wor-
den. Wünscht dennoch jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall.  
 

Dann treten wir in das Abstimmungsverfahren zu dem 
Gesetzentwurf in der Drs. 5/1566 ein. Wer diesen zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für Recht 
und Verfassung und zur Mitberatung in den Ausschuss 
für Finanzen überweisen möchte, den bitte ich um das 
Zeichen mit der Stimmkarte. - Das sind alle Fraktionen. 
Damit ist der Gesetzentwurf in diese Ausschüsse über-
wiesen worden. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 22 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schieds-
stellen- und Schlichtungsgesetzes 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 5/1318 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und 
Verfassung - Drs. 5/1593 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 41. Sitzung des Land-
tages am 26. Juni 2008 statt. Herr Dr. Brachmann, Sie 
hätten gleich am Rednerpult stehen bleiben können. Sie 
sind zu diesem Thema der Berichterstatter des Aus-
schusses für Recht und Verfassung. Bitte sehr. 
 
 

Herr Dr. Brachmann, Berichterstatter des Ausschus-
ses für Recht und Verfassung: 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!  
 

(Zuruf von Herrn Stahlknecht, CDU) 
 

- Für heute ist es das letzte Mal. 
 

Der Gesetzentwurf ist in der 41. Sitzung des Landtages 
am 26. Juni 2008 in den Ausschuss für Recht und Ver-
fassung überwiesen worden.  
 

Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigt die Landesregie-
rung, die derzeit befristete obligatorische außergericht-
liche Streitschlichtung in modifizierter Form dauerhaft in 
das Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz zu integrie-
ren. Gleichzeitig sollen dessen Regelungen harmonisiert 
und den veränderten bundesrechtlichen Vorgaben an-
gepasst werden. Zudem sind die Kriterien für die Eig-
nung als Schiedsperson genauer gefasst, gesetzliche 
Bestimmungen präzisiert und die wegen Änderungen 
von Bundesgesetzen notwendigen Anpassungen vorge-
nommen worden.  
 

Insbesondere der nachbarschaftliche Aspekt der Streit-
schlichtung soll wieder mehr zum Tragen kommen. Die 
Schieds- und Schlichtungsstellen könnten sich so auf ih-

ren Kernbereich, die Schlichtung von meist aus dem 
nachbarschaftlichen Näheverhältnis entstammenden so-
zialen Konflikten, konzentrieren. 
 

Der Ausschuss kam in der Sitzung am 30. Juni 2008 
überein, eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzu-
führen. Diese fand am 10. September 2008 statt.  
 

Während darin seitens des Landesanwaltsvereins Sach-
sen-Anhalt deutlich gemacht wurde, dass nach empiri-
schen Feststellungen eine Mehrheit der Anwaltschaft die 
obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung vor al-
lem wegen der empfundenen Verzögerung der Verfah-
ren nach wie vor ablehne, begrüßte der Vertreter des 
Bundes der Deutschen Schiedsmänner und Schieds-
frauen den Gesetzentwurf in seiner jetzigen Fassung, da 
die in der Anhörung im Justizministerium vorgebrachten 
Anliegen berücksichtigt worden seien. 
 

Meine Damen und Herren! Die Grundlage des Schieds-
stellen- und Schlichtungsgesetzes ist § 15a EGZPO, der 
es den Ländern ermöglicht, eine vorgerichtliche Schlich-
tung obligatorisch einzuführen. 
 

In den Ausschussberatungen wurde thematisiert, dass 
der Juristentag Ende September in Erfurt mehrheitlich 
den Beschluss gefasst hat, dass diese Vorschrift, weil 
sich das landesgesetzlich gemäß § 15a EGZPO zwin-
gend vorgeschaltete Schlichtungsverfahren nicht be-
währt hat, aufgehoben werden sollte. 
 

Im Rechtsausschuss bestand allerdings Einvernehmen 
darin, dass der Gesetzentwurf mit der Herausnahme der 
Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art bis zu einem 
Wert von 750 € schon vor dem 67. Deutschen Juristen-
tag die dort geäußerten Bedenken aufgriff.  
 

Im Ergebnis der Anhörung und in Auswertung der schrift-
lichen Stellungnahmen sowie unter Beachtung der durch 
den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst vorgebrach-
ten rechtsförmlichen Änderungsempfehlungen hat der 
Ausschuss für Recht und Verfassung in der Sitzung am 
12. November 2008, also gestern, die Ihnen vorliegende 
Beschlussempfehlung einstimmig beschlossen, bezüglich 
deren ich Sie um Ihre Zustimmung bitte. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Dr. Brachmann, für die Berichterstat-
tung. - Wegen der Einstimmigkeit der Empfehlung wurde 
vereinbart, den Tagesordnungspunkt ohne Debatte zu 
behandeln. Wünscht dennoch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über die Drs. 5/1593 
ab. Wer die Zustimmung erteilt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind alle Fraktionen. Damit ist das 
Gesetz so verabschiedet.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Zulassung einer Ausnahme gemäß Artikel 67 Abs. 1 
Satz 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 
i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2 des Ministergesetzes Sach-
sen-Anhalt 
 

Antrag der Landesregierung - Drs. 5/1585  
 
 
 

Einbringerin ist die Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt. Frau Wernicke, Sie haben das Wort. Bitte sehr.  
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Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Frau Präsidentin! Den Kollegen im Parlament ist be-
kannt, dass bei dem Landesweingut Kloster Pforta eine 
Strukturveränderung stattgefunden hat. In diesem Zu-
sammenhang ist eine Personalentscheidung zu treffen. 
Dazu bitte ich Sie heute um Zustimmung. Es geht dar-
um, Staatsminister Herrn Rainer Robra mit einer be-
stimmten Aufgabe für das Land Sachsen-Anhalt zu be-
trauen.  
 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat in 
Umsetzung der Kabinettsbeschlüsse vom 28. Septem-
ber 2004 und vom 11. September 2007 das Landes-
weingut Kloster Pforta als ehemaligen Landesbetrieb 
gemäß § 26 der Landeshaushaltsordnung in eine GmbH 
umgewandelt. Mit der am 30. September 2008 erfolgten 
Eintragung des Unternehmens in das Handelnsregister 
ist das Gründungsverfahren abgeschlossen.  
 

Den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung, insbe-
sondere § 65 Abs. 1 Nr. 3 der Landeshaushaltsordnung 
zufolge hat das Land bereits vor der Gründung des Un-
ternehmens oder vor dem Eingehen einer Beteiligung an 
einem bereits bestehenden Unternehmen einen ange-
messenen Einfluss in einem entsprechenden Über-
wachungsorgan des Unternehmens, insbesondere im 
Aufsichtsrat, sicherzustellen. Der Gesellschaftervertrag 
der Landesweingut Kloster Pforta GmbH sieht die Bil-
dung eines Aufsichtsrats vor, obgleich dies für ein Un-
ternehmen dieser Größe gesetzlich nicht zwingend vor-
geschrieben ist.  
 

Es ist vorgesehen, dass Herr Robra im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied die besonderen Inte-
ressen des Landes vertritt. Es ist vorgesehen, dass er 
den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt.  
 

Nach Artikel 67 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Minister-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt dürfen Mitglieder 
der Landesregierung neben ihrem Amt kein anderes be-
soldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben 
und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines auf 
Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Der 
Landtag kann Ausnahmen zulassen, insbesondere wenn 
es sich um die Entsendung in Organe von Unternehmen 
handelt, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist.  
 

Ich bitte Sie daher, der Entsendung von Staatsminister 
Herrn Robra in den Aufsichtsrat der Landesweingut 
Kloster Pforta GmbH zuzustimmen. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt eine Nachfrage 
von Herrn Gallert. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Frau Ministerin, wir haben die Sache mit einiger Ver-
wunderung zur Kenntnis genommen. Wir haben uns jetzt 
nicht noch einmal die Geschäftsverteilung innerhalb der 
Landesregierung angeguckt. Aber wir waren erstaunt 
darüber, dass nun ausgerechnet der Chef der Staats-
kanzlei den Aufsichtsrat leiten soll. Ich meine, wenn dies 
nun unbedingt ein Minister tun soll, so wäre das eigent-
lich Ihre Angelegenheit. Warum haben Sie das nun so 
aufgeteilt? 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Das Kabinett ist der Meinung und ich im Besonderen bin 
es auch.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Sie trinken keinen Wein!) 
 

- Auch das, aber den hätte ich auch liefern können, dazu 
braucht man Herrn Robra nicht. - Aber auch aus meiner 
Erfahrung heraus ist der Vorschlag unterbreitet worden. 
Es kann nicht schaden, wenn der Chef der Staatskanzlei 
in einem Wirtschaftsunternehmen Verantwortung über-
nimmt. Ich glaube, das ist für künftige Entscheidungen 
gar nicht verkehrt.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Für wen jetzt, für die 
Staatskanzlei oder für das Unternehmen?) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Dr. Hüskens, bitte sehr.  
 
 

Frau Dr. Hüskens (FDP):  
 

Ich habe ganz kurz eine Nachfrage. Wem kann es nicht 
schaden, dem Betrieb oder den Landesinteressen? 
 

(Heiterkeit bei der LINKEN - Zustimmung bei der 
FDP)  

 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Künftigen Entscheidungen der Landesregierung oder 
des Landesparlaments. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Obgleich es Nachfragen gab, war eigentlich beantragt, 
den Tagesordnungspunkt ohne Debatte zu behandeln. 
Wünscht dennoch jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall.  
 

Wer der Drs. 5/1585 zustimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist 
dagegen? - Das sind einige wenige Gegenstimmen. Wer 
enthält sich der Stimme? - Das sind die Oppositionsfrak-
tionen. Damit ist die Drs. 5/1585 so bestätigt worden. 
 

Ich habe an dieser Stelle die Freude, Damen und Her-
ren der Gruppe Interkulturelle Studenten der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg sowie Damen und Her-
ren der städtischen Volkshochschule Magdeburg bei uns 
begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Ich habe zu Beginn angekündigt, dass wir die Tagesord-
nungspunkte 16 bis 19, zu denen keine Debatte geführt 
werden soll, vom morgigen auf den heutigen Tag vorzie-
hen.  
 
 

Deshalb rufe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 16 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

a) Verfahren der Prüfung der Rechnung des Lan-
desrechnungshofes Sachsen-Anhalt nach § 101 
der Landeshaushaltsordnung (LHO)  
 

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, DIE LINKE 
und der FDP - Drs. 5/1586  
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b) Nummer 2 des Beschlusses zum Verfahren der 
Prüfung des Landesrechnungshofes Sachsen-
Anhalt nach § 101 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO)  
 

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, DIE LINKE 
und der FDP - Drs. 5/1587  

 
 
 

Einbringer zu beiden Anträgen ist der Abgeordnete Herr 
Bönisch. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Bönisch (CDU): 
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es handelt sich um eine ganz be-
sondere Prozedur, die alle zwei Jahre wiederholt wird.  
 

Sie wissen, nach § 80 der Landeshaushaltsordnung hat 
das Land jährlich eine Haushaltsrechnung vorzulegen. 
Diese Haushaltsrechnung des Landes wird durch den 
Landesrechnungshof geprüft. Aber der Landesrech-
nungshof kann sich nicht selbst prüfen; er sollte das 
auch nicht tun. Deshalb gibt es dafür eine Spezialrege-
lung. Die beiden Anträge, die Ihnen vorliegen, dienen 
genau diesem Sachverhalt.  
 

Erst einmal werden die Vorsitzende des Finanzaus-
schusses und ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Unterausschusses Rechnungsprüfung mit der Prü-
fung des Landesrechnungshofes beauftragt. Aber wir 
können das natürlich schlecht selbst in aller Tiefe tun. 
Wir sind dafür zu wenig erfahren und hätten auch nicht 
genügend Zeit, das zu tun. Deshalb werden uns zwei 
Prüfer zur Seite gestellt.  
 

Dazu möchte ich noch kurz etwas sagen, weil es Irrita-
tionen gab. Diese Prüfer sind nicht irgendwelche frem-
den Kräfte, die wir für viel Geld einkaufen, sondern es 
sind zwei bewährte Prüfer aus dem Landesrechnungs-
hof selbst. Frau Apelt und Herr Kirchhoff haben das 
auch in der letzten Periode, also in den letzten zwei Jah-
ren schon gemacht.  
 

Es ist bemerkenswert, dass sie bereit sind, dies zu tun; 
denn sie müssen immerhin ihre eigene Behörde prüfen, 
zum Teil auch ihre eigenen Vorgesetzten. Sie machen 
es trotzdem mit viel Akribie und Hingabe.  
 

Wir besprechen, um das Verfahren kurz zu beschreiben, 
im Vorfeld dieser Prüfung mit diesen beiden Prüfern vom 
Landesrechnungshof die Schwerpunkte der Prüfung und 
werten das Ergebnis hinterher gemeinsam aus. Ich kann 
Ihnen versichern: Der Landesrechnungshof ist tatsäch-
lich vorbildlich. Wir finden nur selten etwas und immer 
nur Kleinigkeiten. Es macht beinahe keinen Spaß, das 
jährlich zu wiederholen. Aber natürlich muss es sein. Ich 
bitte Sie deshalb um Zustimmung. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Bönisch. - Es war vereinbart, keine 
Debatte dazu zu führen. Wünscht dennoch jemand das 
Wort? - Das ist nicht der Fall.  
 

Dann stimmen wir zunächst über die Drs. 5/1586 ab. 
Wer dieser Drucksache die Zustimmung erteilt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind alle Fraktionen. 
Damit ist das so bestätigt worden. 
 

Jetzt stimmen wir über die Drs. 5/1587 ab. Wer dieser 
seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind wiederum alle Fraktionen. Damit ist 
auch diese Drucksache bestätigt worden. Wir verlassen 
den Tagesordnungspunkt 16.  
 
 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17: 
 
 
 

Zweite Beratung  
 

Verbesserung der Arbeit des Kinder- und Jugend-
schutzes  
 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 5/1003  
 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE - Drs. 5/1027  
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales 
- Drs. 5/1572 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 32. Sitzung des Land-
tages am 14. Dezember 2007 statt. Berichterstatterin ist 
die Abgeordnete Frau Dr. Späthe. Sie haben das Wort.  
 
 

Frau Dr. Späthe, Berichterstatterin des Ausschusses 
für Soziales:  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Der Antrag der Fraktion der FDP in der Drs. 5/1003 
sowie der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in 
der Drs. 5/1027 wurden in der 32. Sitzung des Land-
tages am 14. Dezember 2007 zur Beratung und zur Be-
schlussfassung in den Ausschuss für Soziales überwie-
sen. Mitberatende Ausschüsse gab es nicht.  
 

Hintergrund des Antrags der Fraktion der FDP waren die 
vom Landesrechnungshof im Bereich der Jugendämter 
festgestellten Mängel bei der Umsetzung der gesetz-
lichen Regelungen und Vorgaben bei der Frage des Kin-
derwohls. Mit dem Antrag sollte die Landesregierung 
aufgefordert werden, ein Konzept zur Verbesserung des 
Qualitätsmanagements auf den verschiedenen Verwal-
tungsebenen des Kinder- und Jugendschutzes und der 
fachlichen Zusammenarbeit zwischen dem Land und 
den kommunalen Jugendämtern zu erarbeiten.  
 

Die Fraktion DIE LINKE beabsichtigte mit dem Ände-
rungsantrag über das von der Landesregierung gefor-
derte Konzept hinaus, dass im Rahmen einer Bericht-
erstattung im Ausschuss über weitere Punkte zum The-
ma Kinder- und Jugendschutz sowie Kindeswohlgefähr-
dung diskutiert wird.  
 

Der Ausschuss für Soziales vereinbarte zunächst in der 
26. Sitzung am 26. März 2008, diese beiden Anträge 
erst dann inhaltlich zu beraten, wenn auch der von der 
Landesregierung angekündigte Entwurf eines Kinder-
schutzgesetzes zur Beratung vorliegt.  
 

Da dieser Gesetzentwurf schließlich am 27. Juni 2008 in 
die Ausschüsse überwiesen wurde, hat der Ausschuss 
für Soziales in der 30. Sitzung am 3. September 2008 
den Antrag in Drs. 5/1003 und den Änderungsantrag in 
Drs. 5/1027 erstmals gemeinsam mit dem Entwurf des 
Kinderschutzgesetzes in Drs. 5/1331 aufgerufen. In die-
ser Sitzung wurde nach kurzer Aussprache vereinbart, in 
der darauf folgenden Sitzung am 1. Oktober 2008 eine 
Anhörung durchzuführen, die sowohl die beiden Anträge 
als auch den Gesetzentwurf zur Grundlage hat. Zu die-
ser Anhörung wurden auch die beim Gesetzentwurf in 
Drs. 5/1331 mitberatenden Ausschüsse eingeladen. 
 

Die in der Anhörung vorgetragenen Stellungnahmen be-
zogen sich jedoch mehrheitlich und schwerpunktmäßig 



3176 Landtag von Sachsen-Anhalt • Fünfte Wahlperiode • Plenarprotokoll 5/47 • 13.11.2008 
 

auf den Gesetzentwurf. Lediglich der Landesverband der 
Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, die Allianz für 
Kinder und die kommunalen Spitzenverbände äußerten 
sich explizit zu den Drs. 5/1003 und 5/1027.  
 

Letztgenannte lehnten die vorliegenden Anträge ab, da 
sie das darin geforderte Konzept als problematisch an-
sehen, weil die örtlichen Jugendhilfeträger im eigenen 
Wirkungskreis tätig seien und es deshalb keine „über-
gestülpten“ Konzepte geben könne. Die kommunalen 
Spitzenverbände würden die Frage der ausreichenden 
Haushaltsmittel für die Personalausstattung in den Vor-
dergrund stellen. Dagegen unterstützte der Landesver-
band der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen die 
Anträge ausdrücklich.  
 

Herr Professor Körholz von der Allianz für Kinder plä-
dierte bezogen auf beide Anträge dafür, im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zu evaluieren, ob die Perso-
nalstärke in den Jugendämtern ausreicht. Außerdem 
sprach er sich dafür aus, neben der personellen Beset-
zung auch die Effizienz der Abläufe zu prüfen.  
 

Der Ausschuss für Soziales führte in der 32. Sitzung am 
13. Oktober 2008 eine erste Beratung über die beiden 
Anträge durch. Ihm lag dazu je ein Entwurf für eine Be-
schlussempfehlung von den Fraktionen der CDU und 
der SPD und von der Fraktion DIE LINKE vor.  
 

Während die Fraktion DIE LINKE sich in ihrem Entwurf 
überwiegend am Wortlaut ihres Änderungsantrages in 
der Drs. 5/1027 orientierte, beinhaltete der Entwurf der 
Koalitionsfraktionen im Punkt 1 eine Aufforderung an die 
Landesregierung zur Herausgabe eines Leitfadens zur 
Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und im Punkt 2 
eine Aufforderung zur Berichterstattung in mehreren 
Ausschüssen über die Ergebnisse der Inhouse-Schulun-
gen in den Landkreisen und kreisfreien Städten zum 
Qualitätsmanagement in besonderen Bereichen der Kin-
der- und Jugendhilfe.  
 

Die Landesregierung kündigte in der genannten Sitzung 
an, dass sie bereits dabei sei, für den Ausschuss eine 
umfassende Berichterstattung zu den im Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE im Punkt 2 enthaltenen 
Spiegelstrichen vorzubereiten.  
 

Im Ergebnis der Diskussion über die Verfahrensweise 
und den Inhalt einer Beschlussempfehlung an den Land-
tag einigten sich die Koalitionsfraktionen und die Frak-
tion DIE LINKE schließlich auf einen Wortlaut, der aus 
dem Text des Entwurfs der Koalitionsfraktionen für eine 
Empfehlung sowie den letzten vier Spiegelstrichen des 
Punktes 2 des Änderungsantrags der Fraktion DIE LIN-
KE bestand.  
 

Die Fraktion der FDP jedoch sprach sich gegen die Ver-
abschiedung einer Beschlussempfehlung an den Land-
tag in dieser Sitzung aus und plädierte für die Vertagung 
auf den 29. Oktober 2008. Aus ihrer Sicht habe der Text 
der Beschlussempfehlung nur noch wenig Bezug zu den 
Ursprungsdrucksachen, deshalb kündigte sie an, sich in 
dieser Sache eine rechtliche Prüfung vorzubehalten. Der 
Ausschuss vertagte somit die Erarbeitung der Be-
schlussempfehlung an den Landtag auf die nächste Sit-
zung.  
 

Diese - die 33. - Sitzung fand am 29. Oktober 2008 statt. 
Zur Abschlussberatung über die beiden Anträge in den 
Drs. 5/1003 und 5/1027 lag dem Ausschuss, wie ange-
kündigt, ein umfassendes Papier der Landesregierung 
mit den aktuell vorliegenden Daten des Statistischen 

Landesamtes Sachsen-Anhalt und mit Ausführungen zu 
den im Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE aufge-
führten Spiegelstrichen vor. Außerdem hatten die Koali-
tionsfraktionen einen überarbeiteten Entwurf für eine 
Beschlussempfehlung vorgelegt.  
 

Die Fraktion DIE LINKE zog aufgrund des vorgelegten 
Berichts der Landesregierung Satz 2 Nr. 2 ihres Ände-
rungsantrags zurück. Sie ließ jedoch wissen, dass mit 
dem Bericht der Landesregierung aus ihrer Sicht die 
Forderung, ein Konzept zur Verbesserung der Arbeit des 
Kinder- und Jugendschutzes zu erarbeiten, nicht erledigt 
sei. Der so geänderte Änderungsantrag bzw. Entwurf für 
eine Beschlussempfehlung der Fraktion DIE LINKE wur-
de zunächst bei 3 : 6 : 0 Stimmen abgelehnt.  
 

Daraufhin wurde der Vorschlag für eine Beschlussemp-
fehlung der Fraktionen der CDU und der SPD zur Ab-
stimmung gestellt und einstimmig beschlossen. Dieser 
liegt dem Landtag heute als Beschlussempfehlung vor.  
 

Das Hohe Haus wird gebeten, der Empfehlung des 
Ausschusses für Soziales ebenfalls zu folgen. - Danke 
schön.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Dr. Späthe, für die Berichterstattung. 
- Auch hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. 
Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der Fall.  
 

Dann stimmen wir über die Drs. 5/1572 ab. Wer ihr die 
Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Das sind die Koalitionsfraktionen und die FDP. Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Drucksache so ange-
nommen worden. Wir verlassen den Tagesordnungs-
punkt 17. 
 

Ich werde jetzt die Tagesordnungspunkte 18 und 19 auf-
rufen und bitte Sie zu klären, ob wir Tagesordnungs-
punkt 7 noch vorziehen können. Das war ein zeitlich 
feststehender Tagesordnungspunkt, aber der Finanz-
minister hat seine Zustimmung signalisiert. Ich rufe Ta-
gesordnungspunkt 7 auf, wenn es gewünscht ist, und wir 
ziehen ihn dann vor.  
 
 

Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 18: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Kein Kahlschlag in Sachsen-Anhalts Kultur 
 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 5/906 
 

Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE - Drs. 5/916 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur - Drs. 5/1578 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 28. Sitzung des Land-
tages am 12. Dezember 2007 statt. Berichterstatter ist 
der Abgeordnete Dr. Schellenberger. Sie haben das 
Wort. 
 
 

Herr Dr. Schellenberger, Berichterstatter des Aus-
schusses für Bildung, Wissenschaft und Kultur:  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
wandte sich in der 21. Sitzung am 16. Januar 2008 den 
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beiden Anträgen zu. In der Sitzung vertrat die Mehrheit 
der Ausschussmitglieder die Auffassung, dass sich die 
wesentlichen Intentionen der Anträge durch die Beibe-
haltung des bisherigen Haushaltsansatzes für die Thea-
terförderung, wie er im Ergebnis der Beratungen zum 
Haushaltsgesetz 2008/2009 beschlossen worden war, 
und mit dem Landtagsbeschluss zur Vorlage eines För-
derkonzeptes zur Entwicklung der Theater- und Orches-
terlandschaft in Sachsen-Anhalt erledigt haben.  
 

Im Ergebnis dieser Beratung wurde im Ausschuss mit 
8 : 3 : 0 Stimmen beschlossen, dem Ausschuss für Fi-
nanzen zu empfehlen, die beiden Anträge für erledigt zu 
erklären. Gleichzeitig verständigte sich aber der Aus-
schuss - auch entsprechend der Intention der Fraktion 
DIE LINKE - darauf, dieses Thema noch einmal auf-
zugreifen, und zwar im Zusammenhang mit den Ver-
handlungen über die Theater- und Orchesterverträge für 
den Vertragszeitraum 2009 bis 2012, die im Ausschuss 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur noch einmal sepa-
rat aufgegriffen werden sollten.  
 

Der Ausschuss für Finanzen folgte in der 50. Sitzung mit 
9 : 3 : 0 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses und erklärte diese An-
träge ebenfalls für erledigt.  
 

Wir haben uns im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur am 21. Mai 2008 noch einmal mit diesem 
Thema beschäftigt und haben darüber debattiert, dass 
die Konzeption dieser Verträge noch einmal behandelt 
wird. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die 
beiden Anträge noch so lange im Ausschuss zu behal-
ten.  
 

In der 34. Sitzung am 29. Oktober 2008 wurde dem Aus-
schuss durch den Kultusminister ein Förderkonzept zur 
Entwicklung der Theater- und Orchesterlandschaft vor-
gestellt. Auf dieser Grundlage wurden die beiden Land-
tagsbeschlüsse für erledigt erklärt.  
 

In der Beschlussempfehlung ist auf einen redaktionellen 
Fehler hinzuweisen. Der Text besagt, dass der Be-
schluss mehrheitlich gefasst wurde. Der Ausschuss hat 
dies jedoch einstimmig beschlossen. Ich bitte darum, 
diese Änderung zu berücksichtigen.  
 

Ich bitte Sie im Namen des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur darum, der Beschlussempfeh-
lung zuzustimmen. - Danke. 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Minister Herrn 
Prof. Dr. Olbertz) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke schön. - In dem Beschlusstext, der mir vorliegt, 
steht, dass einstimmig beschlossen wurde. Insofern er-
gibt sich kein Änderungsbedarf.  
 

Es ist zu diesem Thema keine Debatte vereinbart wor-
den. Wünscht dennoch jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall. Wir stimmen nun über die Drs. 5/1578 ab. Wer 
dieser seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und die 
Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich 
der Stimme? - Das ist die FDP-Fraktion. Damit ist die 
Beschlussempfehlung so bestätigt worden. Wir verlas-
sen den Tagesordnungspunkt 18. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf: 

Beratung 
 

Stellungnahme zu den Verfahren vor dem Landes-
verfassungsgericht betreffend Begleitgesetz zur Ge-
meindegebietsreform (Klagen von weiteren Gemein-
den) - LVG 149/08 bis 165/08 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und 
Verfassung - Drs. 5/1563  
 
 
 

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau Gudrun Tiedge.  
 
 

Frau Tiedge, Berichterstatterin des Ausschusses für 
Recht und Verfassung: 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es geht bei 
der Berichterstattung um die Landesverfassungsgerichts-
verfahren 149/08 bis 165/08. Mit den genannten Verfas-
sungsstreitsachen wird wiederum durch verschiedene 
Gemeinden gegen das Gesetz über die Grundsätze der 
Neugliederung der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt, 
kurz Gemeindeneugliederungs-Grundsätzegesetz, ge-
klagt. 
 

Zu den Verfahren selbst ist festzustellen, dass die inhalt-
liche Identität des Beschwerdegegenstandes mit den be-
reits durch den Landtag behandelten Verfassungs-
gerichtsverfahren LVG 12/08 bis LVG 117/08, LVG 118/08, 
LVG 119/08, LVG 120/08, LVG 121/08 bis LVG 129/08 
und LVG 132/08 bis LVG 145/08 gegeben ist, was den 
Ausschuss für Recht und Verfassung bewogen hat, auch 
für diese Verfahren zu empfehlen, keine Stellungnahme 
abzugeben. Ich bitte um Ihre Zustimmung. 
 

Ich möchte Sie auch darüber informieren, dass zwi-
schenzeitlich weitere Verfassungsstreitsachen mit je-
weils aktualisierten Aufstellungen der beschwerdefüh-
renden Gemeinden, die sich gegen Regelungen des 
Gemeindeneugliederungs-Grundsätzegesetzes wenden, 
eingegangen sind. 
 

Der Ausschuss hat vor dem Hintergrund, dass er sich 
bereits mehrfach mit der Frage der Abgabe von Stel-
lungnahmen zu diesen inhaltlich identischen Verfahren 
befasst hat und der Landtag den Empfehlungen, keine 
Stellungnahme abzugeben, jeweils gefolgt ist, geprüft, 
ob erneute Befassungen des Plenums erforderlich sind. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass dies entbehrlich ist. 
- Ich danke Ihnen und bitte Sie darum, der Beschluss-
empfehlung zuzustimmen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt wurde vereinbart, 
keine Debatte zu führen. Wir stimmen somit über die 
Drs. 5/1563 ab. Wer dieser seine Zustimmung gibt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind alle Frak-
tionen. Damit ist die Empfehlung des Ausschusses an-
genommen worden. Wir beenden den Tagesordnungs-
punkt 19.  
 
 

Als letzten Tagesordnungspunkt für heute rufe ich den 
Tagesordnungspunkt 7 auf:  
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag über die 
Nordwestdeutsche Klassenlotterie 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 5/1565 
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Einbringer dieses Gesetzentwurfes ist der Minister der 
Finanzen. Herr Bullerjahn, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich will es 
kurz machen. Der Ausschuss für Finanzen hat sich mit 
dem Entwurf des Staatsvertrages und dessen Begrün-
dung in der 56. Sitzung am 9. Juli 2008 unter Tagesord-
nungspunkt 3 befasst und von einer förmlichen Stellung-
nahme abgesehen. Infolgedessen wurde der Staatsver-
trag zwischen dem 27. Juni 2008 und dem 1. Septem-
ber 2008 von den Ländern Berlin, Brandenburg, Freie 
Hansestadt Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein unterzeichnet.  
 

Die wesentlichen Inhalte des Staatsvertrages sind die 
notwendigen gesetzlichen Regelungen für die Nordwest-
deutsche Klassenlotterie als einheitlich in allen zehn Trä-
gerländern zu schaffende Einrichtung. Eine rechtliche 
Verselbständigung wird erreicht mit der Überführung des 
bestehenden Eigenbetriebes in eine öffentlich-rechtliche 
Anstalt bei Wegfall der Provision und der Umsatzsteuer 
auf das Entgelt für die Personalgestellung durch das 
nunmehr obsolete Bankenkonsortium.  
 

Spielerschutz und Spielsuchtprävention als primäre Auf-
träge des Glücksspielstaatsvertrages werden durch das 
staatliche Monopol für Lotterien und Sportwetten in ei-
ner öffentlich-rechtlichen Anstalt zweckmäßig organisiert 
und kanalisiert.  
 

Ein Abschluss von Staatsverträgen bedarf gemäß Arti-
kel 69 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt der Zustimmung des Landtages. Diese erfolgt in 
Form eines Zustimmungsgesetzes, dessen Entwurf Ih-
nen vorliegt. Der Gesetzentwurf wurde von der Landes-
regierung am 7. Oktober 2008 beschlossen. Ich bitte 
Sie, diesem zuzustimmen.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr für die Einbringung, Herr Minister. - Es ist 
eine Debatte mit einer Redezeit von fünf Minuten je 
Fraktion vereinbart worden. Als erster Debattenrednerin 
erteile ich der Vertreterin der Fraktion DIE LINKE das 
Wort. - Sie verzichtet. - Herr Tullner, möchten Sie für die 
CDU sprechen? - Das ist nicht der Fall. 
 

(Oh! bei der CDU) 
 

Frau Dr. Hüskens von der FDP. Bitte sehr. 
 
 

Frau Dr. Hüskens (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Dem Grun-
de nach ist zu dem Staatsvertrag wenig zu sagen. Wir 
haben uns im Finanzausschuss bereits kurz darüber 
verständigt. Er ist eine logische und zwingende Konse-
quenz aus dem Glücksspielstaatsvertrag und dem 
Glücksspielgesetz, die das Land mit Ihrer Mehrheit be-
schlossen hat.  
 

Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um auf eine 
Entwicklung hinzuweisen, die nicht nur die Finanzpoliti-
ker interessieren sollte und die vielleicht nur die Innen-
politiker glücklich stimmt, nämlich die Entwicklung, die 
wir im Lotteriebereich haben. Wenn Sie sich einmal die 

Mittelzuflüsse in den Haushalt ansehen, wenn Sie sich 
einmal die Umsätze ansehen, die im Lottobereich gene-
riert werden, dann stimmt das zumindest mich besorgt.  
 

Wir haben im Haushaltsplan 35 Millionen € als Zuflüsse 
aus dem Lotteriebereich veranschlagt. Im Augenblick 
betragen diese Zuflüsse rund 20 Millionen €. Das heißt, 
auch wenn jetzt noch ordentlich Lotto gespielt wird, wer-
den wir zum Jahresende dennoch ein Defizit in Höhe 
von 5 Millionen € gegenüber unseren Erwartungen ha-
ben. Das bedeutet schlicht und ergreifend weniger Geld 
für den Sport, weniger Geld für die Sozialverbände und 
weniger Geld für die Kultur.  
 

Noch heftiger sieht es im Bereich der Spielbanken aus. 
In diesem Bereich hat nicht nur das Glücksspielgesetz 
seine wüsten Spuren hinterlassen, sondern auch das 
Nichtraucherschutzgesetz. Wir haben erwartet - ich habe 
es mir aufgeschrieben -, dass wir in diesem Segment 
Einnahmen in Höhe von 3,5 Millionen € haben würden. 
Bisher sind 820 000 € geflossen und im Gegenzug dür-
fen wir für den Betrieb der Spielbanken wohl auch noch 
Geld bezahlen. Wir haben gesagt, wir veräußern die 
Spielbanken möglichst schnell, um zukünftige Minder-
einnahmen zu verhindern. Doch zumindest im Lotterie-
bereich werden sich die Mindereinnahmen wohl auch in 
den nächsten Jahren fortsetzen. 
 

Das ist ein Punkt, den wir definitiv im Auge behalten 
müssen. Es wird weniger Lotto gespielt, aber es wird 
künftig eben auch deutlich weniger Geld für die Dinge da 
sein, die wir alle so gerne haben: Sport, Kultur und So-
ziales.  
 

Auf diesen Aspekt möchte ich noch einmal deutlich hin-
weisen. Ich glaube schon, dass wir auch in diesem Be-
reich nicht unbedingt warten sollten, bis uns die Gerichte 
wieder einmal zwingen, etwas zu tun. Vielleicht wäre es 
ja auch möglich, dass sich die Sozialpolitiker, die Kultur-
politiker oder die Umweltpolitiker der Landtagsfraktionen 
einmal überlegen, ob sie in diesem Bereich nicht agieren 
wollen, bevor Gerichte entscheiden. - Ich danke Ihnen. 
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Dr. Hüskens. - Frau Fischer, möchten 
Sie für die SPD-Fraktion sprechen? - Nein. Damit ist die 
Debatte beendet.  
 

Dann treten wir jetzt in das Abstimmungsverfahren zur 
Drs. 5/1566 ein. Ich hatte bis jetzt nur gehört, dass der 
Gesetzentwurf an den Finanzausschuss überwiesen 
werden soll. Bleibt es dabei? - Das ist so. 
 

Dann stimmen wir jetzt ab. Wer der Überweisung des 
Gesetzentwurfes an den Finanzausschuss zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind alle Frak-
tionen. Damit ist der Gesetzentwurf an den Finanzaus-
schuss überwiesen worden. 
 

Ich möchte die 47. Sitzung des Landtages beenden. Die 
morgige 48. Sitzung beginnt um 9 Uhr mit dem Tages-
ordnungspunkt Regierungsbefragung an und setzt sich 
dann mit den Tagesordnungspunkten 10 und 9 fort. Al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern der parlamentari-
schen Begegnung wünsche ich angenehme Unterhal-
tung. Die Sitzung ist geschlossen.  
 

Schluss der Sitzung: 18.06 Uhr. 
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Anlage zum Stenografischen Bericht 
 
 
 

Zu Tagesordnungspunkt 3: 
 
 
 

Fragestunde - Drs. 5/1584  
 
 

Frage 2 des Abgeordneten Herrn Kley (FDP):  
 
 

Feiertagsgesetz 
 
 

Die strenge Handhabung des § 5 des FeiertG LSA führt 
über das Verbot jeglicher Sportveranstaltungen zu  ter-
minlichen Problemen bei Sportarten mit regelmäßigem 
Spielbetrieb. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

Sieht die Landesregierung im Rahmen des geltenden 
Rechts die Möglichkeit der intelligenten Anwendung des 
§ 7 FeiertG LSA, um dem Charakter der geschützten 
Feiertage zu entsprechen und trotzdem den Vereinen 
Spielfenster zu eröffnen? 
 
 

Antwort des Ministers des Innern Herrn Hövelmann:  
 

Ich beantworte die Frage des Abgeordneten Kley na-
mens der Landesregierung wie folgt.  
 

Zunächst freue ich mich darüber, dass die Probleme, die 
das Feiertagsgesetz in seiner gegenwärtigen Fassung 
nicht nur, aber insbesondere für den Sport mit sich 
bringt, offensichtlich auch von der Opposition gesehen 
werden und dass Sie wie ich nach Lösungen für diese 
Probleme suchen.  
 

Allerdings sehe ich nicht, wie die von Ihnen offenkundig 
angestrebte untergesetzliche Regelung funktionieren 
sollte. Nach § 5 des Feiertagsgesetzes sind an fünf Ta-
gen im Jahr - Karfreitag, Volkstrauertag, Buß- und Bet-
tag, Totensonntag und Heiligabend - unter anderem öf-
fentliche sportliche Veranstaltungen untersagt. Hiervon 
sind zwar Ausnahmen im Einzelfall möglich, aber eben 

keine generellen Ausnahmen für den regelmäßigen 
Spielbetrieb. Das wäre keine „intelligente Rechtsanwen-
dung“, sondern die Missachtung eines klaren gesetz-
geberischen Willens.  
 

Will man dem Sport - aber auch anderen Betroffenen - 
helfen, dann ist dies nur durch eine Änderung des Feier-
tagsgesetzes zu erreichen, indem nach dem Vorbild an-
derer Bundesländer zum Beispiel eine tageszeitliche 
Begrenzung des Schutzes am Volkstrauertag und To-
tensonntag eingeführt und der Schutz für den Buß- und 
Bettag abgeschafft wird.  
 

Wie groß der Diskussionsbedarf an dieser Stelle ist, 
sieht man auch an der Entscheidung der Landesregie-
rung, im Internet eine neue Frage zur elektronischen 
Abstimmung zu stellen. Seit gestern kann unter dem 
Portal www.einmischen.sachsen-anhalt.de jede Bürgerin 
und jeder Bürger über die Frage abstimmen: „Soll das 
sachsen-anhaltische Feiertagsgesetz in Bezug auf die 
‚stillen Tage’ gelockert werden?“ Auch das ist ein Beitrag 
zur Meinungsbildung in dieser Debatte.  
 

Um den Dialog voranzubringen, habe ich für den 25. No-
vember 2008 Verbände und Institutionen, die von den 
Regelungen des Sonn- und Feiertagsrechts berührt sind, 
zu einem Fachgespräch eingeladen. Mein Ziel ist es, die 
Umsetzung des Sonn- und Feiertagsgesetzes in Sach-
sen-Anhalt in der Praxis zu diskutieren und die Erwar-
tungen der Verbände an die verantwortlichen Stellen 
hierzu kennenzulernen.  
 

Aus meiner Sicht gibt es überhaupt nur drei Handlungs-
optionen: 
 

– Entweder der Gesetzgeber findet „intelligente Lö-
sungen“,  

 

– oder wir wenden das Gesetz konsequent gegen je-
dermann an, 

 

– oder das Land nimmt sich an dieser Stelle zurück 
und legt - im Interesse einzelfallgerechter Lösungen - 
die Entscheidung über Ausnahmen in die alleinige 
Entscheidungsgewalt der Kommunen. 
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